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Daten für den Monat  
Februar 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.2.2021
• GewSt, GrundSt = 15.2.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.2.2021
• GewSt, GrundSt = 18.2.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 2/2021 = 24.2.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/19 4/20 7/20 11/20
+ 1,2 % + 0,8 %   0,0 % - 0,7 %

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Behandlung von Einzweck- und  
Mehrzweck-Gutscheinen

| Bei der umsatzsteuerlichen Behandlung von Gutscheinen ist bereits seit dem 
1.1.2019 zwischen Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheinen zu unterscheiden. In 
der Praxis wartete man händeringend auf ein erläuterndes Schreiben des Bundes-
finanzministeriums, das nun endlich veröffentlicht wurde. |

Vorbemerkungen

Eine EU-Richtlinie verpflichtete die Mit-
gliedstaaten zur Umsetzung einer har-
monisierten Gutscheinbesteuerung ab 
dem 1.1.2019. Die bis dahin in Deutsch-
land vollzogene Abgrenzung zwischen 
den nur einen Geldbetrag benennenden 
Wertgutscheinen und den einen Liefe-
rungs-/Leistungsanspruch verbriefen-
den Waren-/Sachgutscheinen wurde 
zugunsten der unionsrechtlichen Defi-
nition aufgegeben. 

§ 3 Abs. 13 bis 15 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) unterscheidet nun zwischen Ein-
zweck- und Mehrzweck-Gutscheinen. 

Negativabgrenzung

Gutscheine, die den Inhaber nur zu ei-
nem Preisnachlass oder einer Preiser-
stattung berechtigen, aber nicht das 

Recht verleihen, solche Gegenstände 
oder Dienstleistungen zu erhalten, sind 
von den neuen Regelungen nicht be-
troffen. 

Briefmarken, Fahrscheine, Eintritts-
karten für Kinos und Museen sowie ver-
gleichbare Instrumente fallen ebenfalls 
nicht unter § 3 Abs. 14 und 15 UStG, da in 
diesen Fällen bereits über die bloße An-
nahmeverpflichtung hinausgehende 
Ansprüche bestehen und es sich hier-
bei vorrangig um Zahlungsnachweise 
handelt.

Einzweck-Gutscheine

Bei den Einzweck-Gutscheinen stehen 
der Ort der Lieferung oder der sonsti-
gen Leistung sowie die geschuldete 
Umsatzsteuer bei dessen Ausgabe bzw. 
erstmaliger Übertragung durch den 
Aussteller des Gutscheins bereits fest.

Die Umsatzsteuer für die durch den 
Einzweck-Gutschein geschuldete Leis-
tung entsteht bei der Besteuerung nach 
vereinbarten Entgelten (Soll-Besteue-
rung) also im Zeitpunkt der Ausgabe 
des Gutscheins. 

Hintergrund: Die Umsatzsteuer wird 
grundsätzlich nach vereinbarten Ent-



– 2 – Im Januar 2021

gelten (Soll-Besteuerung) berechnet. 
Unter gewissen Voraussetzungen kann 
die Umsatzsteuer antragsgemäß auch 
nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Be-
steuerung) berechnet werden, sodass 
ein Liquiditätsvorteil möglich ist.

 ◼ Beispiel

Eine Parfümerie mit mehreren Filialen 
in Deutschland gibt einen Gutschein 
zur Einlösung gegen alle im Sortiment 
befindlichen Parfümartikel im Wert von 
20 EUR an einen Kunden für 20 EUR 
aus. Der Gutschein ist in einer beliebi-
gen Filiale der Parfümerie in Deutsch-
land einlösbar. 

Es handelt sich um einen Einzweck-
Gutschein. Der Leistungsort (Deutsch-
land) ist hinreichend bestimmt. Somit 
kann die Umsatzsteuer bei Ausgabe 
des Gutscheins ermittelt werden.

Die spätere Gutscheineinlösung, also 
die tatsächliche Lieferung bzw. Leis-
tungserbringung, ist für die umsatz-
steuerliche Würdigung nicht mehr rele-
vant, da diese nicht als unabhängiger 
Umsatz gilt. 

Beachten Sie | Die Nichteinlösung  
eines Einzweck-Gutscheins hat grund-
sätzlich keine umsatzsteuerrechtli-
chen Konsequenzen, da die Leistung 
schon zum Zeitpunkt der Übertragung 
bzw. Ausgabe fiktiv als erbracht galt.

Sollte eine Zuzahlung durch den Gut-
scheininhaber bei Einlösung des Gut-
scheins erfolgen, so ist lediglich die 
bislang noch nicht versteuerte Diffe-
renz zu versteuern.

 ◼ Beispiel

Kunde A erwirbt anlässlich einer Wer-
beaktion im Januar 01 beim örtlichen 
Elektroeinzelhändler B in Cottbus ei-
nen Gutschein im Wert von 50 EUR für 
40 EUR. Der Gutschein berechtigt zum 
Erwerb eines Elektroartikels in dem 
Geschäft des B. A erwirbt im April 01 
ein Lautsprecher-System im Gesamt-
wert von 350 EUR und begleicht den 
Rechnungsbetrag unter Anrechnung 
seines Gutscheins durch die Zuzah-
lung von 300 EUR in bar. 

Es handelt sich um einen Einzweck-
Gutschein. Die Bemessungsgrundlage 
für den Umsatz des B beträgt im Zeit-
punkt der Ausgabe des Gutscheins im 
Januar 01 40 EUR (abzüglich Umsatz-
steuer). Im April 01 hat B noch einen 
Umsatz in Höhe von 300 EUR (abzüg-
lich Umsatzsteuer) zu versteuern.

Der Gutschein soll vom Aussteller 
sichtbar als Einzweck- oder Mehrzweck-
Gutschein gekennzeichnet werden. Auf 
diese Einordnung sollen alle nachfol-
genden Unternehmer der Leistungs-
kette vertrauen können, soweit sie nicht 
von einer unzutreffenden Einordnung 
Kenntnis hatten bzw. haben müssen.

Diese Sicht des Bundesfinanzministeri-
ums ergibt sich nicht unmittelbar aus 
dem Gesetz. Ferner führt die Verwaltung 
keine Rechtsfolgen für die Fälle auf, in 
denen keine Kennzeichnung erfolgte. 

Mehrzweck-Gutscheine

Ein Mehrzweck-Gutschein liegt dann 
vor, wenn zum Zeitpunkt der Übertra-
gung bzw. Ausgabe des Gutscheins 

 • der Ort der Leistung und/oder 
 • der leistende Unternehmer und/

oder
 • der Leistungsgegenstand 

noch nicht endgültig feststehen.

Beachten Sie | Es handelt sich insbe-
sondere auch dann um einen Mehr-
zweck-Gutschein, wenn sich der Gut-
schein gegen Leistungen eintauschen 
lässt, die dem ermäßigten oder dem 
Regelsteuersatz unterliegen.

Die Ausgabe eines Mehrzweck-Gut-
scheins hat noch keine Umsatzrelevanz. 
Erst der spätere Umsatz führt unter 
Verwendung/Einlösung des Gutscheins 
zur Entstehung der Umsatzsteuer.

 ◼ Beispiel

Kunde A erwirbt in einem Kaufhaus in 
München bei einer Werbeaktion einen 
Gutschein (Wert: 50 EUR) für 45 EUR. 
Der Gutschein kann sowohl in der Le-
bensmittel- (7 % Umsatzsteuer) als 
auch in der Haushaltsgeräteabteilung 
(19 % Umsatzsteuer) eingelöst werden. 

Es handelt sich um einen Mehrzweck-
Gutschein, da sich zum Zeitpunkt der 
Gutscheinausgabe zwar der Leistungs-
ort (München), nicht aber die geschul-
dete Umsatzsteuer bestimmen lässt.

Beachten Sie | Neben den dargestell-
ten Aspekten werden in dem Schreiben 
noch weitere Themen behandelt. Dies 
sind u. a. Gutscheine in Vertriebsketten 
(Handeln im fremden Namen) sowie die 
Bestimmung der Bemessungsgrund-
lage und des Leistungsorts.

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.11.2020, Az. III 
C 2 - S 7100/19/10001 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 218831

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur  
Steuerklassenwahl 2021  
für Ehegatten und  
Lebenspartner

| Das von der Finanzverwaltung veröf-
fentlichte „Merkblatt zur Steuerklassen-
wahl für das Jahr 2021 bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“, soll die Steuerklassen-
wahl erleichtern. Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s4305 heruntergela-
den werden. |

Beachten Sie | Die in der Anlage des 
Merkblatts beigefügten Tabellen sind 
allerdings nur in den Fällen genau, in 
denen die Monatslöhne über das ganze 
Jahr konstant bleiben. Zudem besagt 
die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Höhe 
der Jahressteuerschuld. Denn die vom 
Arbeitslohn einbehaltenen Lohnsteuer-
beträge stellen grundsätzlich nur Vor-
auszahlungen auf die endgültige Jah-
ressteuerschuld dar. In welcher Höhe 
sich nach Ablauf des Jahres Erstattun-
gen oder Nachzahlungen ergeben, lässt 
sich nicht allgemein sagen. Hier kommt 
es immer auf die Verhältnisse des Ein-
zelfalls an.

Zudem ist zu bedenken, dass die jewei-
ligen Lohnsteuerklassen auch Einfluss 
auf die Höhe von Lohnersatzleistungen 
und Elterngeld haben können.

Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2020 
noch nicht in „trockenen 
Tüchern“

| Das Jahressteuergesetz 2020 befindet 
sich (immer noch) im Gesetzgebungs-
verfahren. Eine abschließende Abstim-
mung durch Bundestag und Bundesrat 
fand noch nicht statt. Derzeit ist davon 
auszugehen, dass es beim Bundesrat 
am 18.12.2020 auf der Tagesordnung 
stehen wird. |

Zum Hintergrund: Das Jahressteuerge-
setz 2020 ist ein umfangreiches Omni-
busgesetz, das zahlreiche Änderungen 
(vor allem) bei der Umsatzsteuer, Erb-
schaft-/Schenkungsteuer und der Ein-
kommensteuer enthält.
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Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzgebung: Doppelte Behinderten-Pauschbeträge 
ab 2021

| Der Bundesrat hat dem „Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge 
und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen“ zugestimmt. Im Kern wer-
den die Behinderten-Pauschbeträge verdoppelt und die steuerlichen Nachweis-
pflichten verschlankt. Die Verbesserungen können erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2021 in Anspruch genommen werden. |

Ab 2021 wird eine Behinderung bereits 
ab einem Grad der Behinderung von 20 
(bislang 25) festgestellt und die Syste-
matik in 10er-Schritten bis zu einem 
Grad der Behinderung von 100 fortge-
schrieben. Menschen, die hilflos sind, 
Blinde und Taubblinde erhalten einen 
Pauschbetrag von 7.400 EUR (bislang 
3.700 EUR).

Zudem wurde mit § 33 Abs. 2a Einkom-
mensteuergesetz (EStG) eine behinde-
rungsbedingte Fahrtkostenpauschale 
eingeführt. Folgende Personen erhalten 
folgende Pauschalen:

 • 900 EUR: Menschen mit einem 
Grad der Behinderung von mindes-
tens 80 oder von mindestens 70 
und dem Merkzeichen „G“.

 • 4.500 EUR: Menschen mit den 
Merkzeichen „aG“, „Bl“, „TBl“ oder 
„H“.

Beachten Sie | Über die Fahrtkosten-
pauschale hinaus sind keine weiteren 
behinderungsbedingten Fahrtkosten 
als außergewöhnliche Belastung nach 

§ 33 Abs. 1 EStG berücksichtigungsfä-
hig. Die Pauschale ist bei Ermittlung 
des Teils der Aufwendungen, der die 
zumutbare Belastung übersteigt, ein-
zubeziehen. Sie kann auch gewährt 
werden, wenn ein Behinderten-Pausch-
betrag übertragen wurde.

Weitere praxisrelevante Änderungen: 

 • Auf die zusätzlichen Anspruchsvor-
aussetzungen zur Gewährung eines 
Behinderten-Pauschbetrags bei 
einem Grad der Behinderung klei-
ner 50 wurde verzichtet.

 • Der Pflege-Pauschbetrag ist nun 
unabhängig von dem Kriterium 
„hilflos“ bei der zu pflegenden Per-
son möglich. Als Pflege-Pauschbe-
träge werden gewährt: bei Pflege-
grad 2 = 600 EUR, bei Pflegegrad 3  
= 1.100 EUR, bei Pflegegrad 4 oder 5 
= 1.800 EUR.

Quelle | Gesetz zur Erhöhung der Behinder-
ten-Pauschbeträge und zur Anpassung weite-
rer steuerlicher Regelungen, BR-Drs. (B) 659/20 
vom 27.11.2020

Für alle Steuerpflichtigen

Gesetzgebung: Kindergeld steigt um 15 EUR monatlich

| Das Zweite Familienentlastungsgesetz ist nach der Zustimmung des Bundesrats 
in „trockenen Tüchern“. Damit steigen ab 2021 das Kindergeld und die -freibeträge, 
der Grundfreibetrag und der Unterhaltshöchstbetrag. |

Beim Kindergeld ist eine Erhöhung um 
15 EUR je Kind und Monat zu verzeich-
nen. Dies bedeutet ab 2021:

 • jeweils 219 EUR für das erste und 
zweite Kind, 

 • 225 EUR für das dritte Kind und 
 • 250 EUR für das vierte und jedes 

weitere Kind.

Der Kinderfreibetrag wurde mit Wir-
kung ab 2021 von 5.172 EUR (2.586 EUR 
je Elternteil) auf 5.460 EUR (2.730 EUR 

je Elternteil) erhöht. Der Freibetrag für 
den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf wurde von 2.640 EUR 
(1.320 EUR je Elternteil) auf 2.928 EUR 
(1.464 EUR je Elternteil) angehoben.

Der steuerliche Grundfreibetrag wurde 
von 9.408 EUR auf 9.744 EUR (2021) 
und 9.984 EUR (2022) erhöht. Der Un-
terhaltshöchstbetrag wurde an diese 
Werte angepasst.
Quelle | Zweites Familienentlastungsgesetz, 
BR-Drs. (B) 660/20 vom 27.11.2020

Für Unternehmer

Ab 2021 gelten wieder die 
alten Umsatzsteuersätze

| Zur Stärkung der Binnennachfrage 
wurden die Umsatzsteuersätze zum 
1.7.2020 für ein halbes Jahr von 19 % auf 
16 % bzw. von 7 % auf 5 % gesenkt. Ab 
dem 1.1.2021 gilt somit wieder die bis-
herige Höhe. Das Bundesfinanzministe-
rium hat die Rückführung zum Anlass 
genommen, sich in Ergänzung des Ein-
führungsschreibens vom 30.6.2020 zu 
weiteren Fragen zu positionieren. |

MERKE | Eine Vereinfachung gilt für 
Voraus- und Anzahlungsrechnungen 
in 2020: Steht fest, dass die Leistung 
erst nach dem 31.12.2020 erbracht 
wird, wird es nicht beanstandet, wenn 
bereits der dann gültige Steuersatz 
von 19 % bzw. 7 % angewandt wird.

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.11.2020, Az. III 
C 2 - S 7030/20/10009 :016, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 218832

Für Unternehmer

Update: Corona-Hilfen 
der Bundesregierung
| Die Corona-Hilfen der Bundesregie-
rung werden kontinuierlich angepasst. 
So wurde der Kreis der Antragsberech-
tigten bei der Novemberhilfe auf Beher-
bergungsbetriebe und Veranstaltungs-
stätten erweitert. Aber auch indirekt 
Betroffene sind antragsberechtigt, wenn 
sie regelmäßig 80 % ihrer Umsätze mit 
direkt von den Schließungs-Maßnahmen 
betroffenen Unternehmen erzielen. |

Auf die Überbrückungshilfe II (Laufzeit 
bis Ende 2020) folgt die Überbrü-
ckungshilfe III (Laufzeit bis 30.6.2021). 
Sie umfasst auch eine „Neustarthilfe 
für Soloselbstständige“. Dadurch sol-
len vor allem Künstler und Kulturschaf-
fende eine einmalige Betriebskosten-
pauschale von bis zu 5.000 EUR für den 
Zeitraum bis Ende Juni 2021 als steuer-
baren Zuschuss erhalten. 

Beachten Sie | Antworten auf häufige 
Fragen (z. B. zur Antragsberechtigung 
oder zur Höhe der Zuschüsse) liefert 
das Bundesfinanzministerium in einem 
Fragen-Antworten-Katalog unter www.
iww.de/s4299 (Stand: 16.11.2020).

Quelle | BMF, Mitteilung vom 16.11.2020 „Um-
fangreiche Erweiterung der Corona-Hilfen“
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Für Unternehmer

Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers  
als abzugsfähige Betriebsausgaben

| Sponsoringaufwendungen können Betriebsausgaben sein, wenn der Sponsor als 
Gegenleistung wirtschaftliche Vorteile für sein Unternehmen erstrebt und der 
Sponsoringempfänger öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring oder die Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen des Sponsors hinweist. Erfolgt das Sponsoring durch 
eine Freiberufler-Personengesellschaft, liegt der erforderliche hinreichende Zu-
sammenhang zum Sponsor auch dann vor, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und 
Qualifikation der einzelnen Berufsträger hingewiesen wird. |

Die Vorinstanz (Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz) hatte einen Betriebsausga-
benabzug aus mehreren Gründen ab-
gelehnt, die der Bundesfinanzhof nun 
wie folgt konterte:

Das Finanzgericht hatte die Werbewirk-
samkeit der Sponsoringaufwendungen 
mit der Begründung verneint, dass die 
mit dem Werbeaufdruck „xxx.de“ bewor-
bene Internetseite die Tätigkeit der bei-
den GbR-Gesellschafter als Ärzte in den 
Vordergrund gestellt habe. Hierbei, so 
der Bundesfinanzhof, habe das Finanz-
gericht aber nicht hinreichend berück-
sichtigt, dass nach den allgemeinen 
Grundsätzen für die freiberufliche Ein-
künfteerzielung nicht auf die Gesell-
schaft, sondern vielmehr auf deren Ge-
sellschafter abzustellen ist. 

Die Vorinstanz hatte angenommen, dass 
die persönliche Verbindung der Ärzte zu 
bekannten Sportlern auf eine private 
Veranlassung der Sponsoringaufwen-
dungen schließen lasse. Demgegenüber 
bestand das Werbemittel für den Bun-
desfinanzhof gerade darin, dass auch 
bekannte Sportler (wie die Sponsoring-

empfänger) der sportärztlichen Exper-
tise der beiden Gesellschafter vertrau-
ten und sich über die ärztliche Betreu-
ung auch freundschaftliche Kontakte 
entwickelt hatten. Die Werbung war dar-
auf angelegt, das Image einer im Sport 
tätigen Arztpraxis aufzubauen und das 
Vertrauen des angesprochenen Adres-
satenkreises in die sportmedizinische 
Qualifikation der Ärzte zu stärken.

Auch die hohen Sponsoringkosten (rund 
70.000 EUR jährlich) waren für den Bun-
desfinanzhof nicht schädlich: Denn die 
mit dem Sponsoring angestrebten wirt-
schaftlichen Vorteile bestanden auch 
darin, einen neuen Patientenkreis aus 
dem Bereich des Sports zu erschließen 
und zugleich den vorhandenen Patien-
tenstamm an die Arztpraxis zu binden. 
In einem solchen Fall genügt es für die 
betriebliche Veranlassung, wenn die 
Werbemaßnahme dazu bestimmt und 
geeignet ist, den Bestand der Praxis hin-
sichtlich der aus der ärztlichen Tätigkeit 
erzielten Gesamteinnahmen zu sichern.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.7.2020, Az. VIII R 
28/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218631

Für alle Steuerpflichtigen

Umgangsrechtsstreit: Prozesskosten sind 
keine außergewöhnliche Belastung

| Der Bundesfinanzhof bleibt bei seiner restriktiven Linie hinsichtlich des Abzugs 
von Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen: Ein Abzug ist selbst 
dann ausgeschlossen, wenn die Kosten für einen Umgangsrechtsstreit zwecks 
Rückführung eines entführten Kindes aus dem Ausland zurück nach Deutschland 
entstanden sind. |

Nur wenn der Steuerpflichtige ohne die 
Aufwendungen Gefahr liefe, seine Exis-
tenzgrundlage zu verlieren und seine 
notwendigen Bedürfnisse in dem übli-
chen Rahmen nicht mehr befriedigen 
zu können, ist ein Abzug der Prozess-
kosten (ausnahmsweise) zulässig (§ 33 
Abs. 2 S. 4 Einkommensteuergesetz). 

„Existenzgrundlage“ ist dabei allein die 
materielle Lebensgrundlage des Steu-
erpflichtigen. Durch die Kindesentfüh-
rung ist aber die immaterielle Existenz-
grundlage betroffen.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.8.2020, Az. VI R 
15/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 218774; 
BFH, PM Nr. 52/2020 vom 5.11.2020

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistung: 
Erschließungsbeiträge 
sind nicht begünstigt

| Müssen Steuerpflichtige wegen einer 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtung Er-
schließungsbeiträge zahlen, scheidet 
eine Steuerermäßigung für Handwer-
kerleistungen (20 % der Aufwendungen 
(nur Lohnkosten), höchstens jedoch 
1.200 EUR im Jahr) aus. Die Begrün-
dung des Bundesfinanzhofs: Die Er-
schließung einer öffentlichen Straße 
steht nicht im räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zum Haushalt des 
Steuerpflichtigen. |

Hintergrund: Die Handwerkerleistung 
muss „in“ einem Haushalt des Steuer-
pflichtigen erbracht werden. Dabei legt 
der Bundesfinanzhof den Begriff „im 
Haushalt“ räumlich-funktional aus. 
Deshalb werden die Grenzen des Haus-
halts nicht ausnahmslos durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt.

Bereits 2018 hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass bei der Neuverlegung 
einer öffentlichen Mischwasserleitung 
als Teil des öffentlichen Sammelnetzes 
keine steuerbegünstigte Handwerker-
leistung vorliegt. Hier erfolgt die Zah-
lung für den Ausbau des allgemeinen 
Versorgungsnetzes, das – im Unter-
schied zum begünstigten Hausan-
schluss (so der Bundesfinanzhof in 2014) 
– nicht nur einzelnen Grundstücksei-
gentümern, sondern allen Nutzern des 
Versorgungsnetzes zugutekommt.

Angesichts der Entscheidung aus 2018 
ist das aktuelle Urteil folgerichtig. 
Denn auch Leistungen im allgemeinen 
Straßenbau kommen nicht nur einzel-
nen Grundstückseigentümern, son-
dern allen Nutzern zugute.

Quelle | BFH-Urteil vom 28.4.2020, Az. VI R 
50/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217866; 
BFH-Urteil vom 21.2.2018, Az. VI R 18/16; BFH-
Urteil vom 20.3.2014, Az. VI R 56/12

 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.
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Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2020 bringt viele Neuerungen  
für die Einkommensteuer
| Auch wenn die gesetzgeberischen Maßnahmen in 2020 schwerpunktmäßig auf die 
Bewältigung der Coronapandemie abzielten, sind daneben weitere Gesetze mit steu-
erlicher Breitenwirkung umgesetzt worden. Im Fokus stand dabei das Jahressteuer-
gesetz (JStG) 2020 (Zustimmung des Bundesrats am 18.12.2020), das vor allem bei 
der Umsatzsteuer, Erbschaft-/Schenkungsteuer und den Ertragsteuern Änderungen 
enthält. Wichtige Neuerungen bei der Einkommensteuer werden vorgestellt. |

Kurzarbeitergeld

Die durch das (Erste) Corona-Steuerhil-
fegesetz (BGBl I 2020, 1385) eingeführte 
begrenzte und befristete Steuerbefrei-
ung der Zuschüsse des Arbeitgebers 
zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-
Kurzarbeitergeld wurde um ein Jahr 
verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit 
für Lohnzahlungszeiträume, die nach 
dem 29.2.2020 beginnen und vor dem 
1.1.2022 enden.

Corona-Beihilfen nach  
§ 3 Nr. 11a EStG

Nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuerge-
setz (EStG) sind aufgrund der Corona-
Krise an Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen 
und Unterstützungen bis zu 1.500 EUR 
steuerfrei. Diese Steuerbefreiung war 

ursprünglich für die Zeit vom 1.3. bis 
zum 31.12.2020 vorgesehen. Durch das 
JStG 2020 wurde der Zeitraum nun bis 
zum 30.6.2021 verlängert.

MERKE | Der Steuerfreibetrag von 
maximal 1.500 EUR bleibt unverän-
dert. Das bedeutet: Die Fristverlänge-
rung führt nicht dazu, dass im ersten 
Halbjahr 2021 nochmals 1.500 EUR 
steuerfrei – zusätzlich zu einem nach 
§ 3 Nr. 11a EStG steuerfrei gewährten 
Betrag von 1.500 EUR in 2020 – ausge-
zahlt werden können.

Gehaltsextras

Steuerfreie oder pauschalversteuerte 
Gehaltsextras müssen in vielen Fällen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn geleistet werden. In 2019 
hatte der Bundesfinanzhof (1.8.2019, 

Az. VI R 32/18, Az. VI R 21/17, Az. VI R 
40/17) dieses Kriterium zugunsten von 
Arbeitgebern und -nehmern neu defi-
niert. So sollte z. B. ein arbeitsvertrag-
lich vereinbarter Lohnformenwechsel 
nicht schädlich sein.

Nun wurde dieser Rechtsprechung mit  
§ 8 Abs. 4 EStG der Boden entzogen  
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– und zwar wie folgt: Leistungen des Ar-
beitgebers oder auf seine Veranlassung 
eines Dritten (Sachbezüge oder Zu-
schüsse) für eine Beschäftigung werden 
nur dann zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn 

1. die Leistung nicht auf den Anspruch 
auf Arbeitslohn angerechnet,

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 
zugunsten der Leistung herabgesetzt, 

3. die verwendungs- oder zweckgebun-
dene Leistung nicht anstelle einer be-
reits vereinbarten künftigen Erhöhung 
des Arbeitslohns gewährt und 

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeits-
lohn nicht erhöht wird.

Der Satz 2 des § 8 Abs. 4 EStG stellt klar, 
dass zusätzliche Leistungen des Arbeit-
gebers nicht nur einzelvertraglich, son-
dern auch durch Betriebsvereinbarung, 
Tarifvertrag oder Besoldungsgesetz 
festgelegt werden können.

Weiterbildungsleistungen  
des Arbeitgebers

Durch eine Änderung des § 3 Nr. 19 EStG 
wurde klargestellt, dass auch Bera-
tungsleistungen des Arbeitgebers (oder 
auf seine Veranlassung von einem Drit-
ten) zur beruflichen Neuorientierung 
(Outplacement-Beratung, Newplace-
ment-Beratung) für ausscheidende Ar-
beitnehmer steuerfrei sind.

Homeoffice

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind grundsätzlich nicht 
als Betriebsausgaben oder als Wer-
bungskosten abziehbar. Ausnahmen sind: 

 • Ein Abzug bis zu 1.250 EUR ist mög-
lich, wenn für die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit des Steuer-
pflichtigen kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. 

 • Ein unbeschränkter Abzug ist zu-
lässig, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen und beruflichen Betäti-
gung des Steuerpflichtigen bildet.

Voraussetzung ist zudem, dass es sich 
bei dem häuslichen Arbeitszimmer um 
einen Raum handelt, den der Steuer-
pflichtige (fast) ausschließlich für be-
triebliche oder berufliche Zwecke nutzt.

Während der Coronapandemie müssen 
viele Steuerpflichtige ihrer Tätigkeit an 
einem Arbeitsplatz in ihrer Wohnung 

nachgehen. Oft liegen dabei die Voraus-
setzungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer aber nicht vor. Um diesen Steu-
erpflichtigen einen Abzug zu ermögli-
chen, wurde für 2020 und 2021 eine Pau-
schale für das Homeoffice eingeführt. 
Das bedeutet: Hat der Steuerpflichtige 
kein häusliches Arbeitszimmer oder 
verzichtet er auf einen Abzug der Auf-
wendungen, kann er 5 EUR für jeden 
Kalendertag geltend machen, an dem 
er seine betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häusli-
chen Wohnung ausübt und keine au-
ßerhalb der Wohnung belegene Betäti-
gungsstätte aufsucht.
 
Beachten Sie | Maximal sind 600 EUR 
im Wirtschafts- oder Kalenderjahr ab-
zugsfähig.

Verbilligte Vermietung  
einer Wohnung

Bei einer verbilligten Vermietung gilt 
die Überlassung einer Wohnung zu 
Wohnzwecken bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2020 bereits als vollentgeltlich, 
wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. Dann ist 
der volle Werbungskostenabzug eröff-
net. Liegt die Miete darunter, sind die 
Kosten aufzuteilen.

Durch das JStG 2020 wurde die Grenze in 
§ 21 Abs. 2 S. 1 EStG mit Wirkung ab dem 
Veranlagungszeitraum 2021 von 66 % 
auf 50 % herabgesetzt. Das bedeutet: 
Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, je-
doch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist eine Totalüberschussprogno-
seprüfung vorzunehmen. Fällt diese 
positiv aus, ist Einkunftserzielungsab-
sicht zu unterstellen und der volle Wer-
bungskostenabzug ist möglich. Ande-
renfalls ist von einer Einkunftserzie-
lungsabsicht nur für den entgeltlich 
vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen.

Investitionsabzugsbetrag (IAB)

Für die künftige (Investitionszeitraum 
von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens (beispielsweise Maschinen) kann 
nach § 7g EStG ein IAB von bis zu 40 % 
der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten gewinnmin-
dernd geltend gemacht werden. Durch 
den Steuerstundungseffekt soll die Li-
quidität kleinerer und mittlerer Betriebe 
verbessert werden.

Für IAB, die in nach dem 31.12.2019 en-
denden Wirtschaftsjahren in Anspruch 
genommen werden, erfolgten folgende 
Verbesserungen:

 • Die Höhe wurde von 40 % auf 50 % 
angehoben.

 • Die Gewinngrenze beträgt für alle 
Einkunftsarten 200.000 EUR.

 • Auch vermietete Wirtschaftsgüter 
sind begünstigt – und zwar unab-
hängig von der Dauer der jeweiligen 
Vermietung. Somit sind auch Ver-
mietungen für mehr als drei Monate 
unschädlich. 

Es gibt aber auch zwei einschränkende 
Punkte, die bei IAB zu beachten sind, die 
in nach dem 31.12.2020 endenden Wirt-
schaftsjahren geltend gemacht werden:

 • Das JStG 2020 verhindert die Ver-
wendung von IAB für Investitionen, 
die zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung bereits angeschafft oder 
hergestellt wurden. Die Regelung 
betrifft aber ausschließlich nach-
träglich beantragte IAB, die nach 
Eintritt der Unanfechtbarkeit der 
erstmaligen Steuerfestsetzung in 
Anspruch genommen wurden.

 • Nach Meinung des Bundesfinanz-
hofs (15.11.2017, Az. VI R 44/16) 
kann ein im Gesamthandsbereich 
einer Personengesellschaft bean-
spruchter IAB für Investitionen ei-
nes Gesellschafters im Sonderbe-
triebsvermögen verwendet werden. 
Diese „Gestaltung“ wurde ausgehe-
belt: Die Hinzurechnung von IAB ist 
nur in dem Vermögensbereich zu-
lässig, in dem der Abzug erfolgt ist. 

Weitere Änderungen in Kürze

Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags 
(von 2.400 EUR auf 3.000 EUR) und des 
Ehrenamtsfreibetrags (von 720 EUR auf 
840 EUR) ab 2021.

Anhebung der Freigrenze für Sachbe-
züge (von 44 EUR auf 50 EUR) ab 2022.

Die Anhebung des Entlastungsbetrags 
für Alleinerziehende auf 4.008 EUR sollte 
ursprünglich nur für 2020 und 2021 gel-
ten. Diese Befristung wurde aufgehoben.

Verrechenbare Verluste bei Terminge-
schäften: Anhebung der Grenze von 
10.000 EUR auf 20.000 EUR.
Quelle | Jahressteuergesetz 2020, BGBl I 
2020, S. 3096
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine Steuerermäßigung für Werkstattleistungen 
und Straßenreinigungen

| Der Bundesfinanzhof hat eine Steuerermäßigung für die Reinigung öffentlicher 
Straßen sowie für in Werkstätten erbrachte Handwerkerleistungen abgelehnt. Der 
Abzug scheiterte jeweils an dem Kriterium „haushaltsnah“. |

Hintergrund

Für haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen 
können Steuerpflichtige nach § 35a 
Einkommensteuergesetz (EStG) eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20 % 
der Aufwendungen geltend machen, 
wobei gewisse Höchstbeträge zu be-
achten sind.

Reinigung der Fahrbahn einer 
öffentlichen Straße

Im Streitfall machte eine Steuerpflich-
tige Kosten für die Fahrbahnreinigung 
einer öffentlichen Straße als haushalts-
nahe Dienstleistung (§ 35a Abs. 2 EStG) 
geltend. Sie war zur Reinigung der vor 
ihrem Haus entlangführenden öffentli-
chen Straße und des (Geh)Wegs ver-
pflichtet. Die Durchführung der Reini-
gung oblag dem Land Berlin als öffentli-
che Aufgabe, die Kosten wurden aber zu 
75 % auf die Anlieger abgewälzt. 

Die unter § 35a Abs. 2 EStG fallenden 
Leistungen müssen eine hinreichende 
Nähe zur Haushaltsführung aufweisen 
bzw. mit dieser in Zusammenhang ste-
hen. Zwar kann die Inanspruchnahme 
von Dienstleistungen auch außerhalb 
der Grundstücksgrenze begünstigt 
sein. Es muss sich hierbei allerdings 
um Tätigkeiten handeln, die ansonsten 
üblicherweise von Familienmitgliedern 
erbracht und in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haus-
halt dienen. 

Diese Voraussetzungen sind bei der 
Reinigung der Fahrbahn einer Straße 
nicht erfüllt. Die Reinigung obliegt re-
gelmäßig der jeweiligen Gemeinde als 
öffentliche Aufgabe. Selbst wenn die 
Reinigungspflicht auf die Anlieger ab-
gewälzt wird, ändert dies nichts am Er-
gebnis. 

Beachten Sie | Ferner stellte der Bun-
desfinanzhof heraus, dass es in Bezug 
auf die öffentliche Fahrbahn an dem er-

forderlichen räumlich-funktionalen Zu-
sammenhang zum Haushalt fehlt. Die-
ser endet an der Bordsteinkante, d. h. 
mit dem öffentlichen Gehweg. 

PRAXISTIPP | Anders sieht es jedoch 
aus, wenn der Eigentümer oder Mieter 
zur Reinigung oder Schneeräumung 
von Gehwegen verpflichtet ist. Soweit 
dieser Entscheidung des Bundes-
finanzhofs aus 2014 jedoch zu entneh-
men sein sollte, dass sich die Steuerer-
mäßigung darüber hinaus auch auf die 
Aufwendungen des Winterdienstes für 
die Fahrbahn bezieht, hält der Bundes-
finanzhof daran nicht fest.

Werkstattleistungen

Zudem wurde im Streitfall ein Hoftor re-
pariert. Das Tor wurde ausgebaut, in der 
Werkstatt des Tischlers instand gesetzt 
und anschließend wieder eingebaut. Für 
diese Kosten begehrte die Steuerpflich-
tige eine Steuerermäßigung nach § 35a 
Abs.  3 EStG (Handwerkerleistungen). 
Aber auch dieser Abzug scheiterte, weil 
ein unmittelbarer räumlicher Zusam-
menhang zum Haushalt fehlte.

Beachten Sie | Unerheblich ist, ob die 
Leistung anstelle in der Werkstatt theo-
retisch auch im Haushalt hätte erbracht 
werden können. Maßgebend ist allein die 
Tatsache, dass die Reparatur in der 
Werkstatt erfolgte. Denn der Besteue-
rung unterliegt der tatsächliche und 
kein hypothetischer Sachverhalt.

PRAXISTIPP | Zwar sind in der 
Werkstatt erbrachte Leistungen nicht 
begünstigt, wohl aber die Leistungen 
im Zusammenhang mit dem Aus- und 
Einbau des Tores. Denn diese Arbeiten 
erfolgen im Haushalt. Um einen antei-
ligen Abzug vornehmen zu können, 
sollte die Rechnung also in einen 
„Werkstattlohn“ und in einen „vor Ort 
Lohn“ aufgeteilt werden. Hinsichtlich 
einer Aufteilung äußerte der Bundesfi-
nanzhof keine Bedenken.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.5.2020, Az. VI R 
4/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219023; 
BFH, PM Nr. 54/2020 vom 19.11.2020

Für Vermieter

Kaufpreisaufteilung bei 
Grundstücken: Absage  
an die BMF-Arbeitshilfe

| Eine im Kaufvertrag erfolgte Kauf-
preisaufteilung auf den Grund und Bo-
den und das (abschreibungsfähige) 
Gebäude kann grundsätzlich der Be-
steuerung zugrunde gelegt werden. 
Voraussetzung: Sie darf die realen Wert-
verhältnisse nicht in grundsätzlicher 
Weise verfehlen. Ist dies aber der Fall, 
ist die vom Bundesfinanzministerium 
entwickelte „Arbeitshilfe zur Aufteilung 
eines Gesamtkaufpreises für ein bebau-
tes Grundstück“ nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs kein geeig-
netes Wertermittlungsverfahren. |

 ◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte 2017 eine 
(vermietete) Eigentumswohnung für 
110.000 EUR erworben. Laut Kaufver-
trag sollten davon 20.000 EUR auf den 
Grund und Boden entfallen. Somit ging 
sie für Abschreibungszwecke von ei-
nem Gebäudeanteil von rund 82 % 
aus. Das Finanzamt ermittelte aber 
einen Anteil von rund 31 %. Dabei legte 
es die vom Bundesfinanzministerium 
bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Auf-
teilung eines Gesamtkaufpreises für 
ein bebautes Grundstück“ zugrunde.

Das Finanzgericht sah in der Arbeits-
hilfe ein geeignetes Wertermittlungs-
verfahren, um die Marktangemessen-
heit einer vertraglichen Kaufpreisauf-
teilung widerlegen zu können, zu-
gleich aber auch eine geeignete 
Schätzungshilfe. Dem ist der Bundes-
finanzhof nun entgegengetreten.

Die Arbeitshilfe gewährleistet die von der 
Rechtsprechung geforderte Aufteilung 
nach den realen Verkehrswerten von 
Grund und Gebäude nicht. Denn die Aus-
wahl der zur Verfügung stehenden Be-
wertungsverfahren wird auf das (verein-
fachte) Sachwertverfahren verengt. Auch 
der vor allem in großstädtischen Bal-
lungsräumen relevante Orts- oder Regi-
onalisierungsfaktor bleibt außen vor. 

Deshalb ist das Finanzgericht bei einer 
streitigen Grundstücksbewertung in der 
Regel gehalten, das Gutachten eines öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen einzuholen.

Quelle | BFH-Urteil vom 21.7.2020, Az. IX R 
26/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219134; 
BFH, PM Nr. 55/2020 vom 26.11.2020
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Teilnahme an einem Firmenfitnessprogramm  
kann steuerfrei sein

| Die monatliche 44 EUR-Freigrenze für Sachbezüge gilt auch, wenn Arbeitneh-
mer auf Kosten ihres Arbeitgebers an einem Firmenfitnessprogramm teilnehmen 
können. Dies hat aktuell der Bundesfinanzhof entschieden. |

 ◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber ermöglichte seinen 
Arbeitnehmern im Rahmen eines Fir-
menfitnessprogramms, in verschiede-
nen Fitnessstudios zu trainieren. Hier-
zu erwarb er jeweils einjährige Trai-
ningslizenzen, für die monatlich je-
weils 42,25 EUR (zzgl. Umsatzsteuer) 
zu zahlen waren. Die teilnehmenden 
Arbeitnehmer leisteten einen Eigen-
anteil von 16 EUR bzw. 20 EUR. 

Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge 
außer Ansatz, da diese ausgehend von 
einem monatlichen Zufluss unter die 
44 EUR-Freigrenze für Sachbezüge fie-
len. Demgegenüber vertrat das Fi-
nanzamt die Ansicht, den Arbeitneh-
mern sei die Möglichkeit, für ein Jahr 
an dem Fitnessprogramm teilzuneh-
men, „quasi in einer Summe“ zugeflos-
sen, weshalb die Freigrenze über-
schritten sei. Es unterwarf die Aufwen-
dungen für die Jahreslizenzen abzüg-
lich der Eigenanteile der Arbeitnehmer 
dem Pauschsteuersatz von 30 %. Doch 
dem folgte der Bundesfinanzhof nicht.

Der geldwerte Vorteil ist den teilneh-
menden Arbeitnehmern als laufender 
Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der 
Arbeitgeber hat sein vertragliches Ver-
sprechen, den Arbeitnehmern die Nut-
zung der Fitnessstudios zu ermöglichen, 
unabhängig von seiner eigenen Ver-
tragsbindung monatlich fortlaufend 
durch Einräumung der tatsächlichen 
Trainingsmöglichkeit erfüllt. 

Unter Berücksichtigung der von den Ar-
beitnehmern geleisteten Eigenanteile 
wurde daher die 44 EUR-Freigrenze ein-
gehalten, sodass der geldwerte Vorteil 
aus der Teilnahme an dem Firmenfit-
nessprogramm nicht zu versteuern war.

PRAXISTIPP | Unter gewissen Vor-
aussetzungen können Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verhinderung und 
Verminderung von Krankheitsrisiken 
und zur Förderung der Gesundheit in 
Betrieben steuer- und sozialversiche-
rungsfrei erbracht werden, soweit die 
Zuwendungen an einen Mitarbeiter 
600 EUR im Kalenderjahr nicht über-
steigen (Freibetrag). 

Nach einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Karlsruhe fallen unter die 
Steuerbefreiung des § 3 Nr. 34 Ein-
kommensteuergesetz aber insbeson-
dere nicht: Mitgliedsbeiträge in Sport-
vereinen, Fitnessstudios und ähnli-
chen Einrichtungen. Ausnahme: Die 
Teilnahme an den nach § 20 Abs. 2 S. 2 
Sozialgesetzbuch V zertifizierten Kur-
sen setzt zwingend eine Mitgliedschaft 
voraus und die Kosten der Kurse wer-
den über die Mitgliedsbeiträge abge-
rechnet und durch Bescheinigungen 
nachgewiesen.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.7.2020, Az. VI R 
14/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219499; 
BFH, PM Nr. 59/2020 vom 17.12.2020; OFD 
Karlsruhe, Verfügung vom 21.7.2020, Az. S 
2342/135-St 142

Für alle Steuerpflichtigen

Steuererklärung 2019: Abgabefrist soll bis zum 
31.8.2021 verlängert werden

| Steuerberater müssen wegen der Hilfsmaßnahmen im Zuge der Coronapandemie 
zahlreiche zusätzliche Aufgaben für ihre Mandanten erfüllen. Demzufolge haben sich 
die Koalitionspartner auf eine Fristverschiebung für die Abgabe der Jahressteuerer-
klärungen für den Veranlagungszeitraum 2019 bis zum 31.8.2021 verständigt. |

Auch vom Bundesamt für Justiz gibt es 
gute Nachrichten. Zwar wurde die Offen-
legungsfrist für den Jahresabschluss 
für 2019 (dies war der 31.12.2020) nicht 
verlängert. Allerdings wird das Bundes-

amt vor dem 1.3.2021 kein Ordnungs-
geldverfahren einleiten.
Quelle | SPD-Bundestagsfraktion, Mitteilung 
vom 17.12.2020; Bundesamt für Justiz, Mittei-
lung Nr. 25/2020 vom 16.12.2020

Für Arbeitnehmer

Zur Besteuerung des 
Dienstwagens bei Tätig-
keit im Homeoffice 

| Viele Arbeitnehmer arbeiten wegen 
der Coronapandemie von zu Hause 
aus. Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte werden also oft 
nicht durchgeführt. Das Landesamt für 
Steuern Niedersachsen hat nun darauf 
hingewiesen, dass im Bereich der 
Dienstwagenbesteuerung keine neuen 
Regelungen geplant sind, um einer nur 
geringfügigen Nutzung eines Firmen-
wagens Rechnung zu tragen. |

Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil 
nach der 1 %-Regelung ermittelt, müs-
sen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer versteuern, wenn der 
Dienstwagen auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
überlassen wird. Wird der Pkw aber mo-
natlich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten genutzt, können sie die Einzel-
bewertung wählen. Sie müssen dann 
pro Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises 
pro Entfernungskilometer versteuern.

Das Wahlrecht kann für das Kalender-
jahr nur einheitlich ausgeübt werden. 
Ein Wechsel während des Kalenderjah-
res ist unzulässig. Wurde der geldwerte 
Vorteil also im laufenden Kalenderjahr 
nach der 0,03 %-Regelung versteuert, 
kann der Steuerpflichtige nur im Zuge 
seiner Einkommensteuer-Veranlagung 
zur Einzelbewertung wechseln.

PRAXISTIPP | Von einer Versteuerung 
des geldwerten Vorteils kann allenfalls 
abgesehen werden, wenn dem Arbeit-
nehmer der Firmenwagen für volle Ka-
lendermonate tatsächlich nicht zur 
Verfügung gestanden hat. Der Arbeit-
geber kann mit Wirkung für die Zukunft 
ein Nutzungsverbot für derartige Fahr-
ten aussprechen; ein rückwirkendes 
Nutzungsverbot ist ausgeschlossen.

Quelle | LfSt Niedersachsen vom 18.6.2020, 
Az. S 2334-355-St 215
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 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.4.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.4.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 4/2021 = 28.4.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

1/20 6/20 9/20 1/21
+ 1,6 % + 0,8 % - 0,4 % + 1,6 %

Für alle Steuerpflichtigen

Anwendungsschreiben zur steuerlichen Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung

| Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu eigenen Wohnzwecken nutzen, können ab 
dem Veranlagungszeitraum 2020 eine Steuerermäßigung für durchgeführte ener-
getische Maßnahmen beantragen – und zwar im Rahmen ihrer Einkommensteuer-
erklärung über die neue „Anlage Energetische Maßnahmen“. Zu Einzelfragen hat 
das Bundesfinanzministerium nun in einem 23 Seiten starken Anwendungsschrei-
ben (zuzüglich einer Anlage mit förderfähigen Maßnahmen) Stellung bezogen. |

Grundsätzliches

Energetische Maßnahmen an einem zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten eige-
nen Gebäude (begünstigtes Objekt) wer-
den ab 2020 durch eine Steuerermäßi-
gung gefördert (§ 35c Einkommensteu-
ergesetz [EStG]). Voraussetzung: Das 
Objekt ist bei der Durchführung der 
Maßnahme älter als zehn Jahre (maß-
gebend ist der Herstellungsbeginn).

Begünstigte Aufwendungen/Maßnah-
men sind:

 • Wärmedämmung von Wänden, 
Dachflächen und Geschossdecken,

 • Erneuerung der Fenster, Außen-
türen oder der Heizungsanlage,

 • Erneuerung oder Einbau einer Lüf-
tungsanlage,

 • Einbau von digitalen Systemen zur 
energetischen Betriebs- und Ver-
brauchsoptimierung,

 • Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen, sofern diese älter 
als zwei Jahre sind.

Zu den Aufwendungen für energetische 
Maßnahmen gehören auch die Kosten 
für die Erteilung der Bescheinigung des 
ausführenden Fachunternehmens und 
die Kosten für den Energieberater, wenn 
dieser mit der planerischen Begleitung 
oder Beaufsichtigung der energetischen 
Maßnahmen beauftragt wurde.

Beachten Sie | Die Förderung ist zeit-
lich befristet: Es werden energetische 
Maßnahmen gefördert, mit denen nach 
dem 31.12.2019 begonnen wird und die 
vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sind.

MERKE | Um den Steuerabzug zu 
erhalten, muss der Steuerpflichtige 
seiner Einkommensteuererklärung 
eine spezielle Bescheinigung des be-
auftragten Handwerkers beifügen. 
Die amtlichen Muster (inklusive Er-
läuterungen) wurden vom Bundesfi-
nanzministerium mit Datum vom 
31.3.2020 veröffentlicht.
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Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

Eine Wohnung wird zu eigenen Wohn-
zwecken durch die anspruchsberech-
tigte Person genutzt, wenn sie die Woh-
nung allein, mit ihren Familienangehö-
rigen oder gemeinsam mit Dritten be-
wohnt. Für die Steuerermäßigung ist es 
unschädlich, wenn die Wohnung an ein 
Kind unentgeltlich überlassen wird, für 
das die anspruchsberechtigte Person 
Anspruch auf Kindergeld bzw. einen 
Kinderfreibetrag hat. 

MERKE | Die unentgeltliche Überlas-
sung der gesamten Wohnung an andere 
– auch unterhaltsberechtigte – Ange-
hörige oder fremde Dritte stellt keine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken dar. 
Demgegenüber kann die Steuerermä-
ßigung nach § 35c EStG grundsätzlich 
in Anspruch genommen werden, wenn 
nur Teile einer im Übrigen zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung 
unentgeltlich zu Wohnzwecken über-
lassen werden.

Höhe der Steuerermäßigung

Je begünstigtes Objekt beträgt der 
Höchstbetrag der Steuerermäßigung 
40.000 EUR. Die Steuerermäßigung 
wird über drei Jahre verteilt. Im Kalen-
derjahr des Abschlusses der energeti-
schen Maßnahme und im nächsten Ka-
lenderjahr können jeweils 7 % der Auf-
wendungen (max. 14.000 EUR jährlich), 
im dritten Jahr 6 % der Aufwendungen 
(max. 12.000 EUR) von der Steuerschuld 
abgezogen werden.

Davon abweichend vermindert sich die 
tarifliche Einkommensteuer um 50 % 
der Kosten für einen Energieberater.

 ◼ Beispiel

Aufwendungen für energetische Maß-
nahmen in 2020: 215.000 EUR; Ener-
gieberaterkosten in 2020: 3.000 EUR

Steuerermäßigung 2020: Kosten für 
den Energieberater: 1.500 EUR (50 %); 
Energetische Maßnahme: 15.050 EUR 
(7 %); maximal 14.000 EUR (Höchstbe-
trag inklusive Energieberaterkosten)

Steuerermäßigung 2021: Energeti-
sche Maßnahme: 15.050 EUR (7 %); 
maximal 14.000 EUR (Höchstbetrag)

Steuerermäßigung 2022: Energetische 
Maßnahme: 12.900 EUR (6 %); maximal 
12.000 EUR (Höchstbetrag)

Steuerermäßigung gesamt: 40.000 EUR

Übersteigt der Steuerermäßigungsbe-
trag die tarifliche Einkommensteuer, 
kann dieser Anrechnungsüberhang 
weder in anderen Veranlagungszeiträu-
men steuermindernd berücksichtigt 
noch innerhalb des dreijährigen För-
derzeitraums auf einen der drei Veran-
lagungszeiträume vor- bzw. zurückge-
tragen werden. 

Beachten Sie | Dies ist z. B. der Fall, 
wenn im Antragsjahr 2020 wegen Ver-
lusten aus einer selbstständigen Tätig-
keit keine Einkommensteuer anfällt. 

Objektförderung

Die steuerliche Förderung ist perso-
nen- und objektbezogen. Das heißt: 
Der Höchstbetrag der Steuerermäßi-
gung von 40.000 EUR kann von jeder 
steuerpflichtigen Person für jedes be-
günstigte Objekt insgesamt nur einmal 
in Anspruch genommen werden.

Steht das Eigentum an einem begüns-
tigten Objekt mehreren Personen zu 
(Miteigentum), kann der Höchstbetrag 
für das Objekt also insgesamt nur ein-
mal beansprucht werden. Die Zurech-
nung erfolgt im Verhältnis der Mit-
eigentumsanteile. Bei Ehegatten oder 
Lebenspartnern, die zusammenveran-
lagt werden, ist eine Aufteilung nach 
dem Verhältnis ihrer Miteigentums-
anteile nicht erforderlich.

Vorweggenommene Erbfolge  
und Erbfall

Überträgt eine anspruchsberechtigte 
Person ihr Alleineigentum oder ihren 
Miteigentumsanteil an der Wohnung in-
nerhalb des dreijährigen Abzugszeit-
raums unentgeltlich auf eine andere 
Person, kann die andere Person die 
Steuerermäßigung nicht fortführen, da 
sie keine Aufwendungen getragen hat.

Verstirbt ein Miteigentümer und wird 
der überlebende Miteigentümer durch 
Gesamtrechtsnachfolge infolge des 
Erbfalls zum Alleineigentümer, kann er 
die bisher auf den anderen Miteigentü-
mer entfallende Steuerermäßigung 
fortführen, wenn er die Wohnung nun-
mehr im Alleineigentum zu eigenen 
Wohnzwecken nutzt.

Entsprechendes gilt für den durch Ge-
samtrechtsnachfolge infolge Erbfalls 
erwerbenden (Allein-)Eigentümer ei-
ner Wohnung, für die der Erblasser eine 
Steuerermäßigung beansprucht hat.

Ausschluss der Förderung

Die Steuerermäßigung ist ausgeschlos-
sen, soweit die Aufwendungen für die 
energetische Maßnahme bereits als Be-
triebsausgaben, Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt worden sind.

Äußerst praxisrelevant ist in diesem Zu-
sammenhang die Frage nach dem Ver-
hältnis der neuen Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG zu der Steuerermäßi-
gung für Handwerkerleistungen nach  
§ 35a EStG (20 % der Lohnkosten, maxi-
mal 1.200 EUR). Hierzu regelt das Bun-
desfinanzministerium nun Folgendes: 

Die Steuerermäßigung ist vollständig 
ausgeschlossen, wenn für dieselbe 
energetische Maßnahme einschließlich 
der Kosten für den Energieberater

 • eine Steuerbegünstigung nach  
§ 10f EStG für zu eigenen Wohn-
zwecken genutzte Baudenkmale 
und Gebäude in Sanierungsgebie-
ten und städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen oder

 • eine Steuerermäßigung nach  
§ 35a EStG bei Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsver-
hältnisse, haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleis-
tungen oder

 • ein zinsverbilligtes Darlehen oder 
steuerfreie Zuschüsse (Baukin-
dergeld ist unschädlich!)

beansprucht werden.

Wenn der Steuerpflichtige ausschließ-
lich Zuschüsse für die Energieberatung 
erhalten hat, kann er hierfür zwar keine 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG be-
anspruchen. Wird wegen dieser Bera-
tung aber eine energetische Maßnahme 
durchgeführt und eine andere öffentli-
che Förderung nicht beansprucht, ist die 
Steuerermäßigung hierfür möglich.

Liegen die Voraussetzungen nach §§ 10f, 
35a, 35c EStG sowie für die direkte För-
derung (Darlehen/Zuschüsse) vor, ist der 
Steuerpflichtige für die jeweilige energe-
tische Maßnahme an die einmal getrof-
fene Entscheidung für den gesamten 
Förderzeitraum gebunden (kein Wech-
sel zwischen den Fördertatbeständen).

Quelle | BMF-Schreiben vom 14.1.2021, Az. IV 
C 1 - S 2296-c/20/10004 :006, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 219976
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Für alle Steuerpflichtigen

Verpflegungsmehraufwand und Unterkunftskosten 
bei Auslands(praxis)semestern 

| Als erste Tätigkeitsstätte gilt auch eine Bildungseinrichtung, die außerhalb eines 
Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen Bil-
dungsmaßnahme aufgesucht wird. Das heißt: Der Student kann Aufwendungen für 
die Fahrten zur Bildungseinrichtung nur mit der Entfernungspauschale und nicht 
in tatsächlicher Höhe abziehen. Bei einem Auslands(praxis)semester wird an der 
ausländischen Hochschule aber keine weitere erste Tätigkeitsstätte begründet, so-
dass hierdurch verursachte Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendun-
gen als (vorab entstandene) Werbungskosten abzugsfähig sein können. |

 ◼ Sachverhalt

Die Steuerpflichtige A studierte nach 
einer abgeschlossenen Ausbildung an 
einer inländischen Hochschule. Die 
Studienordnung schrieb für den Studi-
engang vor, dass das Studium für zwei 
Semester an einer ausländischen 
Partneruniversität zu absolvieren ist, 
wobei der Student während des Aus-
landsstudiums an der inländischen 
Hochschule eingeschrieben bleibt. 

Die durch den Besuch der ausländi-
schen Hochschule veranlassten Unter-
kunftskosten und Verpflegungsmehr-
aufwendungen machte A als vorab ent-
standene Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab, 
da die Auslandsuniversität die erste Tä-
tigkeitsstätte der A sei und die Aufwen-
dungen daher nur im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung angesetzt 
werden könnten. Eine solche lag aber 
hier nicht vor. Im Gegensatz zum Fi-
nanzgericht Münster gab der Bundes-
finanzhof der Klage der A statt.

Sieht die Studienordnung vor, dass Stu-
dierende einen Teil des Studiums an ei-
ner ausländischen Hochschule absolvie-
ren können bzw. müssen, bleibt die in-
ländische Hochschule die erste Tätig-
keitsstätte. Dies gilt jedenfalls dann, 
wenn der Student der bisherigen Bil-
dungseinrichtung auch für die Zeit des 
Auslandsstudiums zugeordnet bleibt. 
Kosten für Unterkunft und Verpflegungs-
mehraufwand im Ausland sind deshalb 

als Werbungskosten zu berücksichtigen, 
auch wenn keine doppelte Haushaltsfüh-
rung vorliegt. Entsprechendes gilt bei 
Praxissemestern.

Relevanz für die Praxis

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
seine Berufsausbildung oder für sein 
Studium sind nur dann Werbungskos-
ten, wenn er zuvor bereits eine Erstaus-
bildung (Berufsausbildung oder Studi-
um) abgeschlossen hat oder wenn die 
Berufsausbildung oder das Studium im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses statt-
findet. Anderenfalls handelt es sich nur 
um Sonderausgaben (bis max. 6.000 EUR 
im Kalenderjahr abzugsfähig).

Von der Entscheidung profitieren insbe-
sondere Studenten, die bereits eine 
Erstausbildung abgeschlossen haben. 
Denn nur dann handelt es sich um (vorab 
entstandene) Werbungskosten. Da wäh-
rend eines Studiums keine bzw. nur ge-
ringe Einnahmen erzielt werden, führen 
Werbungskosten regelmäßig zu einem 
vortragsfähigen Verlust, der in den Jah-
ren der Berufsausübung steuermindernd 
wirkt. Hingegen bleiben Sonderausgaben 
bei fehlenden Einkünften in demselben 
Jahr wirkungslos, da hier keine jahres-
übergreifende Verrechnung möglich ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.5.2020, Az. VI R 
3/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219282; 
BFH, PM Nr. 56/2020 vom 3.12.2020

Für Unternehmer

Richtsatzsammlung für 2019 veröffentlicht 

| Das Bundesfinanzministerium (20.1.2021, Az. IV A 8 - S 1544/19/10001 :001) hat die 
Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 2019  bekanntgegeben. Die Richtsätze 
wurden für die einzelnen Gewerbeklassen auf der Grundlage von Betriebsergebnis-
sen zahlreicher geprüfter Unternehmen ermittelt. Sie sind für die Verwaltung ein 
Hilfsmittel, um Umsätze und Gewinne zu verproben und ggf. bei Fehlen anderer ge-
eigneter Unterlagen zu schätzen. |

Für Arbeitnehmer

Postzusteller und  
Rettungsassistenten 
haben eine erste  
Tätigkeitsstätte

| Ob ein Arbeitnehmer eine erste Tätig-
keitsstätte hat und damit beim Kosten-
abzug auf die Entfernungspauschale 
beschränkt ist oder seine Fahrtkosten 
(ggf. auch Verpflegungsmehraufwand) 
nach Reisekostengrundsätzen geltend 
machen kann, ist u. a. von der Art der Tä-
tigkeit abhängig. Vom Bundesfinanzhof 
gibt es nun schlechte Nachrichten für 
Postzusteller und Rettungsassistenten. |

Ein Postzusteller begehrte den Abzug 
von Verpflegungsmehraufwendungen. 
Begründung: Der Zustellbezirk sei als 
weiträumiges Tätigkeitsgebiet und nicht 
als erste Tätigkeitsstätte anzusehen. 

Zum Hintergrund: Haben Arbeitnehmer 
keine erste Tätigkeitsstätte, kann es sich 
um ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet 
handeln. Für die Fahrten von der Woh-
nung zu dem Tätigkeitsgebiet gilt zwar 
nur die Entfernungspauschale. Für den 
Ansatz von Verpflegungspauschalen ist 
die Festlegung als weiträumiges Tätig-
keitsgebiet aber irrelevant, da der Ar-
beitnehmer weiter auswärts tätig wird. 

Der Bundesfinanzhof hat nun entschie-
den, dass der Zustellpunkt (Zustellzent-
rum), dem ein Postzusteller zugeordnet 
ist und an dem er arbeitstäglich vor- und 
nachbereitende Tätigkeiten (z. B. Sor-
tiertätigkeiten, Abschreibpost) ausübt, 
eine erste Tätigkeitsstätte ist. 

Da der Postzusteller an den jeweiligen 
Tagen nicht mehr als 8 Stunden von sei-
ner Wohnung und der ersten Tätigkeits-
stätte abwesend war, schied ein Verpfle-
gungsmehraufwand aus. Denn eine Ab-
wesenheit von mehr als 8 Stunden nur 
von der Wohnung reicht hier nicht.

Beachten Sie | Die Rettungswache, der 
ein Rettungsassistent zugeordnet ist, ist 
dessen erste Tätigkeitsstätte, wenn er 
dort arbeitstäglich vor dem Einsatz auf 
dem Rettungsfahrzeug vorbereitende 
Tätigkeiten vornimmt (z. B. Überprüfung 
des Fahrzeugs auf eine ordnungsge-
mäße Bestückung mit Medikamenten).

Quelle | BFH-Urteil vom 30.9.2020, Az. VI R 
10/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219773; 
BFH-Urteil vom 30.9.2020, Az. VI R 11/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 219779
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerbefreiung für das Familienheim: 
Wegfall auch bei krankheitsbedingtem Auszug

| Veräußert der Erbe das Familienheim innerhalb von zehn Jahren, entfällt die 
Erbschaftsteuerbefreiung nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster 
auch dann, wenn der Auszug auf ärztlichen Rat hin wegen einer Depressionser-
krankung erfolgt. |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Immobilie kann erb-
schaftsteuerfrei vererbt werden, wenn 
das Familienheim vom Ehegatten bzw. 
eingetragenen Lebenspartner weitere 
zehn Jahre lang bewohnt wird. Ist dies 
nicht der Fall, entfällt die Steuerbefrei-
ung mit Wirkung für die Vergangenheit 
– es sei denn, der Erwerber ist aus zwin-
genden Gründen an einer Selbstnutzung 
zu eigenen Wohnzwecken gehindert.

 ◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige beerbte ihren im 
Jahr 2017 verstorbenen Ehemann zur 
Hälfte. Zur Erbschaft gehörte auch das 
hälftige Miteigentum an dem bislang 
gemeinsam bewohnten Einfamilien-
haus. Ende 2018 veräußerte sie das 
Haus und zog in eine zuvor erworbene 
Eigentumswohnung. Daraufhin ver-
sagte das Finanzamt die Steuerbefrei-
ung. Hiergegen wandte die Steuer-
pflichtige ein, dass sie nach dem Tod 
ihres Ehemanns unter Depressionen 
und Angstzuständen gelitten habe, 
insbesondere weil ihr Mann in dem 
Haus verstorben sei. Daraufhin habe 
ihr Arzt ihr geraten, die Wohnumge-
bung zu wechseln. 

Nach Meinung des Finanzgerichts war 
die Steuerpflichtige nicht aus zwingen-
den Gründen an einer Selbstnutzung 
gehindert. Dabei ging das Finanzge-
richt zwar davon aus, dass die Depres-
sionserkrankung und der Tod des Ehe-
manns im Einfamilienhaus die Steuer-
pflichtige erheblich psychisch belastet 
hatten. Ein „zwingender Grund“ im Sinne 
des Gesetzes ist jedoch nur dann gege-
ben, wenn das Führen eines Haushalts 
(etwa wegen einer Pflegebedürftigkeit) 
unmöglich ist – und dies war hier nicht 
der Fall.

Das Finanzgericht hält eine solche res-
triktive Gesetzesauslegung für verfas-
sungsrechtlich geboten, da die Steuer-
befreiung für Familienheime Grundei-
gentümer gegenüber Inhabern anderer 
Vermögenswerte bevorzugt.

Beachten Sie | Die Steuerpflichtige will 
diese Entscheidung aber so nicht stehen 
lassen. Sie hat Revision beim Bundesfi-
nanzhof eingelegt.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 10.12.2020, 
Az. 3 K 420/20 Erb, Rev. BFH Az. II R 1/21, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 219942; FG Münster, 
PM Nr. 2 vom 15.1.2021

Für Vermieter

Corona-Krise: Erfreuliche Verwaltungsmeinung  
bei ausbleibenden Mieteinnahmen

| Erlässt der Vermieter einer Wohnung wegen einer finanziellen Notsituation des 
Mieters die Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder teilweise, führt dies grundsätz-
lich nicht zu einer Veränderung der vereinbarten Miete. Folglich hat dies (nach einer 
bundesweit abgestimmten Verfügung) keine Auswirkungen auf die bisherige Beur-
teilung des Mietverhältnisses nach § 21 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG). |

Der volle Werbungskostenabzug bleibt 
also erhalten, wenn die Miete unter die 
Grenze von 66 % (bzw. 50 %-Grenze ab 
2021) des § 21 Abs. 2 EStG fällt. Erfüllte 
das Mietverhältnis hingegen bereits vor 
dem Mieterlass die Voraussetzungen 
für eine Kürzung der Werbungskosten, 
verbleibt es dabei; eine weitere Kür-
zung wegen des Mieterlasses ist nicht 
vorzunehmen. 

Beachten Sie | Handelt es sich um eine 
im Privatvermögen gehaltene und nicht 
Wohnzwecken dienende Immobilie, 
dann führt ein Mieterlass nicht ohne 
Weiteres zu einem erstmaligen Wegfall 
der Einkünfteerzielungsabsicht.

Quelle | OFD NRW, Kurzinformation ESt 
2020/16 vom 2.12.2020, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 220027

Für Vermieter

Anschaffungsnahe  
Herstellungskosten: 
Aufwendungen vor  
dem Erwerb fallen  
nicht darunter

| Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs fallen Aufwendungen, die vor 
dem Erwerb einer Immobile getätigt 
werden, nicht in die Prüfung der  
15 %-Grenze des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Ein-
kommensteuergesetz (EStG). Diese Ent-
scheidung ermöglicht Gestaltungen. So 
kann vor allem bei einem Hauskauf un-
ter nahen Angehörigen daran gedacht 
werden, Renovierungsmaßnahmen noch 
vor der Anschaffung vorzunehmen. |

Der Beschluss ist aber kein Freifahrt-
schein: Es muss sich um Renovierungs-
kosten handeln. Denn auch für vor der 
Anschaffung des Grundstücks getätigte 
Aufwendungen bleibt es dabei: Es ist 
nach den allgemeinen Kriterien zu ent-
scheiden, ob Anschaffungs-, Herstel-
lungs- oder Erhaltungsaufwand vorliegt.

Hintergrund: Anschaffungsnahe Her-
stellungskosten (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG) 
liegen vor, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach dem Gebäudekauf Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt werden, deren Netto-
aufwendungen 15 % der Gebäude-An-
schaffungskosten übersteigen. Ausge-
nommen sind: Aufwendungen für Erwei-
terungen sowie für Erhaltungsarbeiten, 
die jährlich üblicherweise anfallen.

PRAXISTIPP | Anschaffungsnahe Her-
stellungskosten wirken sich nicht im 
Jahr der Zahlung, sondern nur über 
die Gebäudeabschreibung (regelmä-
ßig 50 Jahre) als Werbungskosten aus. 
Somit sollte die 15 %-Grenze inner-
halb der Dreijahresfrist nach Möglich-
keit nicht überschritten werden. Dies 
gelingt in der Regel durch zeitliche 
Verschiebung der Maßnahmen.

Quelle | BFH, Beschluss vom 28.4.2020, Az. 
IX B 121/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 216741
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und Rechtsprechung 04 | 2021

Daten für den Monat  
 Mai 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.5.2021
• GewSt, GrundSt = 17.5.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.5.2021
• GewSt, GrundSt = 20.5.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 5/2021 = 27.5.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

2/20 7/20 10/20 2/21
+ 1,7 %   0,0 % - 0,5 % + 1,6 %

Für alle Steuerpflichtigen

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz in trockenen Tüchern

| Der Bundesrat hat dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz am 5.3.2021 zuge-
stimmt. Das Gesetz enthält einen Kinderbonus, eine Verlängerung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes (7 %) für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen sowie 
einen erweiterten Verlustrücktrag. |

Kinderbonus: Einmalbetrag  
in Höhe von 150 EUR

Für den Monat Mai 2021 wird das Kin-
dergeld um einen Einmalbetrag in Höhe 
von 150 EUR erhöht. Kinder, für die im 
Mai 2021 kein Anspruch auf Kindergeld 
besteht, werden ebenfalls berücksich-
tigt, sofern für sie in einem anderen 
Monat des Jahres 2021 ein Kindergeld-
anspruch besteht.

MERKE | Beim Familienleistungs-
ausgleich wird im Laufe des Jahres in 
der Regel Kindergeld gezahlt. Bei der 
Veranlagung zur Einkommensteuer 
prüft das Finanzamt dann automa-
tisch, ob ein Kinderfreibetrag und zu-
sätzlich ein Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf des Kindes abzuziehen 
sind oder ob es beim Kindergeld und 
dem ausgezahlten Kinderbonus ver-
bleibt.

Erweiterter  
Verlustrücktrag

Beim Verlustrücktrag wurden die 
Höchstbeträge für Verluste der Veran-
lagungszeiträume 2020 und 2021 er-
höht – und zwar bei der Einzelveranla-
gung von 5 Mio. EUR auf 10 Mio. EUR 
und bei der Zusammenveranlagung 
von 10 Mio. EUR auf 20 Mio. EUR.

Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen

Die Abgabe von Speisen zum Verzehr 
an Ort und Stelle unterliegt grundsätz-
lich dem regulären Umsatzsteuersatz 
von 19 %. Für nach dem 30.6.2020 und 
vor dem 1.7.2021 erbrachte Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistun-
gen (Getränke sind ausgenommen) er-
folgte bereits durch das (Erste) Corona-
Steuerhilfegesetz eine Reduzierung auf 
den ermäßigten Steuersatz (7 %).

Um die entsprechenden Betriebe auch 
über den 30.6.2021 hinaus zu entlas-
ten, wurde die Regelung nun bis zum 
31.12.2022 verlängert. 

Quelle | Drittes Gesetz zur Umsetzung steu-
erlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Coronakrise (Drittes Corona-Steuerhilfe-
gesetz), BR-Drs. 188/21 (B) vom 5.3.2021
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Für alle Steuerpflichtigen

Digitale Wirtschaftsgüter: Bundesfinanzministerium 
regelt die Sofortabschreibung

| Mitte Januar hatte sich die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundes-
länder auf eine Sofortabschreibung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter (z. B. 
Computer) verständigt. Die Umsetzung sollte durch eine untergesetzliche Rege-
lung schnell verfügbar gemacht werden. Obwohl einige Bundesländer (z. B. Hes-
sen und Niedersachsen) eine Regelung durch ein Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums ablehnten und eine gesetzliche Regelung präferierten, ist ein 
entsprechendes Schreiben nun veröffentlicht worden. |

Vorbemerkungen

Zunächst hatte das Bundesfinanzminis-
terium an die Bundesländer ein Ent-
wurfsschreiben geschickt. Nach Infor-
mationen von Handelsblatt online waren 
damit einige Bundesländer aber nicht 
einverstanden. Sie wollten eine Reform, 
bei der es um 11,6 Mrd. EUR Entlastung 
und einen größeren Eingriff in Abschrei-
bungsregeln geht, gesetzlich regeln. 

Zudem würde die tatsächliche Nut-
zungsdauer eines digitalen Wirt-
schaftsguts vielfach länger sein als ein 
Jahr. Würde die Nutzungsdauer durch 
ein Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums herabgesetzt, könnte dies 
rechtlich angreifbar sein.  

Trotz dieser Bedenken wurde nun ein 
Schreiben veröffentlicht, das im Kern 
folgende Punkte enthält: 

Das Schreiben

Für bestimmte materielle Wirtschafts-
güter „Computerhardware“ und be-
stimmte immaterielle Wirtschaftsgüter 
„Betriebs- und Anwendersoftware“ kann 
(im Gegensatz zum Entwurfsschreiben 
keine „Muss-Vorschrift“) eine betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer von einem 
Jahr zugrunde gelegt werden. 

Beachten Sie | Bislang sind z. B. die 
Anschaffungskosten eines Computers 
über drei Jahre abzuschreiben, wenn 
sie mehr als 800 EUR (netto) betragen. 
Legt der Steuerpflichtige aber nun eine 
Nutzungsdauer von einem Jahr zu-
grunde, sind die Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung in voller 
Höhe als Betriebsausgaben (gilt z. B. 
für Selbstständige und Gewerbetrei-
bende) oder Werbungskosten (Arbeit-
nehmer) abziehbar. 

Der Begriff „Computerhardware“ um-
fasst z. B. Computer, Notebook-Compu-
ter, Workstations, Dockingstations, ex-
terne Speicher- und Datenverarbei-
tungsgeräte sowie Peripheriegeräte.

Der Begriff „Software“ erfasst die Be-
triebs- und Anwendersoftware zur Da-
teneingabe und -verarbeitung. Dazu ge-
hören auch die nicht technisch physika-
lischen Anwendungsprogramme eines 
Systems zur Datenverarbeitung sowie 
neben Standardanwendungen auch auf 
den individuellen Nutzer abgestimmte 
Anwendungen (z. B. ERP-Software). 

Das Schreiben findet erstmals Anwen-
dung in Gewinnermittlungen für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 
enden (also in der Regel ab 2021). In die-
sen Gewinnermittlungen können dann 
Restbuchwerte von entsprechenden 
Wirtschaftsgütern, die in früheren Wirt-
schaftsjahren angeschafft oder herge-
stellt wurden und bei denen eine andere 
als die einjährige Nutzungsdauer zu-
grunde gelegt wurde, vollständig abge-
schrieben werden.

Quelle | Videoschaltkonferenz der Bundes-
kanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 19.1.2021; 
BMF-Schreiben vom 26.2.2021, Az. IV C 3 - S 
2190/21/10002 :013, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
220811; Handelsblatt online vom 17.2.2021 „Streit 
um Abschreibungen: Bundesländer blockieren 
Scholz’ Elf-Milliarden-Steuersenkung“

Für Arbeitnehmer

Ratgeber für Lohnsteuerzahler 2021
| Die obersten Finanzbehörden der Länder haben einen kleinen Ratgeber für Lohn-
steuerzahler veröffentlicht, der Informationen und Tipps zur Lohnsteuer 2021 ent-
hält. Der Ratgeber kann unter www.iww.de/s10 heruntergeladen werden. |

Für Unternehmer

Aussetzung für  
Insolvenzanträge und 
Fristverlängerung  
für die Steuererklärung

| Der Bundesrat hat einer weiteren Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht bis 
zum 30.4.2021 zugestimmt. Sie gilt für 
Unternehmen, die Leistungen aus den 
staatlichen Hilfsprogrammen zur Abmil-
derung der wirtschaftlichen Folgen der 
COVID-19-Pandemie erwarten können. 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass 
die Anträge im Zeitraum vom 1.11.2020 
bis zum 28.2.2021 gestellt wurden. |

Soweit von November bis Ende Februar 
aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen keine Anträge gestellt werden 
konnten, wird die Insolvenzantrags-
pflicht auch für solche Unternehmen 
ausgesetzt, die nach den Bedingungen 
des Programms in den Kreis der An-
tragsberechtigten fallen. Ausgenom-
men sind solche Fälle, in denen offen-
sichtlich keine Aussicht auf die Gewäh-
rung der Hilfe besteht oder in denen die 
Auszahlung nichts an der Insolvenzreife 
ändern könnte.

Auch der Anfechtungsschutz für pande-
miebedingte Stundungen wurde verlän-
gert: Die bis Ende März 2022 geleisteten 
Zahlungen auf Forderungen aufgrund 
von Stundungen, die bis zum 28.2.2021 
gewährt worden sind, gelten damit als 
nicht gläubigerbenachteiligend. Voraus-
setzung: Gegenüber dem Schuldner 
wurde bis zum Ablauf des 18.2.2021 kein 
Insolvenzverfahren eröffnet.

Steuererklärungen 2019 

Die Frist zur Abgabe der Steuererklä-
rungen für 2019 durch Steuerberater 
wurde verlängert: Die Frist endet am 
31.8.2021 – und nicht wie sonst üblich 
bereits Ende Februar. Parallel wurde 
auch die Karenzzeit zur Verschonung 
von Verzugszinsen auf Steuerschulden 
um sechs Monate ausgeweitet. Somit 
beginnt der Zinslauf für den Besteue-
rungszeitraum 2019 am 1.10.2021.

Quelle | Gesetz zur Verlängerung der Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht und des 
Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte 
Stundungen sowie zur Verlängerung der Steu-
ererklärungsfrist in beratenen Fällen und der 
zinsfreien Karenzzeit für den Veranlagungs-
zeitraum 2019, BGBl I 2021, S. 237; Bundesrat 
Kompakt, ausgewählte Tagesordnungspunkte 
der 1.000. Sitzung am 12.2.2021, TOP 3
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Für alle Steuerpflichtigen

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale für Helfer  
in Impfzentren

| Die Finanzministerien von Bund und Ländern haben sich auf eine steuerliche Ent-
lastung für freiwillige Helfer in Impfzentren festgelegt. Diese können nun von der 
Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale profitieren, wonach Vergütungen für be-
stimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag steuerfrei sind. |

Übungsleiterpauschale 

Nach der Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern gilt für diejenigen, die direkt 
an der Impfung beteiligt sind – also in 
Aufklärungsgesprächen oder beim Imp-
fen selbst – die Übungsleiterpauschale. 
Diese Regelung gilt für Einkünfte in den 
Jahren 2020 und 2021. 

Beachten Sie | Die Übungsleiterpau-
schale lag 2020 bei 2.400 EUR und wurde 
mit Wirkung ab 2021 auf 3.000 EUR jähr-
lich erhöht.

Ehrenamtspauschale 

Wer sich in der Verwaltung und der Or-
ganisation von Impfzentren engagiert, 
kann die Ehrenamtspauschale (720 EUR 
in 2020 und 840 EUR ab 2021) in An-
spruch nehmen.

Voraussetzungen 

Die Übungsleiter- und die Ehrenamts-
pauschale werden nur bei Vergütungen 

aus nebenberuflichen Tätigkeiten ge-
währt. Dies ist in der Regel der Fall, 
wenn sie im Jahr nicht mehr als ein 
Drittel der Arbeitszeit einer vergleich-
baren Vollzeitstelle in Anspruch neh-
men. Dabei können auch solche Helfer 
nebenberuflich tätig sein, die keinen 
Hauptberuf ausüben, also z. B. Studen-
ten oder Rentner. 

Zudem muss es sich beim Arbeitgeber 
oder Auftraggeber um eine gemeinnüt-
zige Einrichtung oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts (z. B. 
Bund, Länder, Gemeinden) handeln.

MERKE | Die Übungsleiterpauschale 
und die Ehrenamtspauschale sind 
Jahresbeträge, die einmal pro Kalen-
derjahr gewährt werden. Bei verschie-
denen begünstigten Tätigkeiten wer-
den die Einnahmen zusammenge-
rechnet.

Quelle | FinMin Baden-Württemberg, Mittei-
lung vom 15.2.2021, „Impfzentren: steuerliche 
Erleichterungen für Freiwillige beschlossen“

Für Unternehmer

Pauschbeträge für Sachentnahmen 2021
| Das Bundesfinanzministerium hat die Pauschbeträge für Sachentnahmen (Eigen-
verbrauch) 2021 veröffentlicht. |

Die Pauschbeträge beruhen auf Erfah-
rungswerten und bieten dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent-
nahmen monatlich pauschal zu verbu-
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen.

Da diese Regelung der Vereinfachung 
dienen soll, sind Zu- oder Abschläge 
wegen individueller Ess- oder Trinkge-
wohnheiten nicht zulässig. Selbst 
Krankheit oder Urlaub rechtfertigen 
keine abweichende Handhabung. 

Beachten Sie | Werden Betriebe je-
doch nachweislich wegen einer landes-
rechtlichen Verordnung, einer kommu-

nalen Allgemeinverfügung oder einer 
behördlichen Anweisung vollständig we-
gen der Coronapandemie geschlossen, 
kann in diesen Fällen ein zeitanteiliger 
Ansatz der Pauschbeträge erfolgen.

Das Bundesfinanzministerium weist da-
rauf hin, dass es sich um pauschale 
Halbjahreswerte für eine Person han-
delt. Für Kinder bis zum vollendeten  
2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines 
Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 
12. Lebensjahr ist die Hälfte des jewei-
ligen Werts anzusetzen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.2.2021, Az. IV 
A 8 - S 1547/19/10001 :002; unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 220723

Für Unternehmer

Neuerungen im Steuer-
recht für Existenzgründer 

| Durch das Dritte Bürokratieentlas-
tungsgesetz vom 22.11.2019 gelten für 
Existenzgründer einige steuerliche Neu-
erungen. Zu der elektronischen Über-
mittlungspflicht des Gründerfragebo-
gens und der ausgesetzten Pflicht zur 
Abgabe monatlicher Umsatzsteuer-
Voranmeldungen hat das Bundesfinanz-
ministerium nun Stellung bezogen. |

Steuerpflichtige müssen dem Finanz-
amt innerhalb eines Monats nach Eröff-
nung eines land- und forstwirtschaftli-
chen oder gewerblichen Betriebs oder 
der Aufnahme einer freiberuflichen Tä-
tigkeit Auskünfte über die für die Be-
steuerung erheblichen rechtlichen und 
tatsächlichen Verhältnisse erteilen. 

Ab dem 1.1.2021 sind – sofern die Aus-
kunftserteilung nicht wegen eines Härte-
falls nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck zugelassen wurde – folgende 
Fragebögen (unter: www.elster.de) elek-
tronisch zu übermitteln:

 • Aufnahme einer gewerblichen, 
selbstständigen (freiberuflichen) 
oder land- und forstwirtschaftlichen 
Tätigkeit (Einzelunternehmen),

 • Gründung einer Personengesell-
schaft/-gemeinschaft,

 • Gründung einer Kapitalgesell-
schaft bzw. Genossenschaft.

Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

Für Neugründer wurde die generelle 
Pflicht zur monatlichen Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldung für die 
Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 
ausgesetzt. In Neugründungsfällen ab 
2021 ist wie folgt zu unterscheiden: 

Im Gründungsjahr ist die voraussichtli-
che Steuer dieses Jahres zu schätzen. 
Beträgt sie mehr als 7.500 EUR, sind Vor-
anmeldungen monatlich zu übermitteln, 
anderenfalls gilt die Quartalsabgabe. Im 
Folgejahr ist die tatsächliche Steuer des 
Vorjahrs in eine Jahressteuer umzurech-
nen. Für die Abgabe der Voranmeldun-
gen (monatlich oder quartalsweise) gilt 
dann erneut die Grenze von 7.500 EUR. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 4.12.2020, Az. IV 
A 5 - O 1561/19/10003 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 220309; BMF-Schreiben vom 
16.12.2020, Az. III C 3 - S 7346/20/10001 :002, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 220308
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Meinungsstreit beim FG Niedersachsen zum Zufluss 
von Bonuszinsen bei einem Bausparvertrag

| Zinsen aus einem Bausparvertrag sind zugeflossen, wenn sie dem Bauspargutha-
ben zugeschlagen worden sind. Der Ausweis der Zinsen auf einem (zu Informations-
zwecken geführten) Bonuskonto stellt keinen Zuschlag der Zinsen zu dem Bauspar-
konto dar. Mit dieser Entscheidung hat der 4. Senat des Finanzgerichts Niedersachsen 
der anderslautenden Sichtweise des 10. Senats aus 2003 widersprochen. |

Im Streitfall war in den Allgemeinen 
Bedingungen für Bausparverträge u. a. 
aufgeführt, dass der Bonus bei der 
„Auszahlung des gesamten Bauspar-
guthabens fällig und … dem Bauspar-
konto zu diesem Zeitpunkt gutgeschrie-
ben“ wird. Der Bausparer konnte da-
nach über den Bonus nur in Verbindung 
mit dem Bausparguthaben verfügen.

Ein früherer Zufluss wurde auch nicht 
dadurch bewirkt, dass die Bonuszinsen 
bei der Bausparkasse jährlich auf einem 
Bonuskonto vermerkt wurden. Ein Zu-
fluss wird von der Rechtsprechung zwar 
auch dann angenommen, wenn eine 
Gutschrift in den Büchern des Verpflich-
teten zum Ausdruck bringt, dass der Be-
trag dem Berechtigten von nun an zur 
Verwendung zur Verfügung steht. 

Doch dies war hier nicht der Fall. Denn 
ein Anspruch auf die Bonuszinsen 
konnte frühestens mit der Zuteilungs-
reife des Bausparvertrags entstehen, 
die insbesondere eine Mindestsparzeit 
seit dem Vertragsabschluss, ein Min-
destsparguthaben und den Verzicht auf 
das Bauspardarlehen erforderte.

Im Streitfall waren die Mindestsparzeit 
und das Mindestsparguthaben zwar er-
reicht. Es fehlte aber an dem für den 
Anspruch auf den Bonuszins erforderli-
chen definitiven Verzicht des Steuer-
pflichtigen auf die Auszahlung des Bau-
spardarlehens.

Der 10. Senat des Finanzgerichts Nieder-
sachsen hatte in 2003 anders entschie-
den. Danach fließt der jährlich einem 
besonderen Bonuskonto zugeschriebene 
Zinsbonus bereits in dem Kalenderjahr 
zu, für das er gewährt wird. 

Zur Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung wurde die Revision zugelas-
sen, die inzwischen beim Bundesfinanz-
hof anhängig ist. Dieser wird sich u. a. 
auch damit beschäftigen müssen, ob es 
für den Zuflusszeitpunkt darauf an-
kommt, ob der Steuerpflichtige die Inan-
spruchnahme eines Bauspardarlehens 
von vornherein nicht angestrebt hatte.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
3.6.2020, Az. 4 K 242/18, Rev. BFH Az. VIII R 
18/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 219168; FG 
Niedersachsen, Urteil vom 17.7.2003, Az. 10 K 
305/98

Für Kapitalanleger

Steuerliche Behandlung von Negativzinsen

| In einem aktuellen Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium zu Einzel-
fragen bei der Abgeltungsteuer Stellung. Interessant sind hierbei vor allem die 
Ausführungen zu negativen Einlagezinsen, die steuerlich grundsätzlich unbe-
achtlich sind. |

Behält ein Kreditinstitut negative Ein-
lagezinsen für die Überlassung von Ka-
pital ein, stellen die negativen Einlage-
zinsen keine Zinsen im Sinne des § 20 
Abs. 1 Nr. 7 Einkommensteuergesetz 
dar. Wirtschaftlich gesehen handelt es 
sich vielmehr um eine Art Verwahr- und 
Einlagegebühr, die bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen als Werbungskos-
ten vom Sparer-Pauschbetrag (801 EUR 
bei Einzel- und 1.602 EUR bei Zusam-
menveranlagung) erfasst sind.

Handelt es sich jedoch um Anlagepro-
dukte mit gestaffelten Zinskomponen-
ten (Staffelzinsen), ist die Gesamtver-
zinsung im Zeitpunkt des Zuflusses zu 
betrachten. Die Folge: Bei einer insge-
samt positiven Verzinsung dürfen die 
Negativzinsen bei solchen Anlagepro-
dukten mit den positiven Zinsen steuer-
sparend saldiert werden.
Quelle | BMF-Schreiben vom 19.2.2021, Az. IV 
C 1 - S 2252/19/10003 :007, Randnummer 129a, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 220719

Für Arbeitgeber

Verbilligte Wohnraum-
überlassung ist nun auch 
sozialversicherungsfrei 

| Die verbilligte Überlassung von Woh-
nungen an Arbeitnehmer kann seit dem 
1.1.2020 lohnsteuerfrei sein. Durch 
eine Anpassung des § 2 Abs. 4 S. 1 der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(SvEV) ist eine derartige Überlassung 
ab dem 1.1.2021 nun auch beitragsfrei 
in der Sozialversicherung. |

Mit dem Bewertungsabschlag in § 8 
Abs. 2 S. 12 Einkommensteuergesetz 
unterbleibt seit dem 1.1.2020 der Ansatz 
eines Sachbezugs für eine dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber zu eigenen 
Wohnzwecken überlassene Wohnung, 
soweit 

 • das vom Arbeitnehmer gezahlte 
Entgelt mindestens zwei Drittel 
des ortsüblichen Mietwerts und 

 • dieser nicht mehr als 25 EUR je 
Quadratmeter ohne umlagefähige 
Kosten im Sinne der Verordnung 
über die Aufstellung von Betriebs-
kosten beträgt.

Da es an einer entsprechenden Rege-
lung in der SvEV bislang fehlte, blieb 
der geldwerte Vorteil aber in der Sozial-
versicherung beitragspflichtig. Mit Wir-
kung ab 1.1.2021 wurde das Beitrags-
recht nun an das Steuerrecht ange-
passt: „Für eine als Sachbezug zur Ver-
fügung gestellte Wohnung ist als Wert 
der ortsübliche Mietpreis unter Be-
rücksichtigung der sich aus der Lage 
der Wohnung zum Betrieb ergebenden 
Beeinträchtigungen sowie unter ent-
sprechender Anwendung des § 8 Abs. 2 
S. 12 des Einkommensteuergesetzes 
anzusetzen.“

Quelle | Verordnung zur Änderung der Sozi-
alversicherungsentgeltverordnung und der 
Unfallversicherungsobergrenzenverordnung, 
BGBl I 2020, S. 2933, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 220617
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und Rechtsprechung 05 | 2021

Daten für den Monat  
 Juni 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.6.2021
• ESt, KSt = 10.6.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.6.2021
• ESt, KSt = 14.6.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 6/2021 = 28.6.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

3/20 8/20 11/20 3/21
+ 1,3 % - 0,1 % - 0,7 % + 2,0 %

Für Arbeitgeber

Gutscheine und Geldkarten als begünstigter  
Sachbezug: Übergangsfrist der Finanzverwaltung

| Seit der Neuregelung des § 8 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) mit Wirkung 
zum 1.1.2020 ist unklar, wann die Überlassung von Gutscheinen und Geldkarten, 
bei denen eine Barauszahlung ausgeschlossen ist, noch ein Sachbezug ist. Ein 
Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist längst angekündigt, aber noch nicht 
ergangen. Um zumindest vorerst Rechtssicherheit zu schaffen, hat die Finanzver-
waltung nun für 2020 und 2021 eine Nichtbeanstandungsregelung verkündet. |

Gesetzliche Neuregelung ab 2020

Sachbezüge des Arbeitgebers können 
bis zu einer monatlichen Freigrenze von 
44 EUR (ab 2022: 50 EUR-Freigrenze) 
steuer- und sozialversicherungsfrei 
bleiben. Ab 2020 ist das Zusätzlichkeits-
erfordernis (zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn) bei Sachbezü-
gen anzuwenden, die als Gutscheine 
und/oder Geldkarten gewährt werden. 
Diese gelten zudem nur noch dann als 
Sachbezug, wenn sie ausschließlich 
zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen berechtigen und die Kriterien 
des § 2 Abs. 1 Nr. 10 des Zahlungsdiens-
te aufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen.

Beachten Sie | Die Auslegung der 
neuen gesetzlichen Definition unter 
Einbeziehung der Bestimmungen des 
ZAG ist derzeit Gegenstand von Erörte-

rungen auf Bund-Länder-Ebene. Im An-
schluss soll ein Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums veröffentlicht werden.

Nichtbeanstandungsregelung  
für 2020 und 2021

Für 2020 und 2021 wurde nun eine Nicht-
beanstandungsregelung beschlossen. 
Danach wird es nicht beanstandet, wenn 
Gutscheine und Geldkarten, die aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen berechtigen, jedoch die 
Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG nicht 
erfüllen, noch bis zum 31.12.2021 als 
Sachbezug anerkannt werden.

Zudem hat die Finanzverwaltung klarge-
stellt: Für Gutscheine und Geldkarten 
betreffende Anrufungsauskünfte für 
Lohnzahlungszeiträume bis Ende 2021 
gelten die vor der Gesetzesänderung 

maßgebenden Grundsätze. Danach sind 
Gutscheine oder Geldkarten u. a. dann 
als Geldleistung zu behandeln, wenn sie 
über eine Bezahlfunktion (es ist nicht zu 
beanstanden, wenn Restguthaben bis 
zu 1 EUR ausgezahlt werden können) 
oder über eine eigene IBAN verfügen.

Quelle | FinMin Sachsen-Anhalt, Erlass vom 
26.2.2021, Az. 45 - S 2334-331/4/13848/2021, un-
ter www.iww.de, Abruf-Nr. 221353
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Für Unternehmer

Coronapandemie:  
Keine Umsatzsteuer  
auf Kleiderspenden 

| Sachspenden unterliegen als unent-
geltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. 
Somit ist es z. B. für Einzelhändler oft-
mals teurer, unverkaufte Textilien zu 
spenden, als sie zu vernichten. Wegen 
der Corona-Beschränkungen hat sich 
aber nun eine Sondersituation ergeben. 
Vor allem Saisonware hat sich in großen 
Mengen in den Lagern der Einzelhändler 
angestaut, die jetzt nur noch schwerlich 
abzusetzen ist. Hierauf hat das Bundes-
finanzministerium mit einer Billigkeits- 
bzw. Ausnahmeregelung reagiert. |

Die Finanzverwaltung verzichtet auf die 
Besteuerung einer unentgeltlichen 
Wertabgabe bei Waren, die von Einzel-
händlern, die durch die Coronakrise un-
mittelbar und nicht unerheblich negativ 
wirtschaftlich betroffen sind, an steuer-
begünstigte Organisationen gespendet 
werden bzw. gespendet worden sind.

Beachten Sie | Diese Regelung gilt nur 
für Spenden, die zwischen dem 1.3.2020 
und dem 31.12.2021 erfolgt sind.

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2021, Az. III 
C 2 - S 7109/19/10002 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 221337

Für Unternehmer

Brexit-Chatbot ist  
in Betrieb 

| Welche Auswirkungen hat der Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU (Brexit) auf den umsatzsteuer-
rechtlichen Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr? Was ist bei der Abgabe 
der Zusammenfassenden Meldungen 
bezüglich Umsätzen mit Unterneh-
mern aus dem Vereinigten Königreich 
zu beachten? Antworten auf diese Fra-
gen kann vielleicht ein neues Informa-
tionstool des Bundeszentralamts für 
Steuern liefern. |

Beachten Sie | Der mehrsprachig ge-
staltete Brexit-Chatbot steht unter 
www.bzst.de zur Verfügung und beant-
wortet die Fragen in Dialogform selbst-
ständig. 

Quelle | BZSt, Meldung vom 19.3.2021 „Das 
BZSt nimmt Brexit-Chatbot in Betrieb“

Für Arbeitnehmer

Neue Vereinfachungsregelungen bei der doppelten 
Haushaltsführung

| Das Bundesfinanzministerium hat in einem Schreiben vom 25.11.2020 neue 
Vereinfachungsregelungen zum Werbungskostenabzug bei einer doppelten 
Haushaltsführung beschlossen, die in allen noch offenen Fällen gelten. |

Hintergrund 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt 
nur vor, wenn der Arbeitnehmer außer-
halb des Ortes seiner ersten Tätigkeits-
stätte einen eigenen Haushalt unterhält 
(Hauptwohnung) und auch am Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte wohnt (Zweit-
wohnung).

Lage der Hauptwohnung

Eine doppelte Haushaltsführung wird 
grundsätzlich verneint, wenn der Arbeit-
nehmer seine erste Tätigkeitsstätte von 
der Hauptwohnung aus in zumutbarer 
Weise täglich erreichen kann. 

In Analogie zur Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs kann eine Fahrzeit 
von bis zu einer Stunde je Wegstrecke 
unter Zugrundelegung individueller 
Verkehrsverbindungen und Wegezeiten 
in der Regel als zumutbar angesehen 
werden.

Beachten Sie | Aus Vereinfachungs-
gründen kann die Entfernung der kür-
zesten Straßenverbindung zwischen 
Hauptwohnung und erster Tätigkeits-
stätte herangezogen werden. Beträgt 
die Entfernung mehr als 50 km, ist da-
von auszugehen, dass sich die Haupt-
wohnung außerhalb des Orts der ersten 
Tätigkeitsstätte befindet.

Lage der Zweitwohnung

In der Praxis kommt es vor, dass sich 
die Zweitwohnung nicht am Ort der ers-
ten Tätigkeitsstätte, sondern weiter ent-
fernt vom Beschäftigungsort befindet. 

Neu ist in allen noch offenen Fällen: Es 
kann davon ausgegangen werden, dass 
die Zweitwohnung noch am Ort der ers-
ten Tätigkeitsstätte belegen ist, wenn 
die Entfernung der kürzesten Straßen-
verbindung zwischen Zweitwohnung 
und erster Tätigkeitsstätte nicht mehr 
als 50 km beträgt.

Sollte diese Voraussetzung nicht erfüllt 
sein, bedeutet das noch nicht das end-

gültige Aus. In einem zweiten Schritt 
wird nun geprüft, ob die erste Tätigkeits-
stätte von der Zweitwohnung in zumut-
barer Weise (Fahrzeit für die einfache 
Strecke von bis zu einer Stunde) täglich 
erreicht werden kann.

Berufliche Veranlassung

Das Beziehen der Zweitwohnung am 
Beschäftigungsort muss aus berufli-
chen Gründen erforderlich sein. Das ist 
vor allem der Fall, wenn sich dadurch die 
Fahrtstrecke oder Fahrzeit zur ersten 
Tätigkeitsstätte wesentlich verkürzt. 

Von einer beruflichen Veranlassung 
kann ausgegangen werden, wenn die 
kürzeste Straßenverbindung von der 
Zweitwohnung zur ersten Tätigkeits-
stätte weniger als die Hälfte der kür-
zesten Straßenverbindung zwischen 
der Hauptwohnung und der ersten Tä-
tigkeitsstätte beträgt oder die Fahrzeit 
zur ersten Tätigkeitsstätte für eine 
Wegstrecke halbiert wird. 

MERKE | Sind diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, ist eine berufliche 
Veranlassung auf andere Weise an-
hand der konkreten Umstände des 
Einzelfalls darzulegen.

Ausstattung und Einrichtung 

Unterkunftskosten sind nur bis maxi-
mal 1.000 EUR im Monat als Werbungs-
kosten abziehbar. Nach neuer Verwal-
tungssicht zählen hierzu aber nicht: 
notwendige Aufwendungen für Einrich-
tungsgegenstände und Hausrat.

Übersteigen die Einrichtungs- und 
Ausstattungskosten der Zweitwohnung 
(ohne Arbeitsmittel) insgesamt nicht 
den Betrag von 5.000 EUR (einschließ-
lich Umsatzsteuer), ist davon auszuge-
hen, dass es sich um notwendige Mehr-
aufwendungen handelt.

Quelle | BMF-Schreiben vom 25.11.2020, Az. 
IV C 5 - S 2353/19/10011 :006, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 219235
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Für alle Steuerpflichtigen

Schlechte BFH-Nachrichten zum Kindergeld  
bei Ausbildungsplatzsuche und Erkrankung 

| Kann ein volljähriges Kind wegen einer Erkrankung keine Berufsausbildung be-
ginnen, besteht nur dann ein Anspruch auf Kindergeld, wenn das Ende der Erkran-
kung absehbar ist. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

Zum Hintergrund

Nach den gesetzlichen Vorgaben (§ 32 
Abs. 4 S. 1 Nr. 2 Einkommensteuerge-
setz (EStG)) werden volljährige Kinder, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und

 • eine Ausbildung absolvieren,

 • sich in einer Übergangszeit von 
max. vier Monaten zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten befinden,

 • mangels Ausbildungsplatz eine 
Ausbildung nicht beginnen oder 
fortsetzen können oder

 • ein freiwilliges soziales oder ökolo-
gisches Jahr oder einen anderen 
Freiwilligendienst leisten

bis zum Abschluss einer erstmaligen 
Berufsausbildung oder eines Erststu-
diums beim Kindergeld berücksichtigt. 
Danach nur dann, wenn sie keiner Er-
werbstätigkeit nachgehen.

Beachten Sie | Eine Erwerbstätigkeit 
mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbil-
dungsdienstverhältnis oder ein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis sind 
unschädlich.

Die aktuelle Entscheidung

Der Bundesfinanzhof musste über fol-
genden Fall entscheiden: 

 ◼ Sachverhalt

Der Sohn des Steuerpflichtigen befand 
sich wegen langjährigen Drogenkon-
sums in Therapie. Er hatte die Schule 
abgebrochen. Im Juli 2017 beantragte 
der Vater rückwirkend (Streitzeitraum: 
September 2016 bis Mai 2017) Kinder-
geld, weil sein Sohn einen Ausbil-
dungsplatz suche und seine Ausbil-
dungswilligkeit auch bekundet habe. 

Aus ärztlichen Bescheinigungen ging 
allerdings hervor, dass das Ende der 
Erkrankung in den Monaten Juni und 
Juli 2017 noch nicht absehbar war.

Die Familienkasse lehnte die Gewäh-
rung von Kindergeld für die Zeit bis 
Mai 2017 ab. Demgegenüber sprach 
das Finanzgericht Hamburg dem Vater 
das Kindergeld für den strittigen Zeit-
raum zu, weil es die allgemeine Aus-
bildungswilligkeit des Sohnes genü-
gen ließ. Der Bundesfinanzhof sah das 
aber anders.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs 
kommt bei einem erkrankten Kind eine 
Berücksichtigung als Kind, das einen 
Ausbildungsplatz sucht, nur dann in 
Betracht, wenn das Ende der Erkran-
kung absehbar ist. Infolge der ärztli-
chen Bescheinigungen war dies in dem 
strittigen Zeitraum aber nicht der Fall. 

Entgegen der Meinung des Finanzge-
richts reicht die allgemein gehaltene 
Aussage des Kindes, nach dem Ende 
der Erkrankung eine Ausbildung auf-
nehmen zu wollen, nicht aus.

Beachten Sie | Das Kindergeld ist für 
den strittigen Zeitraum damit aller-
dings noch nicht endgültig verloren. 
Denn der Bundesfinanzhof hat die 
Streitsache an das Finanzgericht zu-
rückverwiesen, damit dieses prüft, ob 
der Sohn als behindertes Kind (§ 32 
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 EStG) berücksichtigt 
werden kann.

MERKE | Ferner ist zu beachten, 
dass die Entscheidung zu einer „alten“ 
Rechtslage ergangen ist. Denn rück-
wirkende Kindergeldzahlungen wur-
den durch das Steuerumgehungsbe-
kämpfungsgesetz eingeschränkt. Das 
heißt: Kindergeld wird rückwirkend 
nur für die letzten sechs Monate vor 
Beginn des Monats gezahlt, in dem 
der Antrag auf Kindergeld eingegan-
gen ist. Dies gilt erstmals für Anträge, 
die nach dem 31.12.2017 eingehen.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.11.2020, Az. III R 
49/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 220740; 
BFH, PM Nr. 5/21 vom 25.2.2021; Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetz vom 23.6.2017, 
BGBl I 2017, S. 1682

Für Arbeitnehmer

Keine Werbungskosten: 
FAZ-Abo beim Vorstands-
mitglied einer Bank

| Aufwendungen für den Bezug der 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 
sind selbst dann keine Werbungskosten, 
wenn es sich um Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit eines Bankvor-
standsmitglieds handelt. Nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Düs-
seldorf liegen nicht abziehbare Auf-
wendungen der Lebensführung vor. |

Aufwendungen für den Bezug einer Ta-
geszeitung können grundsätzlich nicht 
als Erwerbsaufwendungen abgezogen 
werden. Eine Ausnahme kommt nur in 
Betracht, wenn eine nahezu ausschließ-
liche betriebliche oder berufliche Ver-
wendung als sicher erscheint. Letzteres 
ist bei der FAZ aber nicht der Fall. 

Die FAZ enthält in großem Umfang auch 
Informationen über Politik, Kultur und 
Sport. Ihre Lektüre befriedigt daher 
(zumindest in nicht unerheblichem Um-
fang) auch private Interessen.

Beachten Sie | Die Aufwendungen 
können auch nicht – etwa infolge einer 
Schätzung – teilweise zum Abzug als 
Werbungskosten zugelassen werden. 
Denn es lässt sich nicht nach objektiven 
Kriterien bestimmen, in welchem Um-
fang die Zeitung zur Erlangung berufli-
cher und außerberuflicher Informatio-
nen genutzt wird.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 2.2.2021, 
Az. 10 K 3253/17 E, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 220882

Für Unternehmer

Broschüre zur steuerlichen 
Behandlung von  
Fotovoltaikanlagen

| Auch private Hausbesitzer werden 
steuerlich zum Unternehmer, wenn sie 
eine Fotovoltaikanlage errichten und 
den erzeugten Strom in das öffentliche 
Netz einspeisen. Das Bayerische Lan-
desamt für Steuern hat seine Broschüre 
„Hilfe zu Fotovoltaikanlagen“ (Stand: 
Januar 2021; unter www.iww.de/s4766) 
neu aufgelegt und beantwortet insbe-
sondere einkommen- und umsatzsteu-
erliche Fragen. |
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltsleistungen: Zum Sonderausgabenabzug 
bei unentgeltlicher Wohnungsgestellung  

| Haben dauernd getrennt lebende Ehegatten einen Barunterhalt vereinbart, auf 
den eine unentgeltliche Wohnungsgestellung angerechnet wird, kommt ein Sonder-
ausgabenabzug im Wege des Realsplittings nur in Höhe dieser Anrechnung in Be-
tracht – nicht aber in Höhe des Mietwerts der Wohnung. Dies hat jüngst das Finanz-
gericht Niedersachsen entschieden. |

Hintergrund zum Abzug  
von Unterhaltsleistungen 

Unterhaltsleistungen an den geschie-
denen oder dauernd getrennt lebenden 
Ehegatten sind beim begrenzten Real-
splittung bis zu 13.805 EUR pro Jahr als 
Sonderausgaben abziehbar (§ 10 Abs. 1a 
S. 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz 
[EStG]). Hinzu kommen übernommene 
Beiträge zur Basiskranken- und Pfle-
geversicherung. Dies bedarf allerdings 
der Zustimmung des Unterhaltsbe-
rechtigten, der die Unterhaltszahlun-
gen seinerseits als sonstige Einkünfte 
versteuern muss.

Wird der Sonderausgabenabzug nicht 
beantragt oder fehlt hierzu die Zustim-
mung des Empfängers der Unterhalts-
leistungen, können diese Unterhaltsauf-
wendungen ggf. als außergewöhnliche 
Belastungen berücksichtigt werden. 

Beachten Sie | Die Unterhaltsleistun-
gen können nur insgesamt entweder als 
Sonderausgaben oder als außergewöhn-
liche Belastung berücksichtigt werden.

 ◼ Verkürzter Sachverhalt

Der Steuerpflichtige schuldete seiner 
Ehefrau laut Trennungs- und Schei-
dungsfolgenvereinbarung einen Bar-
unterhalt von monatlich 600 EUR. So-
lange die Ehefrau noch im gemeinsa-
men Haus lebte, wurden 400 EUR als 
Wohnvorteil der Ehefrau gegenge-
rechnet, sodass der Steuerpflichtige 
nur 200 EUR monatlich zahlte. 

In seiner Einkommensteuererklärung 
begehrte der Steuerpflichtige dann 
aber nicht nur einen Sonderausga-
benabzug in Höhe von 7.200 EUR (12 x 
600 EUR). Er argumentierte, dass der 
tatsächliche Mietwert deutlich höher 
und beim Sonderausgabenabzug zu 
berücksichtigen sei. Diese Ansicht teil-
ten aber weder das Finanzamt noch 
das Finanzgericht Niedersachsen. 

Der Steuerpflichtige will sich mit der 
Entscheidung des Finanzgerichts Nie-
dersachsen aber nicht zufriedengeben 
und hat die Revision beim Bundesfi-
nanzhof erkämpft. Dieser wird sich nun 
insbesondere mit zwei Fragen beschäf-
tigen müssen:

 • Kann ein unterhaltsverpflichteter 
Steuerpflichtiger die ortsübliche 
Miete für eine an seinen von ihm 
dauerhaft getrennt lebenden Ehe-
gatten überlassene Wohnung als 
Unterhaltsleistung gemäß § 10 
Abs. 1a S. 1 Nr. 1 EStG abziehen?

 • Falls diese Frage bejaht wird: Ist 
dies auch dann der Fall, wenn der 
hierfür unterhaltsrechtlich maß-
gebliche oder in diesem Zusam-
menhang vereinbarte Wohnvorteil 
geringer ist als die ortsübliche 
Miete?

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
11.6.2020, Az. 1 K 99/19, Rev. BFH Az. X R 33/20, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 220492

Für Unternehmer

Einkommensteuererklärung 2020:  
Neues Formular „Anlage Corona-Hilfen“ 

| Bei der Einkommensteuererklärung 2020 ist zusammen mit der Anlage G (Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb), S (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit) und/oder L 
(Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft) die neue Anlage Corona-Hilfen einzurei-
chen. In dem Formular wird u. a. abgefragt, ob Corona-Soforthilfen, Überbrü-
ckungshilfen und vergleichbare Zuschüsse bezogen wurden, die grundsätzlich als 
Betriebseinnahmen zu versteuern sind. |

Für Arbeitgeber

Steuerfreie Corona- 
Prämie für geleistete 
Überstunden

| Vom 1.3.2020 bis zum 30.6.2021 können 
Arbeitgeber eine steuerfreie Corona-
Prämie nach §  3 Nr.  11a Einkommen-
steuergesetz bis zu 1.500 EUR an ihre 
Mitarbeiter zahlen. Eine Voraussetzung 
für die Steuerfreiheit ist, dass die Prä-
mie zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn geleistet wird. Hier 
stellte sich nun die Frage, ob diese Be-
dingung erfüllt ist, wenn durch den Ar-
beitnehmer in der Vergangenheit geleis-
tete Überstunden gekürzt werden? Die 
Antwort lautet: Es kommt darauf an. |

Das Bundesfinanzministerium vertritt 
hier folgende Ansicht: Die Steuerfrei-
heit ist zu bejahen, wenn vor dem 
1.3.2020 kein Anspruch auf eine Vergü-
tung von Überstunden bestand, also 
lediglich die Möglichkeit des Freizeit-
ausgleichs gegeben war. Verzichtet der 
Arbeitnehmer zugunsten einer Corona-
Prämie auf einen Freizeitausgleich von 
Überstunden bzw. werden die Über-
stunden gekürzt, ist das Kriterium „zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn“ erfüllt.

Weiterführender Hinweis

Durch das Jahressteuergesetz 2020 
wurde kürzlich die ursprünglich bis Ende 
2020 befristete Steuerbefreiung bis zum 
30.6.2021 verlängert. Der Höchstbetrag 
je Arbeitnehmer beträgt aber unverän-
dert 1.500 EUR. Die Anpassung führt 
also nicht dazu, dass im ersten Halb-
jahr 2021 nochmals 1.500 EUR steuer-
frei zusätzlich zu einem in 2020 steuer-
frei gewährten Betrag von 1.500 EUR 
ausgezahlt werden können. Da es sich 
um einen Freibetrag handelt, muss je-
der EUR, der den Freibetrag übersteigt, 
versteuert werden.

Quelle | BMF, FAQ „Corona“ (Steuern), 
Stand: 18.3.2021; Jahressteuergesetz 2020, 
BGBl I 2020, S. 3096



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 06 | 2021

Daten für den Monat  
Juli 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 12.7.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.7.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 7/2021 = 28.7.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/20 9/20 12/20 4/21
+ 0,8 % - 0,4 % - 0,7 % + 2,1 %

Für Arbeitnehmer

Informationen zur neuen Homeoffice-Pauschale
| Viele Steuerpflichtige arbeiten wegen der Coronakrise von zu Hause aus. Ein 
Kostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer scheidet dabei wegen der stren-
gen Voraussetzungen oft aus. Infolgedessen hat der Gesetzgeber für die Veranla-
gungszeiträume 2020 und 2021 eine Homeoffice-Pauschale eingeführt. Hinsicht-
lich deren Anwendung haben sich nun einige Fragen ergeben. Antworten liefern 
ein Erlass des Finanzministeriums Thüringen und ein Arbeitspapier der Ober-
finanzdirektion Nordrhein-Westfalen. |

Häusliches Arbeitszimmer versus 
Homeoffice-Pauschale

Aufwendungen (z. B. anteilige Miete, Ab-
schreibungen, Wasser- und Energieko-
sten) für ein häusliches Arbeitszimmer 
sind bis zu 1.250 EUR jährlich abzugsfä-
hig, wenn für die betriebliche oder be-
rufliche Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht. Die Höchst-
grenze entfällt, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet. 
Zudem muss es sich in beiden Fällen um 
einen büromäßig eingerichteten Raum 
handeln, der nahezu ausschließlich zu 
betrieblichen und/oder beruflichen Zwe-
cken genutzt wird.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt 
(z. B. weil die Tätigkeit im Wohnzimmer 
ausgeübt wird) oder verzichtet der Steu-

erpflichtige auf einen Abzug der Auf-
wendungen, kann ein Abzug für die be-
trieblich oder beruflich veranlassten 
Aufwendungen nun in pauschaler Form 
erfolgen. Die Pauschale beträgt 5 EUR 
für jeden Kalendertag, an dem der Steu-
erpflichtige seine gesamte betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit ausschließlich 
in der häuslichen Wohnung ausübt; ma-
ximal aber 600 EUR im Kalenderjahr.

 ◼ Beispiel (OFD NRW vom 16.2.2021)

Der Steuerpflichtige S war bislang 
ausschließlich im Büro seines Arbeit-
gebers tätig. Wegen der Coronakrise 
ordnet der Arbeitgeber für alle Ange-
stellten an, dass diese ab dem 
16.3.2020 ausschließlich im Home-
office tätig werden sollen. Fortan nutzt 
S für seine Tätigkeiten sein häusliches 
Arbeitszimmer (räumliche Vorausset-
zungen liegen vor).

Nachdem sich die Infektionszahlen 
verringert haben, beordert der Arbeit-
geber seine Arbeitnehmer ab dem 
17.8.2020 wieder zurück ins Büro. Die 
Arbeitnehmer dürfen aber an einem 
Tag pro Woche weiter im Homeoffice 
arbeiten. S nutzt diese Möglichkeit 
und erbringt dabei im häuslichen Ar-
beitszimmer und im Büro des Arbeit-
gebers jeweils qualitativ gleichwertige 
Tätigkeiten.
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Da S ab dem 16.3.2020 ausschließlich 
im Homeoffice tätig wird und dort die für 
seinen Beruf wesentlichen Leistungen 
erbringt, befindet sich der Mittelpunkt 
seiner Tätigkeit in seinem häuslichen 
Arbeitszimmer. Für den Zeitraum von 
fünf Monaten (16.3.2020 bis 16.8.2020) 
kann S die anteiligen Aufwendungen für 
sein häusliches Arbeitszimmer im Ver-
anlagungszeitraum 2020 in unbegrenz-
ter Höhe als Werbungskosten geltend 
machen (alternatives Wahlrecht: Home-
office-Pauschale).

Ab dem 17.8.2020 befindet sich der Mit-
telpunkt der Tätigkeit nicht mehr im Ar-
beitszimmer, sodass ein unbegrenzter 
Abzug ausscheidet. Auch eine Berück-
sichtigung bis 1.250 EUR scheidet aus, 
da S ein anderer Arbeitsplatz im Büro 
des Arbeitgebers zur Verfügung steht. 
Im Ergebnis kann S für den Zeitraum ab 
dem 17.8.2020 die Homeoffice-Pau-
schale beanspruchen, sofern er kalen-
dertäglich ausschließlich in seiner häus-
lichen Wohnung tätig wurde.

Abwandlung: Würde S ab dem 17.8.2020 
an drei Tagen in der Woche im Home-
office arbeiten, befindet sich der Mittel-
punkt der Tätigkeit im häuslichen Ar-
beitszimmer. Die Folge: S kann die Auf-
wendungen über den Zeitraum vom 
16.3. bis zum 16.8.2020 hinaus in unbe-
grenzter Höhe als Werbungskosten gel-
tend machen (alternatives Wahlrecht: 
Homeoffice-Pauschale).

Begünstigte Tage

Die Homeoffice-Pauschale kann nicht 
für solche Tage berücksichtigt werden, 
an denen der Steuerpflichtige z. B. eine 
erste Tätigkeitsstätte oder betriebliche 
Einrichtung, eine Auswärtstätigkeit 
oder einen Sammelpunkt oder ein weit-
räumiges Tätigkeitsgebiet aufsucht.

Beachten Sie | Ein Nebeneinander 
der Homeoffice-Pauschale und der 
Entfernungspauschale bzw. ein Abzug 
tatsächlicher Fahrtkosten nach Reise-
kostengrundsätzen für denselben Ka-
lendertag ist somit nicht möglich.

Begrenzung der Höhe nach

Die Homeoffice-Pauschale ist eine Ta-
gespauschale, die auf 600 EUR im Jahr 
begrenzt ist. Somit können höchstens 
120 Arbeitstage berücksichtigt werden. 
Die Pauschale wird nicht zusätzlich 
zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag ge-
währt. 

Mit der Pauschale sind sämtliche durch 
die Homeoffice-Tätigkeit entstandenen 
Aufwendungen für die gesamte Betäti-
gung des Steuerpflichtigen abgegolten 
(kalendertägliche Betrachtungsweise). 
Von der Abgeltungswirkung werden je-
doch angeschaffte Arbeitsmittel (z. B. 
ein ausschließlich für berufliche Zwecke 
genutzter Bürostuhl) nicht erfasst. 

ÖPNV-Zeitfahrkarten

Nach den Ausführungen des Finanzmi-
nisteriums Thüringen wird (unabhängig 
von der Inanspruchnahme der Homeof-
fice-Pauschale) hinsichtlich der Ab-
ziehbarkeit von Aufwendungen für die 
ÖPNV-Zeitfahrkarte bundeseinheitlich 
folgende Auffassung vertreten: 

Die Kosten für eine Zeitfahrkarte zur Be-
nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für 
die Wege zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte können als Werbungs-
kosten geltend gemacht werden, soweit 
sie die insgesamt im Kalenderjahr er-
mittelte Entfernungspauschale über-
steigen. Das gilt auch, wenn der Arbeit-
nehmer eine Zeitfahrkarte in Erwartung 
der regelmäßigen Benutzung für den 
Weg zur ersten Tätigkeitsstätte erwor-
ben hat, er die Zeitfahrkarte dann aber 
wegen der Tätigkeit im Homeoffice nicht 
im geplanten Umfang verwenden kann. 

Beachten Sie | Eine Aufteilung dieser 
Aufwendungen auf einzelne Arbeitstage 
hat nicht zu erfolgen.

Geltendmachung und Nachweis

Die Homeoffice-Pauschale wurde durch 
das am 28.12.2020 veröffentlichte Jah-
ressteuergesetz 2020 eingeführt. Zu die-
sem Zeitpunkt waren die Vordrucke zur 
Einkommensteuererklärung bereits er-
stellt. Da eine separate Eintragungs-
möglichkeit nicht vorhanden ist, sollte 
die Pauschale im Bereich der sonstigen 
Werbungskosten erfasst werden.

MERKE | Die Oberfinanzdirektion 
Nordrhein-Westfalen weist darauf hin, 
dass keine gesetzliche Verpflichtung 
zur Vorlage einer Bescheinigung des 
Arbeitgebers zur Berücksichtigung der 
Homeoffice-Pauschale besteht.

Quelle | FinMin Thüringen, Erlass vom 
17.2.2021, Az. S 1901-2020 Corona - 21.15, 
30169/2021, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
221122; OFD NRW, Arbeitspapier zum Wer-
bungskostenabzug bei Homeoffice-Tätigkei-
ten vom 16.2.2021, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 221123

Für Kapitalanleger

Zuteilung von  
PayPal-Aktien durch 
eBay-Spin-Off ist 
nicht steuerpflichtig

| Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Köln müssen eBay-Aktionäre 
für die Zuteilung von PayPal-Aktien 
keine Einkommensteuer zahlen. |

 ◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hielt 2015 eBay-
Aktien. Durch die Unternehmens-
Ausgliederung (Spin-Off) des eBay-
Bezahlsystems PayPal erhielten die 
Aktionäre für jede eBay-Aktie eine 
PayPal-Aktie. Auch dem Depot des 
Steuerpflichtigen wurden in 2015 Pay-
Pal-Aktien zu einem Kurs von 36 EUR je 
Aktie gutgeschrieben.

Das Finanzamt behandelte die Gut-
schrift als steuerpflichtige Sachaus-
schüttung und forderte hierfür Ein-
kommensteuer. Hiergegen machte der 
Steuerpflichtige geltend, dass er durch 
die Ausgliederung von PayPal keinen 
Vermögenszuwachs erhalten habe. 
Der bisherige Unternehmenswert sei 
nur auf zwei Aktien aufgeteilt worden. 
Das Finanzgericht Köln gab dem Steu-
erpflichtigen recht und hob die Steuer-
festsetzung für 2015 insoweit auf.

Die Zuteilung von Aktien im Rahmen ei-
nes Spin-Offs ist im Jahr des Aktienbe-
zugs kein steuerpflichtiger Vorgang. Es 
handelt sich um keine Sachdividende, 
sondern um eine Abspaltung nach § 20 
Abs. 4a S. 7 Einkommensteuergesetz. 
Deren steuerliche Folgen sind nicht im 
Jahr des Aktienbezugs, sondern erst im 
Jahr der Veräußerung zu ziehen. 

Selbst wenn eine Abspaltung nicht zwei-
felsfrei festgestellt werden könnte, wäre 
nach Ansicht des Finanzgerichts im 
Streitjahr aus dem Spin-Off nur ein Er-
trag von 0 EUR anzusetzen. Die Ermitt-
lung des wirtschaftlichen Werts der Zu-
teilung ist nämlich nicht möglich, weil 
der Aktionär keine Gegenleistung zu er-
bringen hatte.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung 
hat die vom Finanzgericht zugelassene 
Revision eingelegt, sodass jetzt der 
Bundesfinanzhof entscheiden muss.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 11.3.2020, Az. 9 K 
596/18, Rev. BFH Az. VIII R 15/20, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 221999
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Für Arbeitgeber

Gutscheine und Geldkarten als Sachbezug

| Vom Arbeitgeber gewährte Sachbezüge sind bis zu einer monatlichen Freigrenze 
von 44 EUR (ab 2022: 50 EUR) steuerfrei. Bereits seit dem 1.1.2020 gilt eine gesetz-
liche Neuregelung u. a. für Gutscheine, zweckgebundene Geldleistungen und 
Geldkarten. Da viele Fragen offengeblieben sind, wartete man auf ein erläutern-
des Schreiben des Bundesfinanzministeriums, das nun veröffentlicht wurde. |

Gutscheine und Geldkarten sind nach  
§ 8 Einkommensteuergesetz (EStG) als 
Sachbezug privilegiert, wenn sie aus-
schließlich zum Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen berechtigen, die Kri-
terien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) 
erfüllen und zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden.

Nicht steuerbegünstigt bzw. als Geld-
leistung zu behandeln sind Gutscheine 
und Geldkarten u. a. dann, wenn sie über 
eine Barauszahlungsfunktion (es ist 
nicht zu beanstanden, wenn Restgutha-
ben bis zu 1 EUR ausgezahlt werden 
können) oder über eine eigene IBAN ver-
fügen. Dies gilt auch, wenn der Arbeit-
nehmer (z. B. wegen eines vom Arbeit-
geber selbst ausgestellten Gutscheins) 
in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber 
ihm die Kosten im Nachhinein erstattet.

Die Bedingungen des ZAG erfüllen Gut-
scheine und Geldkarten, die unabhän-
gig von einer Betragsangabe dazu be-
rechtigen, ausschließlich Waren und 
Dienstleistungen ...

1. ... vom Aussteller des Gutscheins 
aus seiner eigenen Produktpalette 
(jeweils keine Beschränkung auf 
das Inland) oder aufgrund von Ak-
zeptanzverträgen zwischen Aus-
steller und Akzeptanzstellen bei ei-
nem begrenzten Kreis von Akzep-
tanzstellen im Inland zu beziehen.

Ein begrenzter Kreis von Akzeptanz-
stellen liegt vor, wenn es sich um städti-
sche oder auf eine bestimmte Region  
(z. B. benachbarte Städte) erstreckende 
Einkaufs- und Dienstleistungsver-
bünde im Inland handelt. Aus Verein-
fachungsgründen ist das Kriterium 
auch erfüllt bei von einer bestimmten 
Ladenkette (einem bestimmten Aus-
steller) ausgegebenen Kundenkarten 
zum Bezug von Waren oder Dienstleis-
tungen in den einzelnen Geschäften 
im Inland oder im Internetshop dieser 
Ladenkette mit einheitlichem Markt-
auftritt (z. B. ein Symbol, eine Marke, 
ein Logo).

 ◼ Beispiele (weitere im BMF-Schreiben)

• Wiederaufladbare Geschenkkarten 
für den Einzelhandel 

• Tankgutscheine oder -karten eines 
einzelnen Tankstellenbetreibers 
zum Bezug von Waren/Dienstleis-
tungen in seiner Tankstelle 

• Karten eines Online-Händlers, die 
nur zum Bezug von Waren/Dienstleis-
tungen aus seiner eigenen Produkt-
palette (Verkauf und Versand durch 
den Online-Händler) berechtigen

Nicht begünstigt: Karten eines Online-
Händlers, wenn sie auch für Produkte 
von Fremdanbietern (z. B. Market-
place) einlösbar sind (z. B. Amazon-
Gutscheine)

2. ... aus einer sehr begrenzten Waren- 
oder Dienstleistungspalette zu bezie-
hen (unerheblich: Anzahl der Akzep-
tanzstellen und Inlandsbezug).

 ◼ Beispiele (weitere im BMF-Schreiben)

Gutscheine oder Geldkarten begrenzt 
auf den Personennah-/Fernverkehr 
oder auf Streamingdienste für Film 
und Musik

3. ... aufgrund von Akzeptanzverträ-
gen zwischen Aussteller und Ak-
zeptanzstellen ausschließlich für 
bestimmte soziale oder steuerli-
che Zwecke im Inland zu beziehen 
(Zweckkarte). Die Anzahl der Ak-
zeptanzstellen ist unerheblich.

Begünstigt sind z. B. Verzehrkarten in 
einer sozialen Einrichtung oder Karten 
für betriebliche Gesundheitsmaßnah-
men. Kein begünstigter Zweck ist u. a. 
die Inanspruchnahme der 44-EUR-Frei-
grenze, der Richtlinienregelung für Auf-
merksamkeiten oder der Pauschalver-
steuerung nach § 37b EStG.

MERKE | Nach der Nichtbeanstan-
dungsregel müssen die „ZAG-Kriterien“ 
erst ab dem 1.1.2022 erfüllt werden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 13.4.2021, Az. IV 
C 5 - S 2334/19/10007 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 221759

Für Kapitalanleger

Finanzkonten- 
Informationsaustausch-
gesetz: Voraussichtliche 
Staatenaustauschliste 
für 2021
| Nach den Vorgaben des Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen zwischen dem Bundes-
zentralamt für Steuern und der zustän-
digen Behörde des jeweils anderen 
Staates automatisch ausgetauscht. 
Das Bundesfinanzministerium hat nun 
die Staaten bekanntgegeben, mit denen 
voraussichtlich der automatische Da-
tenaustausch zum 30.9.2021  erfolgt. |

Beachten Sie | Weiterführende Infor-
mationen zum Informationsaustausch 
über Finanzkonten erhalten Sie u. a. auf 
der Webseite des Bundesfinanzministe-
riums (unter www.iww.de/s308) und auf 
der Webseite des Bundeszentralamts 
für Steuern (unter www.iww.de/s2991).

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.2.2021, Az. IV 
B 6 - S 1315/19/10030 :032, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 222000

Für alle Steuerpflichtigen

Grunderwerbsteuer: 
Übergangsregelung  
zur Berücksichtigung 
der Instandhaltungs-
rückstellung

| In 2020 hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass der vereinbarte Kauf-
preis als Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer beim Erwerb von 
Teileigentum nicht um die anteilige In-
standhaltungsrückstellung zu mindern 
ist. Dies gilt auch beim Erwerb von Woh-
nungseigentum. Da die Finanzverwaltung 
bisher eine andere Ansicht vertreten hat, 
gibt es nun eine Übergangsregelung. |

Die Grundsätze dieses negativen Urteils 
sind nur anzuwenden, wenn der Notar-
vertrag nach dem Tag der Veröffentli-
chung des Urteils im Bundessteuerblatt 
(bislang noch nicht erfolgt) geschlossen 
wurde.

Quelle | Koordinierte Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 19.3.2021; 
BFH-Urteil vom 16.9.2020, Az. II R 49/17
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Vermieter

Erhaltungsaufwand: Nicht verteilte Beträge  
sind beim Erblasser zu berücksichtigen

| Nach § 82b der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) kann der 
Steuerpflichtige größere Aufwendungen für die Erhaltung von Gebäuden, die nicht 
zu einem Betriebsvermögen gehören und überwiegend Wohnzwecken dienen, auf 
zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. Dies kann insbesondere sinnvoll sein, 
um die Steuerprogression zu senken. Der Bundesfinanzhof hat nun darüber ent-
schieden, wie nicht verbrauchte Beträge im Erbfall zu behandeln sind. |

 ◼ Sachverhalt

Im Streitfall hatte die Ehefrau des ver-
storbenen Grundstückseigentümers 
die vom Ehemann nach §  82b EStDV 
noch nicht verbrauchten Teilbeträge in 
einer Summe in der Einkommensteu-
erveranlagung des Todesjahrs als 
Werbungskosten geltend gemacht. 
Das Finanzamt war unter Hinweis auf 
die Einkommensteuer-Richtlinien der 
Auffassung, dass die restlichen Vertei-
lungsbeträge auf die Erbengemein-
schaft übergehen würden und dort 
nach § 82b EStDV fortzusetzen wären.

Sowohl das Finanzgericht Münster als 
auch der Bundesfinanzhof haben die 
Sichtweise der Finanzverwaltung ab-
gelehnt.

Hat der Steuerpflichtige größere Erhal-
tungsaufwendungen auf mehrere Jahre 
verteilt und verstirbt er innerhalb des 
Verteilungszeitraums, ist der noch nicht 
berücksichtigte Teil der Erhaltungsauf-
wendungen im Veranlagungsjahr des 
Versterbens als Werbungskosten bei 
seinen Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abzusetzen.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist 
die steuerliche Situation im Todesfall mit 
den ausdrücklich in § 82b Abs. 2 EStDV 
genannten Fällen vergleichbar.  Danach 
ist der noch nicht berücksichtigte Teil 
des Erhaltungsaufwands im Jahr der 
Veräußerung des Gebäudes als Wer-
bungskosten abzusetzen.

Für die vom Finanzamt angenommene 
Übertragung des Werbungskostenab-
zugs auf die Erbengemeinschaft be-
steht keine gesetzliche Grundlage. 

Beachten Sie | Zudem hält der Bun-
desfinanzhof die Regelung in R 21.1 
Abs. 6 S. 2 der Einkommensteuer-
Richtlinien angesichts der 2007 geän-
derten Rechtsprechung zur Vererblich-
keit des Verlustabzugs nach § 10d Ein-
kommensteuergesetz für überholt. Da-
nach kann der Erbe einen vom Erblas-
ser nicht ausgenutzten Verlustabzug 
nicht bei seiner eigenen Veranlagung 
zur Einkommensteuer geltend machen.

Quelle | BFH-Urteil vom 10.11.2020, Az. IX R 
31/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221882; 
BFH, Beschluss vom 17.12.2007, Az. GrS 2/04

Für Unternehmer

Investitionsabzugs betrag 
für den Betriebs-Pkw: 
Fahrtenbuch  
ist keine Bedingung

| Beanspruchen Steuerpflichtige einen 
Investitionsabzugsbetrag (IAB) für einen 
betrieblichen Pkw, dann stoßen sie oft 
auf Gegenwehr des Finanzamts. Der 
Grund: Der Nachweis der fast aus-
schließlichen betrieblichen Nutzung. 
Doch jetzt gibt es ein positives Urteil des 
Bundesfinanzhofs. Danach kann der 
Nachweis nicht nur durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch, sondern auch 
durch andere Beweismittel erfolgen. |

Für die künftige Anschaffung/Herstel-
lung von abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens 
kann ein IAB von bis zu 40 % (in nach 
dem 31.12.2019 endenden Wirtschafts-
jahren: 50 %) der voraussichtlichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
gewinnmindernd geltend gemacht wer-
den. Durch den Steuerstundungseffekt 
soll die Liquidität kleinerer und mittlerer 
Betriebe verbessert werden.

Ferner setzt ein IAB voraus, dass das 
Wirtschaftsgut fast ausschließlich (min-
destens 90 %) betrieblich genutzt wird. 
Bei einem Pkw kann der Nachweis durch 
ein ordnungsgemäß geführtes Fahrten-
buch erfolgen. Aber auch wenn die Pri-
vatnutzung anhand der pauschalen Ein-
Prozent-Regel ermittelt wird, ist ein IAB 
(entgegen der Verwaltungsmeinung) 
nicht per se ausgeschlossen.

Der Bundesfinanzhof hat den Streitfall 
an das Finanzgericht zurückverwiesen. 
Im zweiten Rechtsgang ist es dem Steu-
erpflichtigen dabei im Rahmen seiner 
Mitwirkungspflicht nicht verwehrt, er-
gänzend zu den Aufzeichnungen in den 
(nicht ordnungsgemäß geführten) Fahr-
tenbüchern weitere Belege vorzulegen.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.7.2020, Az. III R 
62/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221533

Für alle Steuerpflichtigen

Unterstützung studierender Kinder: Ausbildungshilfen 
mit negativen sonstigen Einkünften verrechenbar?
| Unterhaltsaufwendungen oder Aufwendungen für die Berufsausbildung eines Kin-
des sind grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von derzeit 9.744 EUR als außer-
gewöhnliche Belastung abziehbar, wenn keine Kindergeldberechtigung mehr besteht. 
Dieser Höchstbetrag (ggf. zuzüglich Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge) ist um 
den Betrag zu kürzen, um den die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes 624 EUR 
im Jahr übersteigen, sowie um die als Ausbildungshilfe bezogenen Zuschüsse. Das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich nun dafür ausgesprochen, dass die Ausbil-
dungshilfen aus öffentlichen Kassen (z. B. BAföG) mit einem etwaigen negativen 
Saldo übriger Einkünfte und Bezüge des Kindes verrechnet werden können. |

Trotz dieser positiven Entscheidung ist 
weiterhin mit Widerstand der Finanz-
ämter zu rechnen. Denn der Bundesfi-
nanzhof hat auf die Nichtzulassungsbe-
schwerde der Verwaltung die Revision 

zugelassen. Die höchstrichterliche Klä-
rung bleibt also abzuwarten.

Quelle | FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
13.2.2020, Az. 6 K 1753/19, Rev. BFH Az. VI R 
45/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221611



Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 07 | 2021

Daten für den Monat  
 August 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.8.2021
GewSt, GrundSt = 16.8.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.8.2021
GewSt, GrundSt = 19.8.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 8/2021 = 27.8.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

5/20 10/20 1/21 5/21
+ 0,5 % - 0,5 % + 1,6 % + 2,4 %

Für alle Steuerpflichtigen

Grundsatzurteile zur Doppelbesteuerung der Renten: 
Bundesfinanzministerium kündigt Änderungen an

| Der Bundesfinanzhof hat am 19.5.2021 zwei Klagen zur Doppelbesteuerung der 
Renten als unbegründet abgewiesen. Allerdings ergibt sich auf der Grundlage der 
Berechnungsvorgaben des Bundesfinanzhofs, dass spätere Rentenjahrgänge von 
einer doppelten Besteuerung betroffen sein dürften. Das Bundesfinanzministerium 
hat bereits angekündigt, sich nach der Bundestagswahl mit etwaigen Änderungen 
zu beschäftigen. |

Vorbemerkungen

Ursprünglich mussten Rentenbeiträge 
aus dem bereits versteuerten Einkom-
men abgeführt werden, während die 
Rentenbezüge später steuerfrei waren. 
Die Versteuerung war also vorgelagert. 
Beamtenpensionen mussten dagegen 
voll versteuert werden. Dies bewertete 
das Bundesverfassungsgericht 2002 als 
unzulässige Ungleichbehandlung. 

Daraufhin entschied der Gesetzgeber, 
ab 2005 schrittweise auf eine nachge-
lagerte Besteuerung umzustellen – 
und zwar sowohl für die Besteuerungs-
seite als auch für die Beitragsseite:

 • Schrittweise bis 2025 sind immer 
größere Anteile der Rentenbeiträge 
von der Steuer absetzbar (in 2021 

sind es 92 %). Ab 2025 sind dann 
sämtliche Altersvorsorgeaufwen-
dungen ungekürzt als Sonderaus-
gaben abziehbar.

 • Bezieht ein Rentner seit 2005 oder 
früher eine Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung, beträgt 
der Besteuerungsanteil 50 %. Für 
jeden neu hinzukommenden Ren-
tenjahrgang erhöht sich der Pro-
zentsatz um jährlich 2 % (ab 2021 
um 1 %), sodass der Besteuerungs-
anteil ab 2040 dann 100 % beträgt.

MERKE | Für Rentner, die bis 2039 
erstmals Rente erhalten, wird ein 
Freibetrag ermittelt. Dieser bleibt 
grundsätzlich für die gesamte Laufzeit 
der Rente unverändert.

 ◼ Sachverhalt (Az. X R 33/19)

Ein Steuerpflichtiger war während sei-
ner aktiven Erwerbstätigkeit überwie-
gend selbstständig tätig. Antragsge-
mäß war er in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versicherungspflich-
tig. Seine Rentenbeiträge zahlte er 
größtenteils aus eigenem Einkommen. 
Seit 2007 erhält der Steuerpflichtige 
eine Altersrente.  
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Für Kapitalanleger

Rückabwicklung eines 
Baukredits/Darlehens: 
Sind Vergleichsbeträge 
steuerpflichtig?

| Werden Darlehen oder Kredite rück-
abgewickelt, kommt es bei einem Ver-
gleich oft zu Zahlungen der Bank. Hier 
stellt sich die Frage, ob es sich um steu-
erpflichtige Kapitalerträge handelt. 
Mehrere Entscheidungen der Finanzge-
richte befassen sich nun mit dieser The-
matik – und kommen zu unterschiedli-
chen Ergebnissen. Die unterschiedlichen 
Sichtweisen werden anhand von zwei 
Urteilen auszugsweise vorgestellt. |

Wird von der Bank nach Widerruf der 
dem Kreditverhältnis zugrunde liegen-
den Willenserklärung des Darlehens-
nehmers ein Vergleichsbetrag als Ersatz 
für Nutzungsvorteile geleistet, die die 
Bank aus laufenden Zins- und Tilgungs-
zahlungen gezogen hat (Nutzungser-
satz), ist dies steuerpflichtig. So hat es 
das Finanzgericht Köln in 2020 entschie-
den. Die Vergleichssumme ist nicht in 
einen Nutzungsersatz und eine nicht 
steuerbare Rückzahlung überhöhter 
Zinsen aufzuteilen, sofern in dem Zivil-
rechtsstreit ausschließlich Nutzungser-
satz eingeklagt wurde und nicht auch die 
Rückgewähr von Zinszahlungen. 

Eine andere Sicht hat das Finanzgericht 
Baden-Württemberg: Im Streitfall ging 
es um Ansprüche des Darlehensneh-
mers aus einem von ihm widerrufenen 
Darlehensvertrag, die das Finanzamt als 
Kapitalertrag behandelt hatte. Den in der 
Darlehensabrechnung berücksichtigten 
Anspruch des Steuerpflichtigen auf Nut-
zungsersatz (18.979,54 EUR) sah das Fi-
nanzgericht nicht als Kapitalertrag i. S. 
des § 20 Abs. 1 Nr. 7 Einkommensteuer-
gesetz an. Das Darlehensverhältnis und 
die Rückabwicklung sind als eine Einheit 
zu betrachten, sodass die Rückabwick-
lung zu einer Reduzierung der Zinslast 
des Darlehensnehmers führt.

PRAXISTIPP | Wegen der anhängi-
gen Revisionsverfahren können geeig-
nete Fälle mit einem Einspruch vorerst 
offengehalten werden.

Quelle | FG Köln, Urteil vom 15.12.2020, Az. 5 K 
2552/19, Rev. BFH: Az. VIII R 7/21, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 222174; FG Baden-Württem-
berg, Urteil vom 8.12.2020, Az. 8 K 1516/18, Rev. 
BFH: Az. VIII R 5/21, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 221052

Das Finanzamt hatte im Streitjahr 2008 
– entsprechend der gesetzlichen Über-
gangsregelung – 46 % der Rente als 
steuerfrei behandelt und die verblei-
benden 54 % der Einkommensteuer 
unterworfen. Der Steuerpflichtige legte 
eine eigene Berechnung vor, wonach er 
rechnerisch deutlich mehr als 46 % 
seiner Rentenversicherungsbeiträge 
aus seinem bereits versteuerten Ein-
kommen geleistet hat. Nach seiner 
Auffassung liegt deshalb eine verfas-
sungswidrige doppelte Besteuerung 
von Teilen seiner Rente vor. Dies sah 
der Bundesfinanzhof jedoch anders.

Eine doppelte Besteuerung wird ver-
mieden, wenn die Summe der voraus-
sichtlich steuerfrei bleibenden Renten-
zuflüsse mindestens ebenso hoch ist 
wie die Summe der aus dem bereits 
versteuerten Einkommen aufgebrach-
ten Rentenversicherungsbeiträge. An-
gesichts des noch recht hohen Renten-
freibetrags von 46 % der Rentenbezüge 
des Steuerpflichtigen ergab sich nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs keine 
doppelte Besteuerung. 

Die zwischen der früheren Beitragszah-
lung und dem heutigen bzw. künftigen 
Rentenbezug eintretende Geldentwer-
tung ist bei der Berechnung nicht zu be-
rücksichtigen. Für eine solche Abwei-
chung vom Nominalwertprinzip sah der 
Bundesfinanzhof keine Grundlage. Infol-
gedessen können Wertsteigerungen der 
Renten – unabhängig davon, ob sie infla-
tionsbedingt sind oder eine reale Erhö-
hung darstellen – besteuert werden.

Für die Ermittlung einer etwaigen dop-
pelten Besteuerung von Renten hat der 
Bundesfinanzhof nun erstmals konkrete 
Berechnungsparameter festgelegt. Da-
bei hat er klargestellt, dass zum steu-
erfreien Rentenbezug nicht nur die 
jährlichen Rentenfreibeträge des Ren-
tenbeziehers, sondern auch die eines 
etwaig länger lebenden Ehegatten aus 
dessen Hinterbliebenenrente zu rech-
nen sind.

MERKE | Alle anderen Beträge, die 
die Finanzverwaltung ebenfalls als 
„steuerfreien Rentenbezug“ in die Ver-
gleichsrechnung einbeziehen möchte, 
bleiben allerdings unberücksichtigt. 
Damit bleibt insbesondere auch der 
Grundfreibetrag (9.744 EUR in 2021), 
der das steuerliche Existenzminimum 
jedes Steuerpflichtigen sichern soll, 
bei der Berechnung des „steuerfreien 
Rentenbezugs“ unberücksichtigt.

Beachten Sie | Auch für die Ermitt-
lung des aus versteuertem Einkommen 
aufgebrachten Teils der Rentenversi-
cherungsbeiträge hat der Bundesfi-
nanzhof konkrete Berechnungspara-
meter formuliert.

Für spätere Rentenjahrgänge, für die 
der Rentenfreibetrag nach der gesetzli-
chen Übergangsregelung immer weiter 
abgeschmolzen wird, zeichnet sich für 
den Bundesfinanzhof eine Doppelbe-
steuerung ab. Denn auch diese Renten-
jahrgänge haben erhebliche Teile ihrer 
Rentenbeiträge aus versteuertem Ein-
kommen geleistet.

Anmerkung: Es ist zwar positiv, dass 
der Bundesfinanzhof erstmals konkrete 
Berechnungsparameter festgelegt hat. 
Allerdings liegt hier auch das Problem: 
Denn es muss erst aufwendig gerech-
net werden. Das Bundesfinanzministe-
rium hat bereits angekündigt, sich nach 
der Bundestagswahl mit etwaigen Än-
derungen zu beschäftigen. 

Entscheidung zu privaten Renten

Nach einer weiteren Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs vom 19.5.2021 kann 
es bei Renten aus privaten Kapitalanla-
geprodukten außerhalb der Basisver-
sorgung, die – anders als gesetzliche 
Altersrenten – lediglich mit dem jewei-
ligen Ertragsanteil besteuert werden, 
systembedingt keine Doppelbesteue-
rung geben.

Der gesetzlich festgelegte Ertragsan-
teil typisiert in zulässiger Weise die 
Verzinsung der Kapitalrückzahlung für 
die gesamte Dauer des Rentenbezugs. 
Diese Art der Besteuerung verlangt 
nicht, dass die Beitragszahlungen in 
der Ansparphase steuerfrei gestellt 
werden.

Zudem stellte der Bundesfinanzhof Fol-
gendes heraus: Die gesetzliche Öff-
nungsklausel, die bei überobligatorisch 
hohen Einzahlungen in ein Altersvor-
sorgesystem der Gefahr einer doppel-
ten Besteuerung von Renten vorbeugen 
soll, ist nach dem eindeutigen Geset-
zeswortlaut nur auf Antrag des Steuer-
pflichtigen anwendbar.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.5.2021, Az. X R 
33/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222650, 
BFH, PM Nr. 19/2021 vom 31.5.2021; BFH-Urteil 
vom 19.5.2021, Az. X R 20/19, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 222652, BFH, PM Nr. 20/2021 vom 
31.5.2021
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Für Arbeitgeber

Steuerfreie Corona-Prämie bis 31.3.2022 verlängert
| Mit der Corona-Prämie (§ 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz (EStG)) können 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. Aktuell hat der Gesetz-
geber die Zahlungsfrist erneut verlängert – und zwar bis zum 31.3.2022. |

Nach § 3 Nr. 11a EStG sind steuerfrei: 
„zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit 
vom 1.3.2020 bis zum 30.6.2021 auf-
grund der Coronakrise an seine Arbeit-
nehmer in Form von Zuschüssen und 
Sachbezügen gewährte Beihilfen und 
Unterstützungen bis zu einem Betrag 
von 1.500 EUR.“

Durch das Jahressteuergesetz 2020 
wurde die Befristung der Corona-Prä-
mie bereits vom 31.12.2020 bis zum 
30.6.2021 verlängert. Nunmehr erfolgte 

durch das Abzugsteuerentlastungsmo-
dernisierungsgesetz eine erneute Ver-
längerung bis zum 31.3.2022. 

MERKE | Der Höchstbetrag je Arbeit-
nehmer wurde nicht geändert. Die 
Fristverlängerung bewirkt also nicht, 
dass z. B. im ersten Quartal 2022 noch-
mals 1.500 EUR steuerfrei zusätzlich 
zu einem z. B. in 2021 gezahlten Betrag 
von 1.500 EUR gezahlt werden können. 

Quelle | Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz, BR-Drs. 353/21 (B) vom 28.5.2021

Für Arbeitgeber

Befristete Anhebung  
der Zeitgrenzen für 
kurzfristige  
Beschäftigungen

| Eine (sozialversicherungsfreie) kurz-
fristige Beschäftigung setzt nach § 8 
Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV 
u. a. voraus, dass die Beschäftigung in-
nerhalb eines Kalenderjahrs auf längs-
tens drei Monate oder 70 Arbeitstage 
begrenzt ist. Vom 1.3.2020 bis zum 
31.10.2020 wurden die Zeitgrenzen be-
reits auf fünf Monate oder 115 Arbeits-
tage angehoben. Und auch in 2021 gibt 
es nun eine befristete Anhebung. |

Wegen der Coronapandemie bestehen 
Probleme bei der Saisonbeschäftigung 
(insbesondere in der Landwirtschaft). 
Daher wurde die zulässige Dauer der 
kurzfristigen Beschäftigung für den Zeit-
raum vom 1.3.2021 bis zum 31.10.2021 
auf eine Höchstdauer von vier Monaten 
oder 102 Arbeitstagen ausgeweitet. 

MERKE | Aus Gründen des Bestands-
schutzes gilt die Ausweitung der Zeit-
grenzen nicht für solche Beschäfti-
gungsverhältnisse, die vor dem 
1.6.2021 begonnen wurden. Diese Be-
schäftigungen sind nur dann als kurz-
fristig zu melden, wenn die Beschäfti-
gung bis längstens drei Monate  bzw.   
70 Arbeitstage im Kalenderjahr befris-
tet ist und bei einem Entgelt von mehr 
als 450 EUR im Monat nicht berufsmä-
ßig ausgeübt wird.

Arbeitgeber haben nicht immer Kennt-
nis darüber, ob der kurzfristig Beschäf-
tigte im Kalenderjahr bereits eine wei-
tere kurzfristige Beschäftigung ausübt 
oder ausgeübt hat. In diesen Fällen 
kann er nicht sicher beurteilen, ob die 
Zeitgrenzen eingehalten wurden bzw. 
wann diese überschritten sind. 

Ab 1.1.2022 gilt nun Folgendes: Bei An-
meldung eines geringfügigen Beschäf-
tigten nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV hat 
die Einzugsstelle dem Meldepflichtigen 
unverzüglich auf elektronischem Weg 
mitzuteilen, ob zum Zeitpunkt der An-
meldung für den Beschäftigten weitere 
geringfügige Beschäftigungen nach § 8 
Abs. 1 Nr. 2 SGB IV bestehen oder in 
dem vorausgehenden Zeitraum im Ka-
lenderjahr bestanden haben.

Quelle | Viertes Gesetz zur Änderung des 
Seefischereigesetzes, BGBl I 2021, S. 1170

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Der neue Fernverkauf ab 1.7.2021

| Mit der Umsetzung des Digitalpakets gelten ab dem 1.7.2021 viele Änderungen im 
Bereich des E-Commerce. Zu beachten sind auch die neuen Fernverkaufsregeln. |

Nach § 3c Umsatzsteuergesetz (UStG) 
liegt ein Fernverkauf (bisher Versand-
handel) ab dem 1.7.2021 vor, wenn

 • ein Gegenstand an einen Nichtun-
ternehmer verkauft wird,

 • der Gegenstand entweder grenz-
überschreitend innerhalb der EU 
(innergemeinschaftlicher Fernver-
kauf) oder

 • aus dem Drittland in einen Mitglied-
staat der EU (Fernverkauf aus dem 
Drittland) transportiert wird und

 • der Lieferant den Warentransport 
veranlasst.

Der innergemeinschaftliche Fernver-
kauf gilt in dem Mitgliedstaat als aus-
geführt, in dem sich der Gegenstand 
bei Beendigung des Transports befin-
det. Voraussetzung: Der Lieferant hat 
die Lieferschwelle von 10.000 EUR im 
vorangegangenen oder im laufenden 
Jahr überschritten bzw. er hat auf de-
ren Anwendung verzichtet. Die bisheri-
gen länderspezifischen Lieferschwel-
len wurden gestrichen.

 ◼  Beispiel

Ein deutscher Händler für Damenmo-
den verkauft ein Sommerkleid an eine 
Privatperson in den Niederlanden. Die 
Lieferschwelle von 10.000 EUR pro 
Jahr wurde überschritten.

Der Ort der Lieferung liegt in den Nie-
derlanden, da der Händler die Liefer-
schwelle überschreitet. Es ist mit nieder-
ländischer Umsatzsteuer abzurechnen.

Abwandlung: Hat der Händler weder 
die Lieferschwelle überschritten noch 
auf deren Anwendung verzichtet, liegt 
der Ort der Lieferung am Transportbe-
ginn in Deutschland, sodass mit deut-
scher Umsatzsteuer zu fakturieren ist.  

Das neue OSS-Verfahren weitet die An-
wendung des Mini-One-Stop-Shop 
(MOSS)-Verfahrens aus. Es kann auch 
für Fernverkäufe genutzt werden, so-
dass sich die Lieferanten nicht in allen 
Mitgliedstaaten für umsatzsteuerliche 
Zwecke registrieren müssen. 

PRAXISTIPP | Zu den umsatzsteuer-
lichen Änderungen hat das Bundes-
finanzministerium mit zwei Schreiben 
Stellung bezogen („Umsetzung der 
zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Di-
gitalpakets zum 1.4.2021 bzw. 1.7.2021“ 
und „Haftung für Umsatzsteuer beim 
Handel mit Waren im Internet“). 

Quelle | Jahressteuergesetz 2020, BGBl I 2020, 
S. 3096; BMF-Schreiben vom 1.4.2021, Az. III C 3 
- S 7340/19/10003 :022, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 221875; BMF-Schreiben vom 20.4.2021, 
Az. III C 5 - S 7420/19/10002 :013, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 222514
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Grundsteuerreform: Nordrhein-Westfalen will  
das Bundesmodell anwenden

| Nordrhein-Westfalen will von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuerreform 
keinen Gebrauch machen. Damit wird das Bundesmodell – wie in vielen weiteren 
Bundesländern – auch für Nordrhein-Westfalen gelten. |

Hintergrund

Weil die Ermittlung der Grundsteuer 
verfassungswidrig ist, musste der Ge-
setzgeber die Grundsteuer reformieren. 
Ab 2025 wird die Grundsteuer durch die 
Kommunen dann nach neuen Regeln er-
hoben. Die erste Hauptfeststellung 
(Feststellung der neuen Grundstücks-
werte nach neuem Recht) erfolgt bereits 
auf den Stichtag 1.1.2022.

Neu ist insbesondere, dass die Grund-
stücke nach einem wertabhängigen 
Modell bewertet werden, wobei es vor 
allem auf folgende Faktoren ankommt: 
Wert des Bodens (Bodenrichtwert), 
Höhe der statistisch ermittelten Netto-
kaltmiete, Grundstücksfläche, Immo-
bilienart und Alter des Gebäudes.

Beachten Sie | Nach der Grundgesetz-
änderung haben die Bundesländer die 
Möglichkeit, vom Bundesrecht (Bundes-
modell) abweichende Regelungen zu 
treffen (sogenannte Öffnungsklausel).

Umsetzung in Nordrhein-Westfalen

Lutz Lienenkämper (Minister der Finan-
zen in Nordrhein-Westfalen) hat u. a. 
Folgendes angekündigt: „Wir werden […] 

die betroffenen Eigentümerinnen und 
Eigentümer intensiv bei ihrer Steuerer-
klärung unterstützen. Dazu werden wir 
rechtzeitig vor Abgabe der Steuererklä-
rung alle Informationen individuell zur 
Verfügung stellen, die bei uns verfügbar 
sind. […] Zusätzlich wird es eine hilfrei-
che Zusammenstellung der in den Kata-
sterämtern und bei den Gutachteraus-
schüssen verfügbaren Daten auf einer 
dafür besonders weiterentwickelten und 
auf die Anforderungen der Grundsteuer-
erklärung speziell angepassten Online-
Plattform geben.“

Von den Eigentümern wird man, so das 
Finanzministerium Nordrhein-Westfa-
len, nur relativ wenige Angaben benöti-
gen, wie z. B. bei Wohngrundstücken die 
Grundstücksfläche, den Bodenricht-
wert, die Wohnfläche und das Baujahr. 

Zudem werden im letzten Schritt der 
Umsetzung sämtliche Kommunen über 
den jeweiligen Hebesatz informiert, der 
zur Aufkommensneutralität in der je-
weiligen Kommune führt. Denn das Ge-
samtaufkommen der Grundsteuer soll 
sich nach den Vorstellungen des Ge-
setzgebers nicht verändern.

Quelle | FinMin NRW, Mitteilung vom 
6.5.2021, „Grundsteuer: Bundesmodell gilt für 
Nordrhein-Westfalen“

Für alle Steuerpflichtigen

Grunderwerbsteuer: 
Eindämmung von  
Share Deals endlich 
beschlossen

| Das Gesetzgebungsverfahren zur Ein-
dämmung der Share Deals, mit denen 
Immobilieninvestoren bislang die 
Grunderwerbsteuer umgehen konnten, 
ist endlich abgeschlossen (ursprüng-
lich sollte das Gesetz bis November 
2019 in „trockenen Tüchern“ sein). Die 
Änderungen gelten ab 1.7.2021. |

Die bisherige Rechtslage: Kaufen Immo-
bilieninvestoren statt einer Immobilie 
Anteile an der Firma, die Eigentümerin 
der Immobilie ist, bleiben diese Share 
Deals grunderwerbsteuerfrei, solange 
Investoren weniger als 95 % der Unter-
nehmensanteile kaufen. Das Problem 
für den Fiskus: Oft übernehmen Co-In-
vestoren die restlichen Anteile. Nach ei-
ner Wartezeit von fünf Jahren können 
beide die Anteile steuerfrei vereinen.

Um dieses Prozedere einzudämmen, 
wurden nun u. a. folgende Punkte im 
Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 
geändert: 

 • Die Beteiligungsgrenze wurde von 
95 % auf 90 % gesenkt.

 • Einführung eines neuen Ergän-
zungstatbestands zur Erfassung 
von Anteilseignerwechseln in Höhe 
von mindestens 90 % bei Kapital-
gesellschaften.

 • Die Haltefrist der Anteile wurde 
von fünf auf zehn Jahre erhöht.

 • Anwendung der Ersatzbemes-
sungsgrundlage auf Grundstücks-
verkäufe im Rückwirkungszeit-
raum von Umwandlungsfällen.

 • Verlängerung der Vorbehaltsfrist 
in § 6 GrEStG auf 15 Jahre.

Quelle | Gesetz zur Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes vom 12.5.2021, BGBl I 
2021, S. 986; Bundesrat, Top 5 „Bundesrat 
stimmt Maßnahmen gegen Share Deals zu“, 
Stand: 17.5.2021

Für Arbeitgeber

Kostenlose Online-Weiterbildung als Arbeitslohn?

| Durch die Coronapandemie kommt es vermehrt zur Wahrnehmung von Online-
Formaten im Seminarbereich. Für die Beurteilung von Online-Weiterbildungen 
als Arbeitslohn hat die Oberfinanzdirektion Frankfurt nun Stellung bezogen. |

Die Einräumung eines unentgeltlichen 
Nutzungsrechts durch den Arbeitgeber 
für nicht arbeitsplatzbezogene Online-
Weiterbildungsmaßnahmen stellt beim 
Arbeitnehmer Arbeitslohn dar. Weiter-
bildungsleistungen sind aber nach § 3 
Nr. 19 Einkommensteuergesetz steuer-
frei, wenn sie der Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers dienen. Hierzu müssen durch die 
Bildungsmaßnahme Kenntnisse bzw. 

Fertigkeiten vermittelt werden, die ganz 
allgemein der Berufstätigkeit förder-
lich sein können.

Beachten Sie | Das Format der Wei-
terbildungsmaßnahme ist unerheblich. 
Deshalb können sowohl Video-Schulun-
gen als auch eLearning-Angebote ohne 
einen Dozenten begünstigt sein.

Quelle | OFD Frankfurt, Verfügung vom 
25.2.2021, Az. S 2342 A - 89 - St 210
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Daten für den Monat  
September 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.9.2021
• ESt, KSt = 10.9.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.9.2021
• ESt, KSt = 13.9.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG
Fälligkeit Beiträge 9/2021 = 28.9.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/20 11/20 2/21 5/21
+ 0,8 % - 0,7 % + 1,6 % + 2,4 %

Für Personengesellschaften

Gesetzgebung: Das neue Optionsmodell zur  
Körperschaftsteuer 
| Der Bundesrat hat dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
am 25.6.2021 zugestimmt. Dahinter verbirgt sich ein gewaltiger Paradigmenwechsel: 
Die Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften. |

Mit der Option wird z. B. den Gesell-
schaftern einer GmbH & Co. KG ein 
Wahlrecht eingeräumt, ob sie

 • weiterhin der Besteuerung des 
Einkommensteuergesetzes unter-
worfen werden wollen oder 

 • in das Trennungsprinzip der Kör-
perschaftsteuer wechseln möchten.

Kernpunkt der Neuregelung ist die Fik-
tion eines Formwechsels. Das bedeu-
tet: Obwohl der Rechtsträger zivilrecht-
lich nicht „das Kleid“ der Personenge-
sellschaft wechselt, werden die Folgen 
steuerlich so gezogen, als ob ein sol-
cher Wechsel erfolgt wäre. 

MERKE | Die Option hat demzufolge 
keinen Einfluss auf die zivilrechtliche 
Rechtsform der Gesellschaft. Somit 
führt die Gesellschaft für handelsbi-
lanzielle Zwecke weiterhin veränder-
liche Kapitalanteile für ihre Gesell-
schafter.

Antrag und  
erstmalige Anwendung

Der Antrag ist von der Personenhan-
dels- oder Partnerschaftsgesellschaft 
spätestens einen Monat vor Beginn des 
Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab dem die 
Besteuerung wie eine Kapitalgesell-
schaft gelten soll. 

Beachten Sie | Der Antrag ist nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
durch Datenfernübertragung abzuge-
ben. Nur in Härtefällen (so die Geset-
zesbegründung) ist auch ein schriftli-
cher Antrag nach amtlichem Muster 
möglich.

Anwendung: Die Option kann erstmals 
für Wirtschaftsjahre ausgeübt werden, 
die nach dem 31.12.2021 beginnen. Da-
für muss der Antrag in 2021 rechtzeitig 
gestellt werden. 

Hat eine Gesellschaft zur Körper-
schaftsbesteuerung optiert, kann sie 
beantragen, dass sie nicht mehr wie eine 
Kapitalgesellschaft und ihre Gesell-
schafter nicht mehr wie die nicht per-
sönlich haftenden Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft behandelt werden 
(Rückoption).
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Für Unternehmer

Coronapandemie: Weniger 
Betriebsprüfungen in 2020 

| Nach Informationen der Bundesregie-
rung wurden in 2020 rund 159.000 Be-
triebe geprüft. Das sind ca. 29.000 we-
niger geprüfte Betriebe als im Vorjahr. 
Die Reduzierung dürfte aber kein an-
haltender Trend sein. Der Rückgang 
der geprüften Betriebe im Jahr 2020 
ist vielmehr der Coronapandemie ge-
schuldet. |

Quelle | Deutscher Bundestag, BT-Drs. 
19/28322 vom 8.4.2021

Für GmbH-Gesellschafter

Bundesfinanzministerium 
präzisiert die Regeln zum 
fortführungsgebundenen 
Verlustvortrag 

| Durch § 8d Körperschaftsteuerge-
setz (KStG) können Verluste trotz eines 
schädlichen Beteiligungserwerbs/Er-
eignisses nach § 8c KStG unter gewis-
sen Voraussetzungen weiter genutzt 
werden (= fortführungsgebundener Ver-
lustvortrag). Das Bundesfinanzministe-
rium hat sich zu der Regelung, die erst 
seit dem 1.1.2016 anwendbar ist, nun 
umfassend geäußert. |

Hintergrund: Werden innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 50 % der Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft auf einen 
Erwerber oder auf eine diesem nahe-
stehende Person übertragen, gehen die 
zum Zeitpunkt des Beteiligungser-
werbs bestehenden Verlustvorträge 
grundsätzlich vollständig unter (§  8c 
Abs. 1 S. 1 KStG). Durch § 8d KStG kön-
nen nicht genutzte Verluste trotz eines 
schädlichen Anteilseignerwechsels un-
ter bestimmten Voraussetzungen wei-
terhin genutzt werden. 

Das Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums enthält u. a. Aussagen 

 • zum Begriff des Geschäftsbetriebs,
 • zur Antragstellung und 
 • zu schädlichen Ereignissen (z. B. 

Ruhendstellung des Geschäftsbe-
triebs oder Aufnahme eines zusätz-
lichen Geschäftsbetriebs). 

Quelle | BMF-Schreiben vom 18.3.2021, Az. IV 
C 2 - S 2745-b/19/10002:002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 222251

Wesentliche Änderungen

Auf Ebene der (ehemaligen) Mitunter-
nehmer wird das bisherige Sonderbe-
triebsvermögen vollständig negiert. 

Hintergrund: Das Sonderbetriebsver-
mögen umfasst Wirtschaftsgüter, die 
dem Mitunternehmer zuzurechnen 
sind, aber dem Betrieb der Personen-
gesellschaft dienen. Sie werden in die 
steuerliche Gewinnermittlung der Per-
sonengesellschaft einbezogen.

Der Wegfall des Sonderbetriebsvermö-
gens hat insbesondere folgende Aus-
wirkungen: 

 • Tätigkeitsvergütungen werden ab 
dem Optionsjahr den Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit zu-
gerechnet. 

 • Vergütungen für die Überlassung 
von Wirtschaftsgütern werden den 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung nach §  21 Einkommen-
steuergesetz (EStG) bzw. den sonsti-
gen Einkünften nach § 22 EStG zu-
gerechnet, soweit nicht die 
entsprechende Subsidiaritätsklau-
sel zu gewerblichen Einkünften 
führt.

Zudem ist zu beachten, dass die Ge-
winnanteile der Gesellschafter nach 
wirksamer Option den Einkünften des 
§ 20 EStG (Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen) zuzurechnen sind. 

Beachten Sie | Diese Gewinnanteile 
gelten erst dann als ausgeschüttet, 
wenn sie entnommen werden oder ihre 
Auszahlung verlangt werden kann.

MERKE | Funktional wesentliches 
Sonderbetriebsvermögen: Die gesetz-
lich fingierte formwechselnde Um-
wandlung ist nur dann steuerlich un-
schädlich, wenn das Sonderbetriebs-
vermögen der Mitunternehmer auf 
die optierende Gesellschaft übertra-
gen wird.

Mit dem Wirksamwerden der Option 
können auch verdeckte Gewinnaus-
schüttungen vorliegen. Die Vereinba-
rungen zwischen Gesellschaft und Ge-
sellschafter müssen sich dem Fremd-
vergleichsgrundsatz stellen.

Hintergrund: Bei einer verdeckten Ge-
winnausschüttung handelt es sich – 

vereinfacht – um Vermögensvorteile, 
die dem Gesellschafter einer Kapital-
gesellschaft außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Gewinnverteilung 
gewährt werden. Eine verdeckte Ge-
winnausschüttung darf den Gewinn der 
Gesellschaft nicht mindern. 

MERKE | Im Geltungsbereich des 
Sonderbetriebsvermögens einer Mit-
unternehmerschaft sind derartige Ver-
einbarungen grundsätzlich frei von sol-
chen Zwängen. Somit müssen die Ge-
sellschaftsverträge der optierenden 
Gesellschaft einer genaueren Prüfung 
unterzogen werden.

Anmerkungen und  
wichtige Aspekte

Im Grunde genommen ist das Gesetz 
zur Modernisierung des Körperschaft-
steuerrechts zu begrüßen, zumal hier 
echtes Gestaltungspotenzial besteht. 
Ob die Option beantragt werden soll, ist 
jedoch nicht pauschal zu beantworten, 
sondern vom jeweiligen Einzelfall ab-
hängig.

In seiner Stellungnahme zum Regie-
rungsentwurf hat der Deutsche Steu-
erberaterverband e. V. (DStV) u. a. kriti-
siert, dass die Praxis vom Bundes-
finanzministerium im Vorfeld des Kabi-
nettsbeschlusses keine Möglichkeit 
zur Stellungnahme erhalten habe. 
Hier hätte sich der DStV eine deutlich 
längere Vorlaufzeit zur Beurteilung 
der Praktikabilität des Vorhabens ge-
wünscht. 

Zudem sind vor einer Option u. a. fol-
gende Aspekte zu beachten: 

 • Die optierende Gesellschaft gilt  
zivilrechtlich als Personengesell-
schaft, steuerlich wird sie aber als 
Kapitalgesellschaft behandelt. So-
mit müssen bei einer Gesellschaft 
beide Rechtssysteme beachtet 
werden.

 • In die komplexen Abwägungsent-
scheidungen sind auch Verlustvor-
träge einzubeziehen.

Quelle | Gesetz zur Modernisierung des Kör-
perschaftsteuerrechts, BR-Drs. 467/21 (B) vom 
25.6.2021; DStV vom 29.4.2021, Stellungnahme 
zum „Regierungsentwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts“
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Für Arbeitgeber

Neue Vergünstigungen bei Mitarbeiterbeteiligungen 
| Zur Stärkung der Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen hat der Gesetz-
geber den bisher geltenden steuerfreien Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen 
mit Wirkung zum 1.7.2021 von 360 EUR auf 1.440 EUR pro Jahr angehoben. Ferner 
wurde durch das Fondsstandortgesetz vor allem für Arbeitnehmer von Startup-Un-
ternehmen eine Regelung geschaffen, wonach Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 
zunächst nicht besteuert werden (Besteuerungsaufschub). Dies gilt erstmals für 
Vermögensbeteiligungen, die nach dem 30.6.2021 übertragen werden. |

Mitarbeiterbeteiligungen nach  
§ 3 Nr. 39 EStG

Für Vorteile des Arbeitnehmers im Rah-
men eines gegenwärtigen Dienstver-
hältnisses aus der unentgeltlichen oder 
verbilligten Überlassung von Vermö-
gensbeteiligungen am Unternehmen 
des Arbeitgebers sieht §  3 Nr.  39 Ein-
kommensteuergesetz (EStG) einen jähr-
lichen steuerlichen Freibetrag vor. Die-
ser wurde nun durch das Fondsstand-
ortgesetz mit Wirkung ab 1.7.2021 ver-
vierfacht und beträgt 1.440 EUR.

MERKE | Voraussetzung ist, dass die 
Beteiligung mindestens allen Arbeit-
nehmern offensteht, die im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe des Angebots ein 
Jahr oder länger ununterbrochen in ei-
nem gegenwärtigen Dienstverhältnis 
zum Unternehmen stehen. 

Besteuerungsaufschub durch  
neuen § 19a EStG

Mit §  19a EStG wurde eine zusätzliche 
Vergünstigung eingeführt, wodurch spe-
ziell kleinen und mittleren Startups 
durch einen Besteuerungsaufschub ein 
Vorteil auf dem Arbeitsmarkt verschafft 
werden soll. Die Besteuerung erfolgt 
erst zu einem späteren Zeitpunkt – in 
der Regel im Zeitpunkt der Veräußerung, 
spätestens nach zwölf Jahren oder bei 
einem Arbeitgeberwechsel. 

Werden einem Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber Vermögensbeteiligungen 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, b 
und f bis l und Abs. 2 bis 5 des Fünften 
Vermögensbildungsgesetzes an dem 
Unternehmen des Arbeitgebers unent-
geltlich oder verbilligt übertragen, un-
terliegt der Vorteil im Kalenderjahr der 
Übertragung nicht der Besteuerung. 

Liegen die Voraussetzungen vor, ist bei 
der Vorteilsermittlung der Freibetrag 
nach § 3 Nr. 39 EStG (bis zu 1.440 EUR) 
abzuziehen.

Die Übertragung muss zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
folgen (keine Gehaltsumwandlung).

Das Unternehmen des Arbeitgebers darf 
im Zeitpunkt der Übertragung der Ver-
mögensbeteiligung gewisse Schwellen-
werte nicht überschreiten oder im vor-
angegangenen Kalenderjahr nicht über-
schritten haben. Die Gründung darf nicht 
mehr als zwölf Jahre zurückliegen.

MERKE | Nach der Empfehlung der 
EU-Kommission vom 6.5.2003 gelten 
folgende Schwellenwerte:
• KMU: weniger als 250 Mitarbeiter, 

Jahresumsatz höchstens 50 Mio. EUR 
oder Jahresbilanzsumme höchstens 
43 Mio. EUR,

• kleines Unternehmen: weniger als 
50  Mitarbeiter, Jahresumsatz und 
 Jahresbilanzsumme max. 10 Mio. EUR,

• Kleinstunternehmen: weniger als 
10  Mitarbeiter, Jahresumsatz und 
Jahresbilanzsumme max. 2 Mio. EUR.

§ 19a EStG setzt kein Angebot an alle 
Arbeitnehmer voraus. Die Mitarbeiter-
beteiligungen können z. B. auch nur 
ausgewählten hochqualifizierten Mitar-
beitern angeboten werden.

Die vorläufige Nichtbesteuerung erfolgt 
auf Initiative des Arbeitgebers und mit 
Zustimmung des Arbeitnehmers durch 
Freistellung im Lohnsteuerabzugsver-
fahren. Der Arbeitnehmer kann selbst 
entscheiden, ob der Vorteil vorläufig 
nicht lohnbesteuert werden soll. Eine 
Nachholung bei der Veranlagung zur 
Einkommensteuer ist ausgeschlossen. 

Der nicht besteuerte gemeine Wert der 
Vermögensbeteiligung ist vom Arbeit-
geber im Lohnkonto aufzuzeichnen. 
Das Betriebsstättenfinanzamt muss 
nach der Übertragung einer Vermö-
gensbeteiligung im Rahmen einer An-
rufungsauskunft den vom Arbeitgeber 
nicht besteuerten Vorteil bestätigen.

Quelle | Fondsstandortgesetz vom 3.6.2021, 
BGBl I 2021, S. 1498

Für Vermieter

Verbilligte Vermietung: 
Ermittlung der orts-
üblichen Marktmiete

| Nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs ist die ortsübliche Markt-
miete grundsätzlich auf der Basis des 
Mietspiegels zu bestimmen. |

Kann ein Mietspiegel nicht zugrunde ge-
legt werden (z. B.: keine regelmäßige 
Anpassung an die Marktentwicklung) 
oder ist er nicht vorhanden, kann die 
ortsübliche Marktmiete z. B. 

 • mithilfe eines mit Gründen verse-
henen Gutachtens eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sach-
verständigen i. S. des § 558a Abs. 2 
Nr. 3 BGB, 

 • durch die Auskunft aus einer Miet-
datenbank i. S. des § 558a Abs. 2 
Nr. 2 BGB i. V. mit § 558e BGB oder

 • unter Zugrundelegung der Entgelte 
für zumindest drei vergleichbare 
Wohnungen i. S. des § 558a Abs. 2 
Nr. 4 BGB ermittelt werden.

Beachten Sie | Nach Ansicht des Bun-
desfinanzhofs ist jeder dieser Ermitt-
lungswege grundsätzlich gleichrangig.

Hintergrund

Bei einer verbilligten Vermietung gilt 
die Überlassung einer Wohnung zu 
Wohnzwecken bis zum Veranlagungs-
zeitraum 2020 bereits als vollentgelt-
lich, wenn die Miete mindestens 66 % 
des ortsüblichen Niveaus beträgt. Dann 
ist der volle Werbungskostenabzug er-
öffnet. Liegt die Miete darunter, sind die 
Kosten aufzuteilen.

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeit-
raum 2021 wurde die Grenze von 66 % 
auf 50 % herabgesetzt. Das bedeutet: 
Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, je-
doch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, ist eine Totalüberschussprogno-
seprüfung vorzunehmen. Fällt diese 
positiv aus, ist Einkunftserzielungsab-
sicht zu unterstellen und der volle Wer-
bungskostenabzug ist möglich. Ande-
renfalls ist von einer Einkunftserzie-
lungsabsicht nur für den entgeltlich 
vermieteten Teil auszugehen und die 
Kosten sind aufzuteilen.

Quelle | BFH-Urteil vom 22.2.2021, Az. IX R 
7/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222179
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Garantiezusagen von Kfz-Händlern: Ab 2022  
gilt eine neue Sichtweise bei der Umsatzsteuer

| Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus 2018 ist die entgeltliche Ga-
rantiezusage eines Kfz-Händlers keine unselbstständige Nebenleistung zur Fahr-
zeuglieferung, sondern eine eigenständige Leistung. Mit einer Garantiezusage, 
durch die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garantiefall eine Geldleistung ver-
spricht, liegt eine Leistung aufgrund eines Versicherungsverhältnisses i. S. des Ver-
sicherungsteuergesetzes vor, die umsatzsteuerfrei ist. Das Bundesfinanzministerium 
wendet das Urteil nun an und hat seine bisherige Sichtweise angepasst. Dabei 
unterteilt es nach versicherungs- und umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen. |

Kritik aus der Praxis

Betroffen sollten bereits Garantiezusa-
gen sein, die nach dem 30.6.2021 abge-
geben werden, wobei eine frühere An-
wendung zulässig ist. Der Zentralver-
band Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
e. V. (ZDK) hat das Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums als Bürokratie-
monster kritisiert und sich an Bundes-
finanzminister Olaf Scholz gewandt  
– offenbar mit Erfolg. Denn die Frist 
wurde nun mit Schreiben vom 18.6.2021 
bis zum 31.12.2021 verlängert.

Nach der Bewertung des BMF-Schrei-
bens durch den ZDK werden Händler, die 
Autokäufern eine Garantiezusage ertei-

len, steuerrechtlich gesehen zu Versi-
cherern. Im Zweifel müssen sie sich da-
her u. a. beim Bundeszentralamt für 
Steuern registrieren lassen, Versiche-
rungssteuer anmelden und abführen. 

Wegen der versicherungssteuerpflich-
tigen, aber umsatzsteuerfreien Garan-
tiezusagen ist der Vorsteuerabzug des 
Händlers aus den Eingangsleistungen 
im Zusammenhang mit diesen steuer-
freien Umsätzen grundsätzlich ausge-
schlossen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 11.5.2021, Az. III 
C 3 - S 7163/19/10001 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 222584; BFH-Urteil vom 14.11.2018, 
Az. XI R 16/17; ZDK-Meldung vom 26.5.2021

Für Arbeitgeber

Nutzung betrieblicher 
Kommunikationsgeräte: 
Bundesfinanzhof prüft 
Gestaltungsmissbrauch

| Die private Nutzung betrieblicher Tele-
kommunikationsgeräte durch den Ar-
beitnehmer ist lohnsteuerfrei. Dies ver-
anlasste eine GmbH zu einer Gestaltung, 
die nun in der Revision vom Bundesfi-
nanzhof überprüft werden wird: Ist von 
einem rechtlichen Gestaltungsmiss-
brauch auszugehen, wenn der Arbeit-
nehmer sein Handy an seinen Arbeitge-
ber zu einem Kaufpreis von 1 EUR 
verkauft und der Arbeitgeber ihm das 
Handy anschließend im Rahmen eines 
Vertrags auch zur privaten Nutzung wie-
der zur Verfügung stellt und die Kosten 
für den privaten Mobilfunkvertrag über-
nimmt? |

In dem Streitfall war das Finanzamt der 
Auffassung, dass die Steuerbefreiung 
nach § 3 Nr. 45 Einkommensteuerge-
setz nicht in Betracht komme, weil das 
Handy kein betriebliches Gerät im Sinne 
der Vorschrift sei, sondern das gewählte 
Vorgehen eine unangemessene Gestal-
tung darstelle. Der Mobiltelefonverkauf 
an den Arbeitgeber sei rein steuerlich 
motiviert.

Das Finanzgericht München sah das 
aber anders: Bei einer GmbH und einem 
Arbeitnehmer handelt es sich nicht um 
nahe Angehörige, sondern um Dritte  
– und hier ist anzunehmen, dass sie ihre 
wirtschaftlichen Interessen gegenüber 
der anderen Vertragspartei vertreten. 

Der Kaufpreis von 1 EUR begründet 
keine missbräuchliche Gestaltung. Da-
bei berücksichtigte das Finanzgericht, 
dass nahezu alle Mobilfunkbetreiber 
bei einer vertraglichen Bindung im Ab-
stand von ca. zwei Jahren ihren Kunden 
ein neues Handy kostenlos anbieten. 

Quelle | FG München, Urteil vom 20.11.2020, 
Az. 8 K 2654/19, Rev. BFH. Az. VI R 49/20, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 221885

Für Kapitalanleger

Ist die Beschränkung der Verlustverrechnung für  
Aktienveräußerungsverluste verfassungswidrig?

| Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob 
es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass Verluste aus der Veräußerung von Ak-
tien nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien verrechnet werden dürfen 
und nicht auch mit sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen. |

Hintergrund

Da Einkünfte aus Kapitalvermögen 
grundsätzlich mit dem Abgeltungsteuer-
satz von 25 % besteuert werden, sieht  
§ 20 Abs. 6 Einkommensteuergesetz  
u. a. vor, dass Verluste aus Kapitalver-
mögen nur mit sonstigen positiven Ein-
künften aus Kapitalvermögen ausgegli-
chen werden dürfen. Eine zusätzliche 
Verlustverrechnungsbeschränkung gilt 
für Verluste aus der Veräußerung von 
Aktien. Diese dürfen nicht mit anderen 
positiven Einkünften aus Kapitalvermö-
gen ausgeglichen werden, sondern nur 
mit Gewinnen, die aus der Veräuße-
rung von Aktien entstehen.

Sichtweise des Bundesfinanzhofs

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
besteht eine verfassungswidrige Un-
gleichbehandlung, weil sie Steuer-
pflichtige ohne rechtfertigenden Grund 
unterschiedlich behandelt, je nachdem, 
ob sie Verluste aus der Veräußerung 
von Aktien oder aus der Veräußerung 
anderer Kapitalanlagen erzielt haben. 

Man darf gespannt sein, wie nun das 
Bundesverfassungsgericht entschei-
den wird.

Quelle | BFH, Beschluss vom 17.11.2020, Az. 
VIII R 11/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222765; 
BFH, PM Nr. 21/21 vom 4.6.2021 
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Daten für den Monat  
Oktober 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.10.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.10.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 10/2021 = 27.10.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

7/20 12/20 3/21 7/21
 0,0 % - 0,7 % + 2,0 % + 3,1 %

Für Unternehmer

Kleine Fotovoltaikanlagen: Steuerlich unbeachtliche 
Liebhaberei auf Antrag
| Bei kleinen Fotovoltaikanlagen kommt es oft zu Streitigkeiten mit dem Finanz-
amt, wenn die Gewinnerzielungsabsicht angezweifelt wird. Das ist meist der Fall, 
wenn in den ersten Jahren höhere Verluste erwirtschaftet werden. Diesen Streit 
möchte das Finanzamt ab sofort vermeiden. Damit künftig keine aufwendigen und 
streitanfälligen Ergebnisprognosen für die Beurteilung der Gewinnerzielungsab-
sicht vom Steuerpflichtigen erstellt und vom Finanzamt geprüft werden müssen, 
hat die Finanzverwaltung eine praxistaugliche Vereinfachung geschaffen. |

Keine Gewinnerzielungsabsicht  
auf Antrag

Auf schriftlichen Antrag des Steuer-
pflichtigen ist aus Vereinfachungsgrün-
den ohne weitere Prüfung in allen offe-
nen Veranlagungszeiträumen zu unter-
stellen, dass die Fotovoltaikanlage nicht 
mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben 
wird. Es liegt damit eine steuerlich un-
beachtliche Liebhaberei vor. Der Antrag 
wirkt auch für die Folgejahre.

Durch die Antragstellung wird auch für 
alle verfahrensrechtlich noch offenen 
Veranlagungszeiträume der Vergan-
genheit unterstellt, dass keine Gewinn-
erzielungsabsicht vorliegt. Die Folge 
ist, dass auch in bereits vergangenen 
Jahren keine Gewinne versteuert wer-

den müssen bzw. Verluste verrechenbar 
sind. Erfolgten Steuerfestsetzungen  
z. B. unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung bzw. ergingen sie insoweit vorläu-
fig, sind die Steuerfestsetzungen zu än-
dern und Gewinne bzw. Verluste nicht 
weiter zu berücksichtigen. Gewinne oder 
Verluste bleiben nur dann bestehen, 
wenn sie in einem verfahrensrechtlich 
nicht mehr änderbaren Steuerbescheid 
berücksichtigt wurden.

PRAXISTIPP | Eine Antragstellung 
kann insbesondere dann sinnvoll sein, 
wenn bereits für ältere Jahre Verluste 
anerkannt wurden und diese Jahre 
nicht geändert werden können. Dann 
bleiben diese Verluste steuerlich er-
halten, künftige Gewinne unterliegen 
jedoch nicht der Besteuerung. 

Wird kein entsprechender Antrag 
durch den Steuerpflichtigen gestellt, 
bleibt es bei dem ursprünglichen Ver-
fahren. Die Gewinnerzielungsabsicht 
ist dann nach den allgemeinen Grund-
sätzen zu prüfen. 

Nur kleine Anlagen  
sind begünstigt

Die Liebhaberei auf Antrag gilt für kleine 
Fotovoltaikanlagen mit einer installier-
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ten Leistung von bis zu 10 kW, wenn die 
Inbetriebnahme nach dem 31.12.2003 
erfolgte. Zudem muss sich die Fotovol-
taikanlage auf einem zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten oder auf einem un-
entgeltlich überlassenen Ein- oder 
Zweifamilienhaus einschließlich dessen 
Außenanlagen (z. B. Garagen) befinden. 

Eine Anwendung ist damit ausgeschlos-
sen, wenn die Anlage auf einem ver-
mieteten oder gewerblich genutzten 
Grundstück oder auf einem Mehrfamili-
enhaus installiert wurde. Bei der Prü-
fung, ob es sich um ein zu eigenen 
Wohnzwecken genutztes Ein- und Zwei-
familienhaus handelt, ist ein häusliches 
Arbeitszimmer unbeachtlich. Gleiches 
gilt für Räume (z. B. Gästezimmer), die 
nur gelegentlich entgeltlich vermietet 
werden, wenn die Einnahmen hieraus 
520 EUR im Veranlagungszeitraum nicht 
überschreiten.

Beachten Sie | Die Neuerungen gelten 
auch für kleine Blockheizkraftwerke 
mit einer installierten Leistung von bis 
zu 2,5 kW. Voraussetzung ist allerdings 
auch hier, dass sich das Blockheizkraft-
werk in einem eigengenutzten oder un-
entgeltlich überlassenen Ein- oder 

Zweifamilienhaus befindet und die In-
betriebnahme nach dem 31.12.2003 er-
folgte.

Liegen die Voraussetzungen der Lieb-
haberei auf Antrag in vorangehenden 
Jahren nicht vor oder ändern sich in 
künftigen Veranlagungszeiträumen die 
Verhältnisse (z. B. Vergrößerung der 
Anlage oder Nutzungsänderung des 
Gebäudes), gilt der Antrag insoweit 
nicht. Zudem ist der Steuerpflichtige 
verpflichtet, dem Finanzamt einen 
Wegfall der Voraussetzungen für die 
Vereinfachungsregelung in künftigen 
Jahren schriftlich mitzuteilen.

Umsatzsteuerliche  
Hinweise

Die vorgenannten Ausführungen gelten 
für die Einkommensteuer. Umsatzsteu-
erlich ist es unbeachtlich, ob die Anlage 
mit Gewinn oder Verlust betrieben wird. 
Hier kommt es für die Unternehmerei-
genschaft darauf an, ob mit der Anlage 
Einnahmen erzielt werden sollen. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 2.6.2021, Az. IV 
C 6 - S 2240/19/10006 :006, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 222838

Für Unternehmer

Investitionsabzugsbetrag: Investitionszeitraum 
wurde verlängert

| Für die künftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens 
kann ein Investitionsabzugsbetrag (IAB) von bis zu 40 % (in nach dem 31.12.2019 
endenden Wirtschaftsjahren: 50 %) der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten gewinnmindernd geltend gemacht werden. Ein IAB setzt vo-
raus, dass das Wirtschaftsgut fast ausschließlich (mindestens 90 %) betrieblich 
genutzt wird. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
wurde der Investitionszeitraum auf fünf Jahre (Bildungsjahr 2017) bzw. auf vier 
Jahre (Bildungsjahr 2018) verlängert. |

Die folgende Übersicht zeigt, welche 
Fristen in Abhängigkeit vom Jahr der 
Bildung gelten: 

Übersicht
Jahr der Bildung  
des IAB

Späteste Auflösung  
des IAB

2016 2019
2017 2022  

(fünf Jahre)
2018 2022  

(vier Jahre)
2019 2022
2020 2023

Für alle Steuerpflichtigen

Regentief „Bernd“: 
Katastrophenerlasse 
regeln Erleichterungen

| Die Auswirkungen des Regentiefs 
„Bernd“ haben zahlreiche Todesfälle 
verursacht und  extreme Schäden an 
Gebäuden, an der Infrastruktur und am 
Hab und Gut der Menschen angerichtet. 
Die jeweiligen Finanzverwaltungen ha-
ben Mitte Juli 2021 steuerliche Entlas-
tungsmaßnahmen veröffentlicht, die 
bereits erweitert wurden. |

In ihren Katastrophenerlassen vom 
16.7.2021 hatten z. B. das Finanzmi-
nisterium Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz u. a. folgende Aspekte 
geregelt: 

 • Stundungs- und Vollstreckungs-
maßnahmen sowie die Anpassung 
von Vorauszahlungen,

 • den Nachweis steuerbegünstigter 
Zuwendungen,

 • die Dokumentation beim Verlust 
von Buchführungsunterlagen und

 • Vergünstigungen bei Einkommen-, 
Körperschaft- und Lohnsteuer so-
wie bei der Grund- und Gewerbe-
steuer.

In Sondersitzungen haben sich Bund 
und Länder auf weitere Erleichterun-
gen verständigt. Dies sind z. B.:

 • Gewährung des Betriebsausga-
benabzugs für Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen sowie

 • die Möglichkeit für Arbeitgeber, ih-
ren geschädigten Angestellten un-
entgeltlich Verpflegung zur Verfü-
gung zu stellen und z. B. Fahrzeuge, 
Wohnungen und Unterkünfte steu-
erfrei zur Nutzung zu überlassen.

Bund und Länder haben außerdem ver-
einbart, dass die Erleichterungen auch 
dann greifen, wenn die zuwendende 
Person nicht in einem vom Hochwasser 
betroffenen Land wohnt.

Beachten Sie | Mit Schreiben vom 
23.7.2021 hat das Bundesfinanzministe-
rium zudem umsatzsteuerliche Billig-
keitsmaßnahmen erlassen.

Quelle | Katastrophenerlasse der Länder, z. B. 
FinMin NRW vom 23.7.2021; BMF, PM Nr. 20 
vom 23.7.2021 „Steuerliche Erleichterungen bei 
der Beseitigung der Hochwasserschäden“; 
BMF-Schreiben vom 23.7.2021, Az. III C 2 - S 
7030/21/10008 :001, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 223697

Die gesetzliche Verlängerung des In-
vestitionszeitraums ist der Coronapan-
demie geschuldet. Sollte sich eine im 
Jahr 2017 bzw. 2018 beabsichtigte In-
vestition, für die ein IAB gebildet wurde, 
selbst bis Ende 2022 nicht realisieren 
lassen, könnte wegen der damit ver-
bundenen rückwirkenden Verzinsung 
eine frühzeitige freiwillige Auflösung 
des seinerzeit gebildeten IAB erwogen 
werden. 

Quelle | Gesetz zur Modernisierung des Kör-
perschaftsteuerrechts vom 25.6.2021, BGBl I 
2021, S. 2050
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Für Arbeitnehmer

Neue Umzugskosten-
pauschalen ab 1.4.2021

| Beruflich veranlasste Umzugskosten 
sind Werbungskosten. Für sonstige Um-
zugskosten (z. B. Kosten für den Abbau 
von Elektrogeräten) sowie für umzugs-
bedingte Unterrichtskosten gewährt die 
Finanzverwaltung Pauschalen, bei deren 
Höhe sie sich am Bundesumzugskos-
tengesetz (BUKG) orientiert. Das Bun-
desfinanzministerium hat nun die Pau-
schalen veröffentlicht, die für Umzüge 
ab 1.4.2021 sowie ab 1.4.2022 gelten. |

Beachten Sie | Maßgeblich für die Er-
mittlung der Pauschalen ist der Tag vor 
dem Einladen des Umzugsguts. 

Der Höchstbetrag für den durch den 
Umzug bedingten zusätzlichen Unter-
richt für ein Kind beträgt

ab 1.6.2020: 1.146 EUR
ab 1.4.2021: 1.160 EUR
ab 1.4.2022: 1.181 EUR

Bei den sonstigen Umzugsauslagen ist 
wie folgt zu unterscheiden: 

 • Berechtigte mit Wohnung: 
ab 1.6.2020: 860 EUR
ab 1.4.2021: 870 EUR
ab 1.4.2022: 886 EUR

 • Jede andere Person (vor allem Ehe-
gatte und ledige Kinder): 
ab 1.6.2020: 573 EUR
ab 1.4.2021: 580 EUR
ab 1.4.2022: 590 EUR

 • Berechtigte ohne Wohnung: 
ab 1.6.2020: 172 EUR
ab 1.4.2021: 174 EUR
ab 1.4.2022: 177 EUR

Beachten Sie | Anstelle der Pauscha-
len können auch die im Einzelfall nach-
gewiesenen höheren Umzugskosten 
abgezogen werden. Ein Abzug entfällt, 
soweit die Umzugskosten vom Arbeit-
geber steuerfrei erstattet worden sind.

PRAXISTIPP | Ist der Umzug privat 
veranlasst, ist ein Werbungskostenab-
zug nicht möglich. Hier kann für die 
Umzugsdienstleistungen aber eine 
Steuerermäßigung nach § 35a Einkom-
mensteuergesetz in Betracht kommen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 21.7.2021, Az. IV 
C 5 - S 2353/20/10004 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 223718

Für Arbeitgeber

Kurzarbeitergeld: Erleichterungen verlängert

| Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld und die volle Erstattung der Sozial-
versicherungsbeiträge wurden bis zum 30.9.2021 verlängert. Das geht aus der „Drit-
ten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung“ hervor. |

Die bis zum 31.12.2021 befristeten Er-
leichterungen für den Zugang zum 
Kurzarbeitergeld gelten nun auch für 
Betriebe, die bis zum 30.9.2021 (bislang 
30.6.2021) Kurzarbeit eingeführt haben. 
Dabei wird auf den tatsächlichen Be-
ginn der Kurzarbeit abgestellt. Für 
Kurzarbeit, mit der am oder nach dem 
1.10.2021 begonnen wird, gelten die er-
leichterten Zugangsvoraussetzungen 
nicht mehr. 

Bis zum 30.9.2021 statt nur bis 
30.6.2021 werden weiter 100 % der auf 

das Kurzarbeitergeld entfallenden So-
zialversicherungsbeiträge erstattet. 
Danach senkt sich befristet bis zum 
31.12.2021 die Erstattung auf 50 % für 
alle Betriebe, die bis zum 30.9.2021 
Kurzarbeit eingeführt haben. Betriebe, 
die mit Kurzarbeit am oder nach dem 
1.10.2021 beginnen, erhalten keine Er-
stattung der Sozialversicherungsbei-
träge mehr.

Quelle | Dritte Verordnung zur Änderung der 
Kurzarbeitergeldverordnung vom 17.6.2021, 
BGBl I 2021, S. 1821

Für Unternehmer

Pauschbeträge für Sachentnahmen 2021

| Bereits mit Schreiben vom 11.2.2021 hatte das Bundesfinanzministerium die 
Pauschbeträge für Sachentnahmen (Eigenverbrauch) 2021 veröffentlicht. Diese wur-
den nun für das zweite Halbjahr 2021 angepasst. |

Durch das (Erste) Corona-Steuerhilfe-
gesetz wurde für nach dem 30.6.2020 
und vor dem 1.7.2021 erbrachte Res-
taurant- und Verpflegungsdienstleis-
tungen (mit Ausnahme von Getränken) 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz ein-
geführt. Da sich dies auch auf die für das 
Jahr 2021 geltenden Pauschbeträge für 
unentgeltliche Wertabgaben (Sachent-
nahmen) auswirkt, hatte das Bundesfi-
nanzministerium eine Unterteilung in 
zwei Halbjahre vorgenommen.

Da diese Regelung durch das Dritte Co-
rona-Steuerhilfegesetz vom 10.3.2021 
über den 30.6.2021 hinaus befristet bis 
zum 31.12.2022 verlängert wurde, hat 
das Bundesfinanzministerium nun auch 
die Pauschbeträge für das 2. Halbjahr 
2021 angepasst, die mit denen für das 
1. Halbjahr 2021 identisch sind. 

Hintergrund

Die Pauschbeträge beruhen auf Erfah-
rungswerten und bieten dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent-
nahmen monatlich pauschal zu verbu-
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen. 
Da diese Regelung der Vereinfachung 

dienen soll, sind Zu- oder Abschläge 
wegen individueller Ess- oder Trinkge-
wohnheiten nicht zulässig. Selbst 
Krankheit oder Urlaub rechtfertigen 
keine abweichende Handhabung.

Beachten Sie | Werden Betriebe je-
doch nachweislich wegen 

 • einer landesrechtlichen Verord-
nung, 

 • einer kommunalen Allgemeinver-
fügung oder 

 • einer behördlichen Anweisung 
vollständig wegen der Coronapande-
mie geschlossen, kann in diesen Fällen 
ein zeitanteiliger Ansatz der Pauschbe-
träge erfolgen.

Das Bundesfinanzministerium weist 
darauf hin, dass es sich um pauschale 
Halbjahreswerte für eine Person han-
delt. Für Kinder bis zum vollendeten  
2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines 
Pauschbetrags. Bis zum vollendeten 
12. Lebensjahr ist die Hälfte des jewei-
ligen Werts anzusetzen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 15.6.2021, Az. IV 
A 8 - S 1547/19/10001 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 223350
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Kinderbetreuungskosten: Kein Abzug in Höhe  
steuerfrei gezahlter Arbeitgeberzuschüsse

| Als Sonderausgaben abziehbare Kinderbetreuungskosten sind um steuerfreie 
Arbeitgeberzuschüsse zu kürzen. So lautet ein aktueller Beschluss des Bundes-
finanzhofs. |

Kinderbetreuungskosten können nach  
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 Einkommensteuerge-
setz (EStG) als Sonderausgaben steu-
erlich absetzbar sein. Folgende Aspekte 
sind hier zu beachten:

 • Abzug von 2/3 der Betreuungsleis-
tungen, maximal 4.000 EUR/Jahr 
(wirksam damit 6.000 EUR).

 • Der Abzug ist zulässig für haus-
haltszugehörige Kinder unter  
14 Jahren (oder Behinderung, Ein-
tritt vor dem 25. Lebensjahr, Über-
gangsregel 27. Lebensjahr).

 • Grundsätzlich erforderlich: Rech-
nung und Überweisung.

 • Nicht abziehbar: Kosten für Sach-
leistungen und die Vermittlung be-
sonderer Fähigkeiten (z. B. Musik-, 
Sprach-, Sport-, Tanzunterricht).

 ◼ Sachverhalt 

Eltern zahlten für die Betreuung ihrer 
minderjährigen Tochter einen Kinder-
gartenbeitrag in Höhe von 926 EUR. 
Zugleich erhielt der Vater von seinem 
Arbeitgeber einen steuerfreien Kinder-
gartenzuschuss in Höhe von 600 EUR.

Das Finanzamt kürzte die von den El-
tern mit ihrer Einkommensteuererklä-
rung in voller Höhe (926 EUR) geltend 
gemachten Sonderausgaben um den 
steuerfreien Arbeitgeberzuschuss, so-
dass sich folgende Berechnung ergab:

• Aufwand Kindergarten: 926 EUR 
• abzüglich steuerfreier Arbeitgeber-

zuschuss: 600 EUR 
• verbleiben: 326 EUR 
• davon 2/3 abziehbar: 218 EUR

Diese Handhabung des Finanzamts 
wurde vom Finanzgericht Baden-
Württemberg und durch den Bundes-
finanzhof bestätigt.

Sonderausgaben setzen nach der ge-
setzlichen Regelung Aufwendungen vo-
raus. Daher vertrat der Bundesfinanzhof 
die Ansicht, dass als Sonderausgaben 
nur solche Ausgaben berücksichtigt 
werden dürfen, durch die der Steuer-
pflichtige tatsächlich und endgültig 
wirtschaftlich belastet ist. 

Gewährt der Arbeitgeber einen steuer-
freien zweckgebundenen Arbeitgeber-
zuschuss zu den Kinderbetreuungskos-
ten (vgl. hierzu § 3 Nr. 33 EStG), wird die 
wirtschaftliche Belastung des Steuer-
pflichtigen in diesem Umfang gemin-
dert. 

Beachten Sie | Die Kürzung der Son-
derausgaben um die steuerfreien Ar-
beitgeberleistungen erfolgt gleicher-
maßen bei verheirateten als auch bei 
unverheirateten Elternteilen.

Quelle | BFH, Beschluss vom 14.4.2021, Az. III 
R 30/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223630; 
BFH, PM vom 22.7.2021, Nr. 24/21

Für alle Steuerpflichtigen

Steuererklärung 2020: Abgabefrist um drei Monate 
verlängert

| Durch das ATAD-Umsetzungsgesetz wurde die Abgabefrist für die Steuererklä-
rung 2020 um drei Monate verlängert. Damit endet die Abgabefrist in beratenen 
Fällen, d. h., wenn die Steuererklärung z. B. durch einen Steuerberater erstellt 
wird, grundsätzlich am 31.5.2022. |

Zu Anwendungsfragen zur Verlänge-
rung der Steuererklärungsfristen und 
der zinsfreien Karenzzeiten hat die Fi-
nanzverwaltung Stellung bezogen.

Quelle | ATAD-Umsetzungsgesetz vom 
25.6.2021, BGBl I 2021, S. 2035; BMF-Schrei-
ben vom 20.7.2021, Az. IV A 3 - S 0261/20/10001 
:014, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223743

Für alle Steuerpflichtigen

Veräußerungsgeschäft: 
Eigentumsübergang  
im Wege der Zwangs-
versteigerung 

| Private Veräußerungsgeschäfte mit 
Grundstücken, bei denen der Zeitraum 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
nicht mehr als zehn Jahre beträgt, un-
terliegen der Besteuerung. Nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Düs-
seldorf kann auch eine Zwangsverstei-
gerung eines Grundstücks ein privates 
Veräußerungsgeschäft auslösen. |

Bei einer Zwangsversteigerung beruht 
der Eigentumsverlust auf einem Wil-
lensentschluss des Eigentümers. Denn 
er kann den Eigentumsverlust durch 
eine Befriedigung der Gläubiger verhin-
dern. Ob dies tatsächlich wirtschaftlich 
möglich gewesen ist, ist unbeachtlich.

Das Finanzgericht Düsseldorf stellte für 
die Fristberechnung („10-Jahresfrist“) 
auf das obligatorische Rechtsgeschäft 
ab. Bei einer Zwangsversteigerung ist 
daher der Tag der Abgabe des jeweili-
gen Meistgebots entscheidend. 

PRAXISTIPP | Anders sieht es hinge-
gen bei einer Enteignung aus. Hier hat 
der Bundesfinanzhof in 2019 entschie-
den, dass ein Eigentumsverlust durch 
Enteignung keine Veräußerung ist. Die 
Begriffe „Anschaffung“ und „Veräuße-
rung“ erfassen entgeltliche Erwerbs- 
und Übertragungsvorgänge, die we-
sentlich vom Willen des Steuerpflichti-
gen abhängen. An einer willentlichen 
Übertragung auf eine andere Person 
fehlt es aber, wenn – wie bei einer Ent-
eignung – der Verlust des Eigentums 
am Grundstück ohne maßgeblichen 
Einfluss des Steuerpflichtigen (und ggf. 
auch gegen seinen Willen) stattfindet.

Quelle | FG Düsseldorf, Urteil vom 28.4.2021, 
Az. 2 K 2220/20 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
223745; BFH-Urteil vom 23.7.2019, Az. IX R 
28/18



Für Unternehmer

Neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums  
zur Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen

| Damit Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig sind, müssen Nachweise erbracht und (weitere) formale Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Die steuerlichen Spielregeln hat das Bundesfinanzministerium 
mit einem Schreiben vom 30.6.2021 nun angepasst. Gegenüber dem bisherigen 
Schreiben aus 1994 wurden insbesondere Aspekte zur Erstellung einer Bewir-
tungsrechnung mit einem elektronischen Aufzeichnungssystem und zur Digitali-
sierung der Rechnung und des Eigenbelegs aufgenommen. |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 10 | 2021

Nachweis durch  
den Steuerpflichtigen

Bei Bewirtungsaufwendungen aus ge-
schäftlichem Anlass erfolgt eine Ab-
zugsbeschränkung nach der nur 70 % 
der angemessenen und nachgewiese-
nen Aufwendungen als Betriebsausga-
ben abzugsfähig sind. Bewirtungsauf-
wendungen sind Aufwendungen für den 
Verzehr von Speisen, Getränken und 
sonstigen Genussmitteln.

Zum Nachweis (Eigenbeleg) der Höhe 
und der betrieblichen Veranlassung der 
Aufwendungen muss der Steuerpflich-
tige schriftlich die folgenden Angaben 
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und An-
lass der Bewirtung sowie Höhe der 
Aufwendungen.

Erfolgte die Bewirtung in einer Gast-
stätte, ist die Rechnung zum Nachweis 
beizufügen. Dabei genügen auf dem  
Eigenbeleg Angaben zum Anlass und 
zu den Teilnehmern der Bewirtung.

Beachten Sie | Die zum Nachweis von 
Bewirtungsaufwendungen erforderli-
chen schriftlichen Angaben müssen 
zeitnah gemacht werden (nach Ablauf 
des Geschäftsjahres ist jedenfalls nicht 
mehr zeitnah).

Inhalt der Rechnung

Die Rechnung muss grundsätzlich den 
Anforderungen des § 14 Umsatzsteuer-
gesetz (UStG) genügen, maschinell er-
stellt und elektronisch aufgezeichnet 
sein. Bei Rechnungen mit einem Ge-

samtbetrag bis zu 250 EUR müssen 
mindestens die Anforderungen des 
§ 33 Umsatzsteuer-Durchführungsver-
ordnung (UStDV) erfüllt sein. Dies sind:

 • Name und Anschrift des leistenden 
Unternehmers (Bewirtungsbetrieb),

 • Ausstellungsdatum,
 • Menge und Art der gelieferten Ge-

genstände oder Umfang und Art 
der sonstigen Leistung,

Daten für den Monat  
 November 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.11.2021
• GewSt, GrundSt = 15.11.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 15.11.2021
• GewSt, GrundSt = 18.11.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2021 = 26.11.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/20 1/21 4/21 8/21
- 0,1 % + 1,6 % + 2,1 % + 3,4 %
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 • Entgelt und den darauf entfallenden 
Steuerbetrag in einer Summe sowie 
den anzuwendenden Steuersatz.

Zusätzlich sind bei Rechnungen über 
250 EUR die Steuernummer oder die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
des leistenden Unternehmers (Bewir-
tungsbetrieb) erforderlich. 

Die Rechnung muss eine fortlaufende 
Nummer enthalten, die zur Identifizie-
rung der Rechnung vom Rechnungs-
aussteller einmalig vergeben worden 
ist. Dies gilt nicht bei Kleinbetragsrech-
nungen. Verpflichtende Angaben nach  
§ 6 Kassensicherungsverordnung (Kas-
senSichV) bleiben unberührt.

Beachten Sie | Nach § 6 KassenSichV 
werden weitere Anforderungen an  
einen Beleg gestellt. Danach muss ein 
Beleg auch enthalten: 

 • den Zeitpunkt des Vorgangbeginns 
und der Vorgangsbeendigung,

 • die Transaktionsnummer und
 • die Seriennummer des elektroni-

schen Aufzeichnungssystems oder 
die Seriennummer des Sicher-
heitsmoduls.

Bewirtungsleistungen sind im Einzel-
nen zu bezeichnen. Die Angabe „Spei-
sen und Getränke“ und die Angaben der 
für die Bewirtung in Rechnung gestell-
ten Gesamtsumme reichen hier nicht. 

Beachten Sie | Bezeichnungen wie 
z. B. „Menü 1“, „Tagesgericht 2“ und aus 
sich selbst heraus verständliche Abkür-
zungen sind indes nicht zu beanstanden.

Rechnungen bis zu 250 EUR müssen 
den Namen des bewirtenden Steuer-
pflichtigen nicht enthalten. Bei Rech-
nungen über 250 EUR bestehen nach 
dem Schreiben der Finanzverwaltung 
keine Bedenken, wenn der Bewirtungs-
betrieb den Namen des bewirtenden 
Steuerpflichtigen handschriftlich auf 
der Rechnung vermerkt.

Erstellung der Bewirtungsrechnung

Das Bundesfinanzministerium hat mit 
dem neuen Schreiben erstmals auch zur 
Erstellung einer Bewirtungsrechnung 
aus Sicht des Bewirtungsbetriebs Stel-
lung genommen. Dies war wegen der 
Verschärfungen im Bereich der elektro-
nischen Kassensysteme erforderlich. 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb ein 
elektronisches Aufzeichnungssystem 

mit Kassenfunktion im Sinne des § 146a 
Abs. 1 Abgabenordnung (AO) in Verbin-
dung mit §  1 KassenSichV, werden für 
den Betriebsausgabenabzug von Bewir-
tungskosten aus geschäftlichem Anlass 
nur maschinell erstellte, elektronisch 
aufgezeichnete und mithilfe einer zerti-
fizierten technischen Sicherheitsein-
richtung (TSE) abgesicherte Rechnun-
gen anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb 
ist nach §  146a Abs.  2 AO verpflichtet, 
mit dem elektronischen Aufzeichnungs-
system mit Kassenfunktion Belege über 
die Geschäftsvorfälle zu erstellen. 

MERKE | Der Beleg, der die Angaben 
nach § 6 KassenSichV enthält, stellt bei 
einem Rechnungsbetrag bis 250 EUR 
eine ordnungsgemäße Rechnung dar. 
Rechnungen in anderer Form (z.  B. 
handschriftlich oder nur maschinell er-
stellte), erfüllen die Nachweisvoraus-
setzungen nicht. Die darin ausgewiese-
nen Bewirtungsaufwendungen sind 
vollständig vom Betriebsausgabenab-
zug ausgeschlossen (Verschärfung ge-
genüber der bisherigen Praxis).

Grundsätzlich kann der Steuerpflichtige 
darauf vertrauen, dass die Rechnung 
maschinell ordnungsgemäß erstellt 
und aufgezeichnet worden ist, wenn der 
von dem elektronischen Aufzeich-
nungssystem mit Kassenfunktion aus-
gestellte Beleg mit einer Transaktions-
nummer, der Seriennummer des elek-
tronischen Aufzeichnungssystems 
oder der Seriennummer des Sicher-
heitsmoduls versehen wurde. Diese 
Angaben können auch mittels QR-Code 
dargestellt werden. 

Digitale oder digitalisierte  
Rechnungen und Belege 

Der Eigenbeleg kann digital erstellt 
oder digitalisiert werden. Die Autori-
sierung ist durch den Steuerpflichtigen 
durch eine elektronische Unterschrift 
oder eine elektronische Genehmigung 
der Angaben zu gewährleisten, die im 
Nachhinein nicht undokumentiert geän-
dert werden können.

Beachten Sie | Die Bewirtungsrech-
nung kann dem Steuerpflichtigen be-
reits in digitaler Form übermittelt wer-
den. Eine Bewirtungsrechnung in Pa-
pierform kann vom Steuerpflichtigen im 
Anschluss digitalisiert werden. 

Ein digitaler oder digitalisierter Eigen-
beleg muss digital mit der Bewir-
tungsrechnung zusammengefügt oder 

durch einen Gegenseitigkeitshinweis 
auf Eigenbeleg und Bewirtungsrech-
nung verbunden werden. Eine elektroni-
sche Verknüpfung (z. B. eindeutiger In-
dex) ist zulässig. Die geforderten Anga-
ben können auch in digitaler Form auf 
der digitalen oder digitalisierten Bewir-
tungsrechnung angebracht werden. 

MERKE | Das Bundesfinanzministe-
rium fordert in diesem Zusammen-
hang zahlreiche Punkte, damit die 
Nachweiserfordernisse als erfüllt an-
gesehen werden können. So müssen 
u. a. die Grundsätze zur ordnungsmä-
ßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD) erfüllt sein. 

Bewirtungen im Ausland

Bei Bewirtungen im Ausland gelten 
grundsätzlich dieselben Regelungen. 
Kann der Steuerpflichtige glaubhaft ma-
chen, dass er eine detaillierte, maschi-
nell erstellte und elektronisch aufge-
zeichnete Rechnung nicht erhalten 
konnte, genügt in Ausnahmefällen die 
ausländische Rechnung, auch wenn sie 
den Anforderungen nicht voll entspricht. 

Beachten Sie | Liegt ausnahmsweise 
nur eine handschriftlich erstellte Rech-
nung vor, muss der Steuerpflichtige 
glaubhaft machen, dass im ausländi-
schen Staat keine Verpflichtung zur Er-
stellung maschineller Belege besteht.

Anwendungsregelungen

Das neue Schreiben ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden, wobei zwei Über-
gangsregelungen gewährt werden: 

 • Für bis zum 31.12.2022 ausge-
stellte Belege über Bewirtungsauf-
wendungen ist der Betriebsausga-
benabzug unabhängig von den nach 
der KassenSichV geforderten An-
gaben zulässig. 

 • Führen die Regelungen (über die 
nach der KassenSichV geforderten 
Angaben hinaus) im Vergleich zum 
Schreiben vom 21.11.1994 zu er-
höhten Anforderungen an die 
Nachweisführung, sind sie erst für 
Bewirtungsaufwendungen ver-
pflichtend, die nach dem 1.7.2021 
anfallen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 30.6.2021, Az. IV 
C 6 - S 2145/19/10003 :003, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 223336
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Für alle Steuerpflichtigen

Keine Spekulationssteuer auf das Arbeitszimmer  
bei Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims

| Der Gewinn aus dem Verkauf eines selbstgenutzten Wohneigentums ist auch inso-
weit steuerfrei, als er auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünften (z. B. Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit) genutztes häusliches Arbeitszimmer entfällt und 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre be-
trägt. Diese frohe Kunde stammt vom Bundesfinanzhof, der damit der anderslauten-
den Sichtweise der Finanzverwaltung eine Absage erteilt hat. |

Zum Hintergrund: Die Besteuerung des 
Veräußerungsgewinns eines innerhalb 
des Zehnjahreszeitraums veräußerten 
Grundstücks wird vermieden, wenn das 
Wirtschaftsgut im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken oder im Jahr der Veräu-
ßerung und in den beiden vorangegan-
genen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde. Dies regelt § 23 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz (EStG).

In seiner Entscheidung stellte der Bun-
desfinanzhof zunächst heraus, dass es 
für die „Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken“ ausreicht, wenn der Steuerpflich-
tige das Gebäude zumindest auch selbst 
nutzt; unschädlich ist, wenn er es ge-
meinsam mit seinen Familienangehöri-
gen oder einem Dritten bewohnt. 

Ein Gebäude wird auch dann zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wenn es der 
Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, 
sofern es ihm in der übrigen Zeit als 
Wohnung zur Verfügung steht. Erfasst 
sind daher z. B. auch Zweitwohnungen 
und nicht zur Vermietung bestimmte 
Ferienwohnungen. Ist deren Nutzung 
auf Dauer angelegt, kommt es nicht da-
rauf an, ob der Steuerpflichtige noch  
eine (oder mehrere) weitere Wohnung(en) 
hat und wie oft er sich darin aufhält.

Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken liegt auch hinsichtlich eines in der 
– im Übrigen selbst bewohnten – Eigen-
tumswohnung befindlichen häuslichen 
Arbeitszimmers vor. Es gibt, so der 
Bundesfinanzhof, keinen Anhaltspunkt 

dafür, dass der Gesetzgeber ein häusli-
ches Arbeitszimmer von der Begünsti-
gung ausnehmen wollte.

Die Merkmale des Wohnens (also eine 
auf Dauer angelegte Häuslichkeit, die 
Eigengestaltung der Haushaltsführung 
und des häuslichen Wirkungskreises) 
sind in gewisser Weise auch mit der Be-
tätigung in einem häuslichen Arbeits-
zimmer verknüpft und sprechen dafür, 
dass dieses – zumindest zeitweise – zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 

Eine private Mitbenutzung des Arbeits-
zimmers ist nicht überprüfbar und da-
her nicht vollständig auszuschließen. 
Auch bei einer nahezu ausschließlichen 
Nutzung des in die häusliche Sphäre 
eingebundenen Arbeitszimmers für be-
triebliche/berufliche Tätigkeiten kann 
daher unterstellt werden, dass es im 
Übrigen – also zu weniger als 10 % – zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wird. 

Beachten Sie | Der Umfang der Nut-
zung des Arbeitszimmers zu eigenen 
Wohnzwecken ist in diesem Zusammen-
hang nicht erheblich. Denn § 23 Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 EStG enthält hinsichtlich die-
ses Merkmals keine Bagatellgrenze. 
Dementsprechend genügt bereits eine 
geringe Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken, um (typisierend) davon auszuge-
hen, dass ein häusliches Arbeitszimmer 
stets auch zu eigenen Wohnzwecken im 
Sinne der Norm genutzt wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 1.3.2021, Az. IX R 
27/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223631; 
BMF-Schreiben vom 5.10.2000, Az. IV C 3 - S 
2256 – 263/00, Rz. 21

Für alle Steuerpflichtigen

Merkblätter zum Kindergeld 2021

| Die neuen Merkblätter zum Kindergeld 2021 sollen einen Überblick über die 
wichtigsten Punkte der gesetzlichen Regelungen zum Kindergeld geben. Sie kön-
nen auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern (www.iww.de/s5252) 
heruntergeladen werden. |

Für alle Steuerpflichtigen

Steuernachzahlungen 
und -erstattungen:  
6 % Zinsen sind  
verfassungswidrig

| Nach einem Beschluss des Bundes-
verfassungsgerichts ist die Verzinsung 
von Steuernachforderungen und Steuer-
erstattungen verfassungswidrig, soweit 
der Zinsberechnung für Verzinsungs-
zeiträume ab dem 1.1.2014 ein Zinssatz 
von monatlich 0,5 % (nach Ablauf einer 
zinsfreien Karenzzeit von grundsätzlich 
15 Monaten) zugrunde gelegt wird – und 
dies ist nach § 233a in Verbindung mit  
§ 238 Abs. 1 S. 1 Abgabenordnung (AO) 
der Fall. |

Der Gesetzgeber, so das Bundesverfas-
sungsgericht, ist dem Grunde nach be-
rechtigt, den durch eine späte Steuer-
festsetzung erzielten Zinsvorteil der 
Steuerpflichtigen typisierend zu be-
stimmen. Allerdings muss dies reali-
tätsgerecht erfolgen.

Für bis in das Jahr 2013  fallende Ver-
zinsungszeiträume ist der gesetzliche 
Zinssatz zwar zunehmend weniger in 
der Lage, den Erhebungszweck der 
Nachzahlungszinsen abzubilden. Die 
Vollverzinsung entfaltet insoweit jedoch 
noch keine evident überschießende 
Wirkung. Spätestens seit 2014 ist der 
jährliche Zinssatz von 6 % nach Mei-
nung des Bundesverfassungsgerichts 
allerdings realitätsfern.

MERKE | Für Verzinsungszeiträume 
vom 1.1.2014 bis zum 31.12.2018 gilt 
die Vorschrift jedoch fort, ohne dass 
der Gesetzgeber verpflichtet ist, auch 
für diesen Zeitraum rückwirkend eine 
verfassungsgemäße Regelung zu 
schaffen. 

Für ab in das Jahr 2019 fallende Ver-
zinsungszeiträume bleibt es hingegen 
bei der Unanwendbarkeit der Vor-
schrift. Insoweit ist der Gesetzgeber 
verpflichtet, eine Neuregelung bis 
zum 31.7.2022 zu treffen, die sich 
rückwirkend auf alle Verzinsungszeit-
räume ab dem Jahr 2019 erstreckt 
und alle noch nicht bestandskräftigen 
Hoheitsakte erfasst.

Quelle | BVerfG, Beschluss vom 8.7.2021, Az. 1 
BvR 2237/14, Az. 1 BvR 2422/17; BVerfG, PM Nr. 
77/2021 vom 18.8.2021
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Unternehmer

Vorsteuerabzug: Frist für Zuordnung endet  
Anfang November 2021

| Der Vorsteuerabzug bei nicht nur unternehmerisch genutzten Gegenständen  
(z. B. Fotovoltaikanlagen) erfordert eine zeitnahe Zuordnung zum Unternehmens-
vermögen. Wurde die Zuordnung bei der Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht doku-
mentiert, ist sie spätestens bis zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen 
gegenüber dem Finanzamt zu erklären. |

Für Anschaffungen und Herstellungen 
in 2020 gelten verlängerte Fristen: Da 
die Abgabefrist für Steuererklärungen 
für 2020 um drei Monate verlängert 
worden ist, gilt nun der 31.10.2021. 

Beachten Sie | Da der 31.10.2021 ein 
Sonntag ist, endet die Frist erst mit Ab-
lauf des nächstfolgenden Werktags. Ist 
der 1.11.2021 in dem Bundesland, zu 
dem das Finanzamt gehört, ein gesetz-
licher Feiertag, endet die Frist erst mit 
Ablauf des 2.11.2021.

PRAXISTIPP | Ist noch keine Zuord-
nung erfolgt, sollte dem Finanzamt 
die Zuordnung mit einem formlosen 
Schreiben angezeigt werden, wenn ab-
sehbar ist, dass dem Finanzamt die 
Jahreserklärung 2020 nicht bis zum 
1.11. bzw. bis 2.11.2021 vorliegen wird. 

Sofern keine zeitnahe Zuordnung er-
folgt, gibt es vielleicht einen Rettungs-
anker: Der Bundesfinanzhof hat nämlich 
in 2019 Zweifel geäußert, ob die deut-
sche (restriktive) Sichtweise mit dem 
Unionsrecht in Einklang steht. Er hat 
dem Europäischen Gerichtshof daher im 
Kern zwei Fragen zur Vorabentschei-
dung vorgelegt:

 • Darf ein Mitgliedstaat eine Aus-
schlussfrist für die Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen vorsehen?

 • Welche Rechtsfolgen hat eine nicht 
(rechtzeitig) getroffene Zuord-
nungsentscheidung?

Quelle | BMF-Schreiben vom 20.7.2021, Az. IV 
A 3 - S 0261/20/10001 :014; BFH, Beschluss vom 
18.9.2019, Az. XI R 3/19, EuGH C-45/20; BFH, 
Beschluss vom 18.9.2019, Az. XI R 7/19, EuGH 
C-46/20

Für alle Steuerpflichtigen

Neues zur Doppelbesteuerung der Renten
| Im Mai 2021 hat der Bundesfinanzhof zwei Klagen zur Doppelbesteuerung der 
Renten als unbegründet abgewiesen (für spätere Rentenjahrgänge zeichnet sich für 
den Bundesfinanzhof wegen der Abschmelzung des Rentenfreibetrags indes eine 
Doppelbesteuerung ab). Hiergegen haben die Steuerpflichtigen nun Verfassungsbe-
schwerden eingelegt. Das Bundesfinanzministerium hat hierauf insofern reagiert, 
dass Steuerbescheide für Veranlagungszeiträume ab 2005, in denen Leibrenten oder 
andere Leistungen aus einer Basisversorgung erfasst sind, vorläufig ergehen. |

Beachten Sie | Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz hat angekündigt, zu Beginn 
der nächsten Legislaturperiode eine 
Steuerreform auf den Weg zu bringen, 
die die Vorgaben des Bundesfinanzhofs 
erfüllt. Der Pressemitteilung zufolge 
scheint das Bundesfinanzministerium 

aber Änderungen (erst) für künftige Ren-
tenjahrgänge ab 2025 anzustreben.

Quelle | BVerfG: Az. 2 BvR 1140/21 und Az. 2 
BvR 1143/21; BMF, Pressemitteilung vom 
3.6.2021 „Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
zur Rentenbesteuerung“; BMF-Schreiben 
vom 30.8.2021, Az. IV A 3 - S 0338/19/10006 :001

Für alle Steuerpflichtigen

Broschüre „Vereine & Steuern“ neu aufgelegt
| Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat die Broschüre „Vereine & Steu-
ern“ neu aufgelegt (Stand: Juni 2021). Der Ratgeber wendet sich an Vereinsvorstände 
(insbesondere an Kassenwarte) und behandelt von der Gemeinnützigkeit bis zur Zu-
wendungsbestätigung wichtige Themen. Die Broschüre ist auf der Website des  
Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen (unter www.iww.de/sl1675) verfügbar. |

Für Arbeitgeber

Dienstwagenbesteuerung: 
Rückwirkender Wechsel 
der Bewertungsmethode

| Kann ein Firmenwagen für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte genutzt werden, ist dieser 
geldwerte Vorteil mit 0,03 % des Brutto-
listenpreises pro Entfernungskilometer 
zu versteuern. Da infolge der Corona-
pandemie derartige Fahrten aber oft 
nicht durchgeführt werden, wirft dies 
Fragen zur lohnsteuerlichen Behand-
lung auf – und hier gibt es eine erfreuli-
che (neue) Sichtweise des Finanzminis-
teriums Schleswig-Holstein. |

Wird dem Arbeitnehmer ein Firmenwa-
gen dauerhaft zur Nutzung für Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte überlassen, bleibt es zwar 
dabei, dass die 0,03 %-Regelung auch 
für Monate anzuwenden ist, in denen das 
Fahrzeug nicht für derartige Fahrten ge-
nutzt wird. Ausnahme: Der Arbeitgeber 
hat mit Wirkung für die Zukunft ein Nut-
zungsverbot ausgesprochen.

Wird der Pkw monatlich an weniger als 
15 Tagen für diese Fahrten genutzt, ist 
eine Einzelbewertung zulässig, sodass 
pro Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises 
pro Entfernungskilometer zu versteuern 
sind. Das Wahlrecht kann während des 
Kalenderjahrs nur einheitlich ausgeübt 
werden. Neu ist, dass das Finanzminis-
terium Schleswig-Holstein eine rück-
wirkende Änderung des Lohnsteuerab-
zugs (Wechsel von der 0,03 %-Regelung 
zur Einzelbewertung oder umgekehrt 
für das gesamte Kalenderjahr) zulässt.

Beachten Sie | Bei der Einkommen-
steuerveranlagung sind Arbeitnehmer 
nicht an eine im Lohnsteuerabzugsver-
fahren angewandte 0,03 %-Regelung 
gebunden. Sie können für das gesamte 
Jahr zur Einzelbewertung wechseln. 

Quelle | FinMin Schleswig-Holstein vom 
21.5.2021, Az. VI 302 - S 2334 - 372; Einkom-
mensteuer-Kurzinformation Nr. 2021/12, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 224165
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Daten für den Monat  
 Dezember 2021

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.12.2021
• ESt, KSt = 10.12.2021

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.12.2021
• ESt, KSt = 13.12.2021

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 12/2021 = 28.12.2021

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

9/20 2/21 5/21 9/21
- 0,4 % + 1,6 % + 2,4 % + 4,1 %

Für Arbeitgeber

Zeitraumbezogene Zuzahlung für einen zur  
Privatnutzung überlassenen betrieblichen Pkw 
| Dürfen Arbeitnehmer einen betrieblichen Pkw auch für Privatfahrten nutzen, müs-
sen sie sich häufig an den Kosten beteiligen (laufende Kosten oder Beteiligung an den 
Anschaffungskosten). Der Bundesfinanzhof hat nun klargestellt, wie mit zeitraumbe-
zogenen Zuzahlungen umzugehen ist und hat dabei der Ansicht der Finanzverwal-
tung eine Absage erteilt. |

Zum Hintergrund: Zahlt der Arbeitneh-
mer für die außerdienstliche Nutzung 
eines betrieblichen Pkw ein Nutzungs-
entgelt, mindert dies den Nutzungs-
wert und damit auch den geldwerten 
Vorteil.

 ◼ Sachverhalt 

Nach dem Kfz-Überlassungsvertrag 
musste der Arbeitnehmer für die An-
schaffung des Fahrzeugs in 2010 eine 
einmalige Zuzahlung (20.000 EUR) leis-
ten. Die Zuzahlung erfolgte für einen 
Zeitraum von 96 Monaten. Bei einer 
vorzeitigen Rückgabe, einem Verkauf 
oder Tausch sollten dem Arbeitnehmer 
für jeden nicht genutzten Monat 1/96 
erstattet werden. 

Das Finanzamt setzte für die Privat-
nutzung einen geldwerten Vorteil von 
6.876 EUR pro Jahr an (1 % vom Brut-
tolistenpreis x 12 Monate). 

Die Zuzahlung verteilte das Finanzamt 
nicht anteilig auf die Dauer der Nut-
zungsüberlassung (20.000 EUR/ 96 Mo-
nate = 208,33 EUR pro Monat). Vielmehr 
sei der nach Anrechnung im Zahlungs-
jahr 2010 verbleibende Zuzahlungsbe-
trag in den folgenden Jahren auf den 
Privatnutzungswert (6.876 EUR) anzu-
rechnen. Entsprechend mindere die 
Einmalzahlung den privaten Nutzungs-
wert nur bis Ende des Jahres 2012 
(20.000 EUR ./. 6.876 EUR (für 2010) ./. 
6.876 EUR (für 2011) ./. 6.248 EUR (für 
2012) = 0 EUR verbleibend). Dieser 
Sichtweise hat der Bundesfinanzhof 
aber eine Absage erteilt.

(Einmal-)Zahlungen, die der Arbeitneh-
mer für die außerdienstliche Nutzung 
eines betrieblichen Kfz zeitraumbezo-
gen leistet, sind bei der Bemessung des 
geldwerten Vorteils auf den Zeitraum, 
für den sie geleistet werden, gleichmä-

ßig zu verteilen. Im Streitfall waren sie 
somit monatlich vorteilsmindernd zu 
berücksichtigen. Dies gilt – entgegen 
der Verwaltungssichtweise – auch bei 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den 
Anschaffungskosten eines ihm auch zur 
Privatnutzung überlassenen Kfz.

Quelle | BFH, Beschluss vom 16.12.2020, Az. 
VI R 19/18, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223086
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Für Arbeitnehmer

Fahrten zum Sammelpunkt: In diesen Fällen gilt  
die Entfernungspauschale
| Die Entfernungspauschale kann auch ohne erste Tätigkeitsstätte relevant sein. 
Betroffen sind die Fälle, in denen der Arbeitnehmer aufgrund arbeitsvertraglicher 
Festlegungen zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort 
(Sammelpunkt) oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise ar-
beitstäglich aufsuchen muss. Mit den Voraussetzungen hat sich der Bundesfinanz-
hof nun (erstmals) näher befasst. |

Hintergrund

Für die Berücksichtigung von Verpfle-
gungspauschalen oder Übernachtungs-
kosten hat die Festlegung als Sammel-
punkt oder weiträumiges Tätigkeitsge-
biet keinen Einfluss, da der Arbeitneh-
mer weiterhin auswärts beruflich tätig 
wird. Vielmehr legt die Regelung des § 9 
Abs. 1 S. 3 Nr. 4a S. 3 Einkommensteuer-
gesetz (EStG) „nur“ die Anwendung der 
Entfernungspauschale für die Fahrt-
kosten von der Wohnung zu dem Sam-
melpunkt (bzw. zu dem nächstgelegen 
Zugang zum Tätigkeitsgebiet) fest. 
Fahrtkosten nach Dienstreisegrundsät-
zen sind hier nicht möglich.

 ◼ Sachverhalt 

Ein Baumaschinenführer gelangte zu 
den jeweiligen Arbeitsorten (Baustel-
len) entsprechend einer betriebsin-
ternen Anweisung jeweils mit einem 
Sammelfahrzeug seines Arbeitge-
bers. Dies betraf sowohl Fahrten mit 
täglicher Rückkehr als auch Fahrten 
zu sonstigen Arbeitsorten, an denen 
er (mehrtägig) übernachtete. Die Ein-
sätze auf den „Fernbaustellen“ dau-
erten in der Regel die gesamte Wo-
che. Das Finanzamt berücksichtigte 
die Fahrten zur Sammelstelle nur mit 
der Entfernungspauschale.

Bundesfinanzhof stellt  
wichtige Punkte heraus

Ob ein Arbeitnehmer (ohne erste Tätig-
keitsstätte) zur Aufnahme seiner beruf-
lichen Tätigkeit dauerhaft denselben 
Ort oder dasselbe weiträumige Tätig-
keitsgebiet typischerweise arbeitstäg-
lich aufzusuchen hat, wird durch die 
dienst- oder arbeitsrechtlichen Festle-
gungen sowie die diese ausfüllenden 
Absprachen und Weisungen bestimmt. 
Entscheidend ist hier die ex ante-Sicht 
(also die Sicht im Voraus).

Das Wort „typischerweise“ verlangt 
nicht, dass der Arbeitnehmer den vom 

Arbeitgeber bestimmten Ort oder das 
Gebiet im Veranlagungszeitraum aus-
nahmslos aufsuchen muss. Es ist nur 
erforderlich, dass er ihn nach der An-
weisung „typischerweise arbeitstäg-
lich“ aufzusuchen hat. Es kommt nicht 
darauf an, dass hierbei eine bestimmte 
prozentuale oder tageweise Grenze 
überschritten wird. Maßgebend ist, ob 
der Arbeitnehmer den Ort in der Regel 
aufsuchen muss. Ausnahmen sind 
durchaus möglich (z. B. unvorhergese-
hener Einsatz).

Ein dauerhaftes Aufsuchen liegt nach 
der gesetzlichen Definition vor, wenn 
die Anordnung des Arbeitgebers zum 
Aufsuchen desselben Orts oder dessel-
ben weiträumigen Tätigkeitsgebiets un-
befristet, für die Dauer des Dienstver-
hältnisses oder über einen Zeitraum 
von 48 Monaten hinaus erfolgt.

Weil das Finanzgericht Thüringen (Vorin-
stanz) einen Sammelpunkt im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a S. 3 EStG allein we-
gen der Anzahl der dorthin unternom-
menen Fahrten im Verhältnis zu den 
Gesamtarbeitstagen des Steuerpflichti-
gen angenommen hat, hat der Bundes-
finanzhof den Fall zur weiteren Sachver-
haltsaufklärung zurückverwiesen. 

Das Finanzgericht muss nun im zweiten 
Rechtsgang aufklären, ob der Steuer-
pflichtige den Sammelpunkt auch typi-
scherweise arbeitstäglich aufsuchen 
sollte. Ob dies der Fall ist, wird ent-
scheidend davon abhängen, ob von 
vornherein feststand, dass der Steuer-
pflichtige nicht nur auf eintägigen Bau-
stellen eingesetzt werden würde, son-
dern auch auf mehrtägigen Fernbau-
stellen. Hierfür kann auch die Betriebs-
struktur des Arbeitgebers eine Rolle 
spielen. Ist dies der Fall, läge aus der 
ex ante-Sicht kein typischerweise ar-
beitstägliches Aufsuchen des Betriebs-
sitzes des Arbeitgebers vor.

Quelle | BFH-Urteil vom 19.4.2021, Az. VI R 
6/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224144

Für Unternehmer

Kein steuerfreier  
Sanierungsgewinn bei 
Forderungserlass aus 
eigennützigem Interesse 
| Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Hamburg liegt kein steuerfreier 
Sanierungsgewinn im Sinne des § 3a 
Einkommensteuergesetz (EStG) vor, 
wenn es dem Gläubiger an der erforder-
lichen Sanierungsabsicht fehlt. |

Hintergrund: Verzichten Gläubiger auf 
Forderungen gegenüber einem sanie-
rungsbedürftigen Unternehmen, ist die-
ser Betrag erfolgswirksam auszubu-
chen. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können diese Sanierungsgewinne 
aber nach § 3a EStG steuerfrei bleiben.

Eine unternehmensbezogene Sanierung 
liegt vor, wenn der Steuerpflichtige für 
den Zeitpunkt des Schuldenerlasses u. a. 
die Sanierungsabsicht der Gläubiger 
nachweist. Im Streitfall gelangte das Fi-
nanzgericht aber zu der Überzeugung, 
dass eine Sanierungsabsicht nicht ein-
mal mitentscheidend für den Forde-
rungserlass war. Dem Gläubiger ging es 
allein um eigennützige Motive, nämlich 
um die Abwicklung des eigenen Engage-
ments und um die Erzielung eines best-
möglichen Ergebnisses hieraus.

Beachten Sie | Die eingelegte Nichtzu-
lassungsbeschwerde hat der Bundesfi-
nanzhof zurückgewiesen.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 12.6.2020, Az. 
5 K 160/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222176; 
BFH, Beschluss vom 27.11.2020, Az. X B 63/20 

Für alle Steuerpflichtigen

Wieder Betrugs-E-Mails 
im Umlauf
| Das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt, Meldung vom 7.9.2021) warnt vor 
Betrügern, die über die E-Mail-Adresse 
„steuerzahler@bzst.tax-official.com“ ver-
suchen, an Informationen von Steuer-
zahlern zu gelangen. Sie versenden 
 E-Mails mit dem Titel „Bekanntmachung 
über die Steuererklärung“ und behaup-
ten, die Bürger könnten über einen Link 
weitere Informationen zu ihrem Steuer-
erstattungsanspruch erhalten. Das BZSt 
warnt davor, hierauf zu reagieren bzw. 
den Link in der E-Mail zu öffnen. |
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Für Unternehmer

Keine Betriebsaufspaltung bei „Stimmen-Patt“
| Es liegt keine Betriebsaufspaltung vor, wenn der das Besitzunternehmen beherr-
schende Gesellschafter nur über exakt 50 % der Stimmen in der Betriebsgesell-
schaft verfügt. Nach Meinung des Bundesfinanzhofs sind dem Gesellschafter die 
Stimmen seines ebenfalls beteiligten minderjährigen Kindes nicht zuzurechnen, wenn 
in Bezug auf dessen Gesellschafterstellung eine Ergänzungspflegschaft besteht. |

 Betriebsaufspaltung

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, 
wenn

 • ein Unternehmen (Besitzunterneh-
men) eine wesentliche Betriebs-
grundlage an eine gewerblich tätige 
Personen- oder Kapitalgesellschaft 
(Betriebsunternehmen) zur Nut-
zung überlässt (= sachliche Ver-
flechtung) und 

 • eine Person oder mehrere Perso-
nen zusammen (Personengruppe) 
sowohl das Besitzunternehmen als 
auch das Betriebsunternehmen in 
dem Sinne beherrschen, dass sie 
in der Lage sind, in beiden Unter-
nehmen einen einheitlichen ge-
schäftlichen Betätigungswillen 
durchzusetzen (personelle Ver-
flechtung).

PRAXISTIPP | Bei einer Betriebs-
aufspaltung liegen Fluch und Segen 
dicht beieinander. Einerseits birgt eine 
unerkannte Betriebsaufspaltung die 
Gefahr der ungewollten Aufdeckung 
stiller Reserven, wenn die sachliche 
oder personelle Verflechtung endet. 
Denn dann müssen die stillen Reserven 
der bisher an die Betriebsgesellschaft 
vermieteten bzw. verpachteten Wirt-
schaftsgüter (grundsätzlich) aufge-
deckt und versteuert werden.

Allerdings kann die Betriebsaufspal-
tung als Gestaltungselement auch be-
wusst eingesetzt werden, um z. B. die 
Haftung zu beschränken.

 ◼ Sachverhalt 

Die Steuerpflichtige A und ihre beiden 
Kinder waren mit dem Tod des Ehe-
manns und Vaters Gesellschafter der 
Betriebs-GmbH geworden. Dieser 
GmbH hatte A ein betrieblich genutztes 
Grundstück verpachtet. Nachdem A in 
einer Gesellschafterversammlung, in 
der eine Ergänzungspflegerin ihren 
minderjährigen Sohn vertrat, zur Ge-
schäftsführerin der GmbH bestellt 
worden war, lag für das Finanzamt eine 
Betriebsaufspaltung vor. Denn A könne 
die GmbH, obwohl sie nur 50 % der 
Stimmen innehabe, wegen ihrer elter-
lichen Vermögenssorge beherrschen  
(= personelle Verflechtung). Somit er-
ziele A aus der Verpachtung gewerbli-
che Einkünfte. Das Finanzgericht Ba-
den-Württemberg und der Bundes-
finanzhof sahen das aber anders.

Sind ein Elternteil und dessen minder-
jähriges Kind an der Betriebskapitalge-
sellschaft beteiligt, sind die Stimmen 
des Kindes jedenfalls dann nicht dem 
Elternteil zuzurechnen, wenn hinsicht-
lich der Gesellschafterstellung des Kin-
des eine Ergänzungspflegschaft ange-
ordnet ist. Eine „Patt-Situation“, bei der 
ein Gesellschafter nur exakt 50 % der 
Stimmen der Betriebsgesellschaft hält, 
reicht grundsätzlich nicht aus. Dies gilt 
selbst dann, wenn der Gesellschafter 
die laufende Geschäftsführung innehat 
(Geschäfte des täglichen Lebens).

Quelle | BFH-Urteil vom 14.4.2021, Az. X R 
5/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224586; 
BFH, PM Nr. 31/21 vom 9.9.2021

Für Unternehmer

Geänderte Rechtsprechung: Aktiver Rechnungs-
abgrenzungsposten auch bei geringer Bedeutung 
| Für eine periodengerechte Gewinnermittlung müssen bilanzierende Unternehmen 
(z. B. eine GmbH) Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilden. Ein aktiver RAP ist 
anzusetzen, wenn Aufwendungen (z. B. Miete) für das nächste Geschäftsjahr bereits 
im laufenden Jahr bezahlt wurden. Nach neuer Sichtweise des Bundesfinanzhofs 
(16.3.2021, Az. X R 34/19) sind aktive RAP auch bei geringfügigen Beträgen zu bilden. 
In einem Beschluss vom 18.3.2010 (Az. X R 20/09) hatte der Bundesfinanzhof dies 
noch anders gesehen und u. a. ausgeführt, dass die periodengerechte Abgrenzung im 
Interesse einer Buchführungsvereinfachung nicht übertrieben werden darf. |

Für Arbeitnehmer

Das häusliche Arbeits-
zimmer in Coronazeiten 
| Wegen der Coronapandemie arbeiten 
viele Arbeitnehmer in ihrem häuslichen 
Arbeitszimmer. Hier stellt sich die Frage, 
ob bzw. in welcher Höhe die Kosten für 
das Arbeitszimmer als Werbungskosten 
abziehbar sind. Coronabedingt hat das 
Bundesfinanzministerium nun Sonder-
regelungen bekanntgegeben. |

Hintergrund: Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer sind wie folgt abziehbar:

 • Bis zu 1.250 EUR jährlich, wenn für 
die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht,

 • ohne Höchstgrenze, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Betätigung bildet. 

Dem Arbeitnehmer steht auch dann kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, 
wenn er die Entscheidung über das Tä-
tigwerden im häuslichen Arbeitszimmer 
ohne eine ausdrückliche (schriftliche) 
Anweisung des Arbeitgebers getroffen 
hat und er der Empfehlung der Bundes-
regierung/der Länder gefolgt ist. Als Zeit 
der Coronapandemie wird dabei der 
Zeitraum vom 1.3.2020 bis zum 
31.12.2021 angenommen.

Für den Tätigkeitsmittelpunkt ist der 
qualitative Schwerpunkt der Betäti-
gung maßgeblich. In der Coronazeit ist 
davon auszugehen, dass die Arbeiten 
im Betrieb und im Arbeitszimmer quali-
tativ gleichwertig sind, sodass die zeit-
lichen Aspekte entscheidend sind.

 ◼ Beispiel

Ein Arbeitgeber gestattet nur eine Per-
son pro Großraumbüro. Arbeitnehmer 
AN verfügt über ein häusliches Ar-
beitszimmer und arbeitet fortan an drei 
Tagen pro Woche zu Hause. Folge: AN 
kann die Kosten für sein Arbeitszimmer 
ohne Höchstgrenze absetzen.

Beachten Sie | Alternativ (oder ohne 
häusliches Arbeitszimmer) kommt eine 
Homeoffice-Pauschale von 5 EUR für 
jeden Tag in Betracht, an dem die Tätig-
keit ausschließlich in der Wohnung 
ausgeübt wird (max. 600 EUR im Jahr).

Quelle | BMF, Schreiben vom 9.7.2021, Az. IV 
C 6 - S 2145/19/10006 :013, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 224440
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Kein Gestaltungsmissbrauch: Schenkung eines 
Grundstücks an die Kinder kurz vor dem Verkauf
| Hat der Steuerpflichtige die Veräußerung seines Grundstücks „eingefädelt“, liegt 
nach Ansicht des Bundesfinanzhofs grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch vor, 
wenn er das Grundstück zuvor unentgeltlich auf seine Kinder überträgt, die es dann 
an den Erwerber veräußern. Der Veräußerungsgewinn ist in diesen Fällen bei den 
Kindern nach deren (oftmals günstigeren) steuerlichen Verhältnissen zu erfassen. |

Hintergrund: Wurden private Grundstü-
cke nicht zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt, unterliegt der Veräußerungsge-
winn der Besteuerung, wenn der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräu-
ßerung nicht mehr als zehn Jahre be-
trägt. 

 ◼ Sachverhalt 

Die Mutter M erwarb 2011 ein Grund-
stück. Bereits ein Jahr später über-
trug sie das Eigentum unentgeltlich 
jeweils zu hälftigem Miteigentum auf 
ihre volljährigen Kinder. Diese ver-
kauften das Grundstück noch an dem-
selben Tag. Der Betrag wurde je zur 
Hälfte an die Kinder ausgezahlt. Die 
Verkaufsverhandlungen wurden allein 
durch M geführt. Dadurch, dass nicht 
die M veräußert hatte, ergab sich un-
ter dem Strich eine Steuerersparnis 
von rund 14.000 EUR. Das Finanzamt 
und das Finanzgericht Nürnberg 
rechneten den Verkaufsgewinn aller-
dings der M zu, da ein rechtlicher Ge-
staltungsmissbrauch vorliege. Der 
Bundesfinanzhof sah das aber anders.

Bei einem unentgeltlichen Erwerb ist 
dem Einzelrechtsnachfolger (im Streit-
fall die Kinder) die Anschaffung durch 
den Rechtsvorgänger (im Streitfall die 
Mutter) nach § 23 Abs. 1 S. 3 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) zuzurechnen. 
Diese Regelung dient, so der Bundesfi-

nanzhof, der Verhinderung von Miss-
bräuchen. Denn Anschaffung ist (nur) 
der entgeltliche Erwerb eines Wirt-
schaftsguts. Ohne die Regelung des § 23 
Abs. 1 S. 3 EStG könnte die Besteuerung 
als privates Veräußerungsgeschäft 
durch eine unentgeltliche Übertragung 
auf einen Dritten umgangen werden.

Das Bestreben, Steuern zu sparen, 
macht für sich allein eine Gestaltung 
noch nicht unangemessen. Vorliegend 
ergibt sich ein „Steuervorteil“ allein da-
raus, dass die unentgeltliche Übertra-
gung des Grundstücks von Gesetzes 
wegen akzeptiert wird – mit der Folge, 
dass ein Veräußerungsgewinn nicht 
vom Schenker, sondern vom Beschenk-
ten nach dessen persönlichen Verhält-
nissen versteuert werden muss.

PRAXISTIPP | Im Streitfall ging es 
um die einkommensteuerlichen Fol-
gen der Gestaltung. Zu beachten ist 
aber auch, dass eine unentgeltliche 
Zuwendung Schenkungsteuer auslö-
sen kann. Bei Schenkungen an die 
Kinder fällt aber nur dann Schenkung-
steuer an, soweit die Zuwendung – un-
ter Berücksichtigung von Vorschen-
kungen innerhalb eines 10-Jahres-
Zeitraums – den Freibetrag von 
400.000 EUR übersteigt.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.4.2021, Az. IX R 
8/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224334

Für Unternehmer

Fahrtenbuch bei kleineren Mängeln nicht zu verwerfen
| Kleinere Mängel und Ungenauigkeiten (im Streitfall: Verwendung von Abkürzun-
gen für Kunden und Ortsangaben; fehlende Ortsangaben bei Übernachtung im Hotel; 
Differenzen aus dem Vergleich zwischen den Kilometerangaben im Fahrtenbuch und 
laut Routenplaner; keine Aufzeichnung von Tankstopps) führen nicht zur Verwer-
fung des Fahrtenbuchs und der Anwendung der 1 %-Regelung, wenn die Angaben 
insgesamt plausibel sind (Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen). |

Für alle Steuerpflichtigen

Spendenabzug  
bei zweckgebundener  
Zuwendung
| Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass ein Spendenabzug auch dann 
möglich ist, wenn die Spende einer 
konkreten Zweckbindung unterliegt. |

 ◼ Sachverhalt 

Eine Steuerpflichtige wollte einem im 
Tierheim lebenden (kaum mehr ver-
mittelbaren) „Problemhund“ durch die 
dauerhafte Unterbringung in einer ge-
werblichen Tierpension helfen. Zu die-
sem Zweck übergab sie bei einem Tref-
fen mit einer Vertreterin eines gemein-
nützigen Tierschutzvereins und der 
Tierpension 5.000 EUR. Der Tier-
schutzverein stellte eine Spendenbe-
scheinigung aus. Sowohl das Finanz-
amt als auch das Finanzgericht Köln 
lehnten einen Spendenabzug ab. Die 
eingelegte Revision war erfolgreich.

Ein konkreter Verwendungszweck steht 
dem steuerlichen Abzug nicht entgegen. 
Entscheidend ist, dass der Empfänger 
die Spende nicht annehmen muss. Denn 
er trifft die Entscheidung, ob und wie er 
seine steuerbegünstigten Zwecke im 
Einzelfall fördern möchte.

Im zweiten Rechtsgang wird nun das 
Finanzgericht unter Heranziehung der 
Satzung und weiterer Unterlagen fest-
stellen müssen, ob bzw. unter welchen 
Voraussetzungen die Dauerunterbrin-
gung eines Hundes in einer gewerbli-
chen Tierpension zur Förderung des 
Tierschutzes in Erwägung zu ziehen ist.

Die notwendige Unentgeltlichkeit der 
Spende fehlt zwar, wenn sie einer kon-
kreten Person zugutekommen soll und 
hierdurch letztlich verdeckt Unterhalt 
geleistet wird. Dies war aber hier nicht 
der Fall, zumal der Hund der Steuer-
pflichtigen nicht gehörte.

Quelle | BFH-Urteil vom 16.3.2021, Az. X R 
37/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224728; 
BFH, PM Nr. 32/21 vom 16.9.2021

Beachten Sie | So positiv diese Ent-
scheidung auch ist, Steuerpflichtige 
sind gut beraten, die hohen Anforde-
rungen, die an ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch gestellt werden, zu erfül-
len. So muss ein händisch geführtes 

Fahrtenbuch insbesondere lückenlos 
und zeitnah geführt werden sowie in 
gebundener Form vorliegen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
16.6.2021, Az. 9 K 276/19, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 224711
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Daten für den Monat  
 Januar 2022

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.1.2022

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.1.2022

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 1/2022 = 27.1.2022

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

10/20 3/21 6/21 10/21
- 0,5 % + 2,0 % + 2,1 % + 4,6 %

Für alle Steuerpflichtigen

Steuernachzahlungen und -erstattungen:  
Finanzämter setzen vorerst keine Zinsen mehr fest

| Nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von grundsätzlich 15 Monaten wird bei 
Steuernachzahlungen und -erstattungen ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zu-
grunde gelegt. Mit Beschluss vom 8.7.2021 hat das Bundesverfassungsgericht die 
jährliche 6%ige Verzinsung für Zeiträume ab 2014 für verfassungswidrig erklärt. Das 
Bundesfinanzministerium hat sich nun in einem umfangreichen Schreiben zu An-
wendungsfragen geäußert. |

Nach dem Beschluss ist das bisherige 
Recht für Verzinsungszeiträume vom 
1.1.2014 bis zum 31.12.2018 weiter an-
wendbar. Für Verzinsungszeiträume ab 
2019 sind die Vorschriften dagegen un-
anwendbar. Der Gesetzgeber ist ver-
pflichtet, bis zum 31.7.2022 eine Neure-
gelung zu treffen, die sich rückwirkend 
auf alle Verzinsungszeiträume ab dem 
Jahr 2019 erstreckt. 

Das Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums enthält folgende Grundsätze: 

Zeiträume bis 31.12.2018

Für Verzinsungszeiträume bis zum 
31.12.2018 ergeht die Festsetzung von 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
nun endgültig. Die Vorläufigkeit der 
Zinsfestsetzungen wird also aufgeho-
ben. Werden etwaige Einsprüche hin-

sichtlich der Verzinsungszeiträume bis 
31.12.2018 nicht zurückgenommen, 
wird der Einspruch (ggf. durch eine Teil-
einspruchsentscheidung) als unbe-
gründet zurückgewiesen.

Zeiträume ab 1.1.2019

Für Verzinsungszeiträume ab dem 
1.1.2019 werden erstmalige Festsetzun-
gen von Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen ausgesetzt. Die Zinsfest-
setzung wird nachgeholt, sobald die Un-
gewissheit durch eine rückwirkende 
Gesetzesänderung beseitigt ist.

Sind Bescheide vor dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts ergangen 
und sind diese noch nicht endgültig, 
bleiben sie grundsätzlich weiterhin 
vorläufig, d. h., bis zur Neuregelung 
durch den Gesetzgeber. 

Beachten Sie | Die Unvereinbarkeits-
erklärung erstreckt sich nicht auf an-
dere Verzinsungstatbestände der Ab-
gabenordnung (beispielsweise Stun-
dungs-, Hinterziehungs- und Ausset-
zungszinsen).

Quelle | BMF-Schreiben vom 17.9.2021, Az. IV 
A 3 - S 0338/19/10004 :005, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 225224
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Für alle Steuerpflichtigen

Endlich geklärt: Beginn und Ende des Kindergeld-
anspruchs bei einem Studium

| Für Kinder, die das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, 
kann während eines Hochschulstudiums Anspruch auf Kindergeld bestehen. Der 
Bundesfinanzhof hat nun die Frage entschieden, wann ein Hochschulstudium be-
ginnt und wann es beendet ist. |

Eine Berufsausbildung in Form eines 
Hochschulstudiums beginnt mit der 
erstmaligen Durchführung von Ausbil-
dungsmaßnahmen (nicht bereits mit 
der Bewerbung).

Die Beendigung eines Hochschulstudi-
ums setzt grundsätzlich voraus, dass 
das Kind die letzte nach der Prüfungs-
ordnung erforderliche Prüfungsleistung 
erfolgreich erbracht hat. Zudem müs-
sen dem Kind sämtliche Prüfungser-
gebnisse bekannt gegeben worden sein.

Die Bekanntgabe erfordert regelmäßig, 
dass das Kind 

 • entweder eine schriftliche Bestäti-
gung über den Abschluss und die 
Abschlussnoten erhalten hat oder

 • jedenfalls objektiv in der Lage war, 
eine solche schriftliche Bestäti-
gung über ein Online-Portal der 
Hochschule erstellen zu können. 

Beachten Sie | Entscheidend ist hier, 
welches dieser Ereignisse früher ein-
getreten ist.

WEITERFÜHRENDER HINWEIS | Für 
den Kindergeldanspruch für volljährige 
Kinder ist es oft entscheidend, ob sich 
das Kind in einer Erst- oder einer 
Zweitausbildung befindet. Denn nach 
Abschluss einer erstmaligen Berufs-
ausbildung oder eines Erststudiums 
ist eine Erwerbstätigkeit grundsätz-
lich schädlich. Ausgenommen sind 
hier nur folgende Fälle: Eine Erwerbs-
tätigkeit mit bis zu 20 Stunden regel-
mäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, 
ein Ausbildungsdienstverhältnis oder 
ein geringfügiges Beschäftigungsver-
hältnis.

Quelle | BFH-Urteil vom 7.7.2021, Az. III R 
40/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224820; 
BFH, PM Nr. 33/21 vom 23.9.2021

Für Arbeitnehmer

Mahlzeitengestellung: Verpflegungspauschalen 
auch ohne erste Tätigkeitsstätte zu kürzen
| Verpflegungspauschalen sind nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
bei einer Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber auch dann zu kürzen, 
wenn der Steuerpflichtige über keine erste Tätigkeitsstätte verfügt. |

 ◼ Sachverhalt 

Der Steuerpflichtige war als nautischer 
Offizier an Bord von Schiffen tätig. Die 
unentgeltlichen Mahlzeiten behandelte 
der Arbeitgeber als steuerfreien Sach-
bezug. An einzelnen Hafentagen blieb 
die Bordküche jedoch kalt und der Offi-
zier versorgte sich selbst. 

Trotz der Mahlzeitengestellung bean-
spruchte der Offizier in seiner Steuer-
erklärung den Abzug von Verpfle-
gungsmehraufwendungen, was das 
Finanzamt jedoch ablehnte. Das Fi-
nanzgericht Niedersachsen ließ den 
Abzug für die Tage der Selbstversor-
gung zu, für die übrigen Tage lehnte es 
den Werbungskostenabzug ebenfalls 
ab – und zwar zu Recht, wie nun der 
Bundesfinanzhof befand.

Bei einer Auswärtstätigkeit können Ar-
beitnehmer grundsätzlich Verpfle-
gungspauschalen (gestaffelt nach Ab-
wesenheitszeiten) als Werbungskosten 
abziehen. Diese sind aber zu kürzen, 
wenn vom Arbeitgeber Mahlzeiten zur 
Verfügung gestellt werden. Nach der 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
gilt diese gesetzliche Regelung auch 
für Arbeitnehmer, die (wie der Offizier) 
keine erste Tätigkeitsstätte haben.

Bereits in 2020 hat der Bundesfinanz-
hof klargestellt, dass die Kürzung auch 
bei Nichteinnahme der zur Verfügung 
gestellten Mahlzeiten erfolgen muss.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.7.2021, Az. VI R 
27/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224439; 
BFH, PM Nr. 30/21 vom 2.9.2021; BFH-Urteil 
vom 7.7.2020, Az. VI R 16/18

Für Unternehmer

Unleserliches  
Fahrtenbuch nicht  
durch nachträgliches  
Transkript „heilbar“

| Ein Fahrtenbuch kann auch hand-
schriftlich geführt werden. In diesem 
Zusammenhang hat nun das Finanzge-
richt München entschieden, dass ein 
unlesbares Fahrtenbuch nicht als ord-
nungsgemäß anerkannt werden kann. 
Ein solcher Mangel kann auch durch ein 
nachträgliches Transkript nicht geheilt 
werden. |

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs müssen handschriftliche 
Aufzeichnungen lesbar sein, da sie an-
derenfalls ihren Zweck nicht erfüllen 
können. Dazu genügt es nicht, dass der 
Steuerpflichtige vorgibt, seine Aufzeich-
nungen selbst lesen zu können, denn sie 
dienen nicht dem Steuerpflichtigen als 
Erinnerungsstütze, sondern als Nach-
weis gegenüber dem Finanzamt. 

PRAXISTIPP | Gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts München ist 
die Revision anhängig. Auch wenn die 
Erfolgschancen eher als gering einzu-
stufen sind, können geeignete Fälle 
über einen Einspruch vorerst offenge-
halten werden. 

Quelle | FG München, Urteil vom 9.3.2021, Az. 
6 K 2915/17, Rev. BFH: Az. VIII R 12/21, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 223346; BFH, Be-
schluss vom 14.3.2012, Az. VIII B 120/11

Für Arbeitgeber

Elektronische Lohn-
steuerbescheinigung 2022

| Das Bundesfinanzministerium hat das 
Muster für den Ausdruck der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung 2022 
bekannt gegeben. |

Bei der Ausstellung des Ausdrucks der 
elektronischen Lohnsteuerbescheini-
gung sind die Vorgaben des Bundesfi-
nanzministeriums im Schreiben vom 
9.9.2019 zu beachten.

Quelle | BMF vom 18.8.2021, Az. IV C 5 - S 
2533/19/10030 :003, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 224479; BMF-Schreiben vom 9.9.2019, Az. IV 
C 5 - S 2378/19/10002 :001, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 211214
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Für alle Steuerpflichtigen

Veräußerung eines Mobilheims (wohl) kein  
privates Veräußerungsgeschäft 

| Private Veräußerungsgeschäfte mit nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Grundstücken unterliegen der Einkommensbesteuerung, wenn der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Nach 
Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen fällt die Veräußerung eines auf einem 
Campingplatz aufgestellten Mobilheims aber nicht darunter. |

 ◼ Sachverhalt 

Ein Steuerpflichtiger hatte 2011 ein 
Mobilheim als „gebrauchtes Fahr-
zeug“ (ohne Grundstück) von einer 
Campingplatzbetreiberin und Grund-
stückseigentümerin erworben und 
anschließend vermietet. Dabei han-
delte es sich um ein Holzhaus mit ei-
ner Wohnfläche von 60 qm, das auf 
einer vom Steuerpflichtigen gemiete-
ten Parzelle (200 qm) auf einem Cam-
pingplatz ohne feste Verankerung 
stand. Dort befand sich das Mobilheim 
bereits seit 1997 (erstmalige Aufstel-
lung). Der Erwerbsvorgang unterlag 
der Grunderwerbsteuer. 2015 veräu-
ßerte der Steuerpflichtige das Mobil-
heim mit Gewinn. Das Finanzamt un-
terwarf den Vorgang als privates Ver-
äußerungsgeschäft der Besteuerung. 
Das Finanzgericht Niedersachsen sah 
das aber anders.

Die isolierte Veräußerung eines Mobil-
heims stellt selbst dann kein privates 
Veräußerungsgeschäft dar, wenn

 • es sich bewertungsrechtlich um 
ein Gebäude (auf fremdem Grund 
und Boden) handelt, 

 • der Erwerb und Verkauf der Grund-
erwerbsteuer unterliegt und

 • der Zeitraum zwischen Erwerb und 
Verkauf nicht mehr als zehn Jahre 
beträgt. 

Das Finanzgericht Niedersachsen stellt 
dabei im Wesentlichen auf den Wortlaut 
des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) ab, wonach 
Gebäude nur in die Berechnung eines 
Bodenveräußerungsgewinns einzube-
ziehen sind, d. h., sie stellen nur einen 
Berechnungsfaktor dar und können da-
mit kein eigenständiges Objekt eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts sein. 

Selbst wenn man das Mobilheim als 
Gebäude auf fremdem Grund und Boden 
wertet, kommt eine Einbeziehung in den 
Tatbestand des § 23 EStG auch nicht un-
ter dem Aspekt der Vergleichbarkeit mit 
einem Erbbaurecht in Betracht. 

PRAXISTIPP | Mobilheime, die auf ei-
nem attraktiven Campingplatz stehen, 
sind derzeit hoch im Kurs. Daher darf 
die Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs im Revisionsverfahren mit Span-
nung erwartet werden. 

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 
28.7.2021, Az. 9 K 234/17, Rev. BFH: Az. IX R 
22/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 224766

Für Unternehmer

Künstlersozialabgabe: Abgabesatz bleibt auch  
in 2022 bei 4,2 %

| Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung wird auch in 2022 bei 4,2 % liegen. 
Ermöglicht wurde dies durch den Einsatz zusätzlicher Bundesmittel in Höhe von 
knapp 84,6 Millionen EUR. |

Über die Künstlersozialversicherung 
werden über 190.000 selbstständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung einbezogen. Die Künstler und Pu-
blizisten tragen, wie abhängig beschäf-
tigte Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer So-
zialversicherungsbeiträge. Die andere 

Beitragshälfte wird finanziert durch ei-
nen Bundeszuschuss (20 %) und durch 
die Künstlersozialabgabe der Unter-
nehmen (30 %), die künstlerische und 
publizistische Leistungen verwerten.

Quelle | Künstlersozialabgabe-Verordnung 
2022, BGBl I 2021, S. 4243; BMAS, „Künstler-
sozialabgabe auch im Jahr 2022 bei 4,2 Pro-
zent“, Mitteilung vom 6.8.2021

Für Personengesellschaften

Optionsmodell zur  
Körperschaftsteuer: 
Bundesfinanzministerium 
veröffentlicht das  
Anwendungsschreiben  

| Durch das Gesetz zur Modernisierung 
des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) 
können Personenhandels- und Partner-
schaftsgesellschaften im ertragsteuer-
lichen Bereich wie Körperschaften be-
handelt werden. Zu Anwendungsfragen 
gibt es nun ein Schreiben des Bundes-
finanzministeriums. |

Beachten Sie | Der Optionsantrag ist 
spätestens einen Monat vor Beginn des 
Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab dem die 
Besteuerung wie eine Kapitalgesell-
schaft gelten soll. Eine rückwirkende 
Antragstellung ist hier nicht möglich. 
Das heißt: Ein Antrag auf Besteuerung 
als Körperschaft muss für 2022 (bei ei-
nem kalenderjahrgleichen Wirtschafts-
jahr) spätestens am 30.11.2021 gestellt 
werden.

Das Schreiben konkretisiert beispiels-
weise den persönlichen Anwendungs-
bereich und geht näher auf die Antrag-
stellung ein. In längeren Abschnitten 
thematisiert das Bundesfinanzministe-
rium insbesondere folgende Aspekte: 

 • Den Übergang zur Körperschafts-
besteuerung und 

 • den Zeitraum der Körperschafts-
besteuerung.

Besonderes Augenmerk ist in der Be-
steuerungspraxis auf eventuell vorhan-
denes Sonderbetriebsvermögen zu 
richten. Denn handelt es sich hierbei 
um funktional wesentliche Betriebs-
grundlagen (zum Beispiel Betriebs-
grundstücke), dürfen diese im Zuge der 
Optionsausübung nicht im Vermögen 
der Gesellschafter zurückbehalten 
werden, sofern der Übergang steuer-
neutral erfolgen soll.

MERKE | Für eine erfolgreiche Um-
setzung des Optionsmodells sollte die 
Sichtweise der Finanzverwaltung zwin-
gend beachtet werden. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 10.11.2021, Az. IV 
C 2 - S 2707/21/10001 :004, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 225808
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Nachfolgeregelung: Schenkung von GmbH-Anteilen  
an leitende Angestellte muss kein Arbeitslohn sein 

| Haben Unternehmer keinen Nachfolger in der Familie, ist die Suche unter den 
leitenden Mitarbeitern zumindest eine Option. Zu den steuerlichen Auswirkungen 
einer unentgeltlichen Übertragung von GmbH-Anteilen auf leitende Angestellte 
hat nun das Finanzgericht Sachsen-Anhalt Stellung bezogen. |

 ◼ Sachverhalt 

Ehegatten wollten als Gesellschafter 
einer GmbH eine Nachfolgeregelung 
innerhalb der Familie herbeiführen. 
Da ihrem Sohn allerdings die Bran-
chenkenntnis fehlte und er auch nicht 
über unternehmerische Erfahrungen 
verfügte, sahen sie eine alleinige 
Übertragung der Anteile auf ihren 
Sohn als kritisch an. Die Lösung be-
stand dann schließlich darin, dem Sohn 
die wesentlichen Anteile zu übertragen 
und fünf leitenden Angestellten eben-
falls Anteile an der GmbH zu gewähren 
(jeweils 5,08 %). 

Das Finanzamt wertete die Zuwen-
dung an die Mitarbeiter als lohnsteu-
erpflichtigen Arbeitslohn. Demgegen-
über hielt es das Finanzgericht Sach-
sen-Anhalt in dem Verfahren über die 
Aussetzung der Vollziehung für ernst-
lich zweifelhaft, dass die Übertragung 
der Anteile bei den leitenden Ange-
stellten zu steuerpflichtigem Arbeits-
lohn geführt hat.

Aus folgenden Gründen hat das Finanz-
gericht im Streitfall keinen Arbeitslohn 
angenommen:

Im Geschäftsanteilsübertragungsver-
trag wurde kein Grund für die Übertra-
gung angegeben; eine Gegenleistung 
wurde nicht verlangt. Es war auch nicht 
geregelt, dass die Übertragung der An-
teile – in der Vergangenheit erfolgte 
oder in der Zukunft zu erwartende – 
Dienste der leitenden Angestellten für 
die Gesellschaft abgelten soll.

Es war keinerlei Haltefrist für die An-
teile vereinbart. Und es war auch nicht 
geregelt, dass die „Beschenkten“ die 
Anteile erst nach einer bestimmten 
Frist der Weiterbeschäftigung bei der 
GmbH veräußern dürfen. Die Übertra-
gung war vielmehr vorbehalts- und be-
dingungslos erfolgt.

Letztlich führte der Vorgang zu einer 
Übertragung der Anteile im Rahmen 
der Unternehmensnachfolge. Ziel war 
es, den Fortbestand des Unternehmens 
zu sichern. Dabei standen gesell-
schaftsrechtliche strategische Überle-
gungen im Vordergrund. Der gesell-
schaftsrechtlich motivierten Schen-
kung lag eine Sonderrechtsbeziehung 
zugrunde, die auch selbstständig und 
losgelöst vom Arbeitsverhältnis beste-
hen kann und somit nicht zu Arbeits-
lohn führt.

MERKE | Es handelt sich zwar „nur“ 
um eine summarische Prüfung des Fi-
nanzgerichts im Aussetzungsverfah-
ren. Gleichwohl ist dem Beschluss ein-
deutig zu entnehmen, dass die Über-
tragung der GmbH-Anteile auf die lei-
tenden Angestellten des Unterneh-
mens nicht maßgeblich durch das 
Dienstverhältnis veranlasst war. Die 
Zuwendung ist vielmehr dem nicht ein-
kommensteuerbaren, allenfalls schen-
kungsteuerlich relevanten Bereich zu-
zuordnen.

Quelle | FG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
14.6.2021, Az. 3 V 276/21, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 224163

Für Arbeitgeber

Minijobs ab 2022: Erhöhter Mindestlohn hat  
Auswirkungen auf maximale Stundenzahl

| Zum 1.1.2022 steigt der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 9,60 EUR je Zeit-
stunde auf 9,82 EUR. Werden Minijobber beschäftigt, darf die 450 EUR-Grenze 
nicht überschritten werden. Greift hier der Mindestlohn, beträgt die zulässige 
Höchstarbeitszeit 45,82 Stunden im Monat (450 EUR/9,82 EUR). |

Für GmbH-Geschäftsführer

Der Jahresabschluss 
2020 ist bis Ende 2021 
offenzulegen

| Offenlegungspflichtige Gesellschaf-
ten (vor allem AG, GmbH und GmbH & 
Co. KG) müssen ihre Jahresabschlüsse 
spätestens zwölf Monate nach Ablauf 
des Geschäftsjahrs beim Bundesanzei-
ger elektronisch einreichen. Das heißt: 
Ist das Geschäftsjahr das Kalenderjahr, 
muss der Jahresabschluss für 2020 bis 
zum 31.12.2021 eingereicht werden. |

Kommt das Unternehmen der Offenle-
gungspflicht nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig nach, leitet das Bundesamt 
für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren 
ein. Das Unternehmen wird aufgefor-
dert, seinen Offenlegungspflichten in-
nerhalb einer sechswöchigen Nachfrist 
nachzukommen. Gleichzeitig wird ein 
Ordnungsgeld angedroht (regelmäßig in 
Höhe von 2.500 EUR). Entspricht das 
Unternehmen der Aufforderung nicht, 
wird das Ordnungsgeld festgesetzt.

MERKE | Ordnungsgeldandrohungen 
und -festsetzungen können so lange 
wiederholt werden, bis die Veröffentli-
chung erfolgt ist. Die Ordnungsgelder 
werden dabei schrittweise erhöht.

Mit der Androhung werden den Betei-
ligten zugleich die Verfahrenskosten 
auferlegt. Diese entfallen nicht da-
durch, dass der Offenlegungspflicht in-
nerhalb der gesetzten Nachfrist nach-
gekommen wird.

PRAXISTIPP | Kleinstkapitalgesell-
schaften müssen nur ihre Bilanz (also 
keinen Anhang und keine Gewinn- und 
Verlustrechnung) einreichen. Zudem 
haben sie ein Wahlrecht: Sie können 
ihre Publizitätsverpflichtung durch Of-
fenlegung oder dauerhafte Hinterle-
gung der Bilanz erfüllen. Hinterlegte 
Bilanzen sind nicht unmittelbar zu-
gänglich; auf Antrag werden diese 
kostenpflichtig an Dritte übermittelt.


